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Tabelle 10: Erfassung von Komplikationsraten im KH Zell am See 

Chlrurgl. 

Inner. Medizin 

Unfillchlrurgle 

GynlkOloHle 
Geburuh Ife 

Hlls-. Nlsen-. 
Ohrenh.llkunde 

Urologie 

Aug.nhellkunde 

An.sthesle und 
Intensfvmedlzln 

Quelle: KH ZeU am See 
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Systematische lT-unterstOtzt Auswertun! durch Meldung In 
Erflssung kollegille F hrungtt Reglst.r 

Ind.re zentrlle Ste I. 

nein nein nein nein 
ja nein teilweise nein 
ja nein nein nein 

schwangerschaft/ ja (Viewpoint) nein ja 
Ge urt/ �österreichisches 

Wochenbett eburtenregister) 
nein nein nein nein 

nein nein nein nein 
nein nein nein nein 
ja ja (ANDOK bzw. nein Transfusions-

MCC-OP) medizinregister 

(2) Auch im LKH Mittersill wurden Komplikationen nicht zentral erfasst 
und krankenhausweit ausgewertet. Abteilungsspezifisch erfolgte eine 
Erfassung im Fachbereich Chirurgie im Rahmen des österreichweiten 
Projekts .Qualitätssicherung in der Chirurgie" von BIQG, der Öster­
reichischen Gesellschaft ftir Chirurgie (ÖGC) und des Berufsverbands 
Österreichischer Chirurgen (BÖC). Dokumentiert wurden Fälle, bei 
denen ein sogenannter .. ungeplanter Re-Eingrifr' bis zum 1 4. post­
operativen Tag durchgeftihrt wurde, um eine Re-Operationsrate, dif­
ferenziert nach Operationsarten, auswerten zu können. Detaill iertere 
Auswertungen über Komplikationen gab es ftir den Fachschwerpunkt 
Orthopädie. 
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Chirurgie 

Inne,. Medizin 

Orthopldte 

Quelle: LKH Mittersill 

ja ja ja (GÖG) Ja (Qualitäts-
sIcherung in der 
Chirurgie. GÖG) 

nein nein nein nein 
,-ja nein ja nein 

(Patronanzabteilung 
im KH Schwarzach) 

(3) Im LICH Tamsweg wurden Komplikationen ebenfalls nicht zentral 
erfasst und krankenhausweit ausgewertet. Abteilungsspeziflsch erfolgte 
eine Erfassung nur durch die Geburtshilfe im Rahmen der Teilnahme 
am österreichischen Geburtenregister. 

Tabelle 12: Erfassung von Komplikationsraten im LKH Tamsweg 

Chirurgie 

Inne,. Medizin 

Gynlko�e 
Geburtsh fe 

Unfallchirurgie 

Quelle: LKH T.msweg 
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SystematiSChe 
Erfassung 

IT -unterstObt 

nein nein 
nein nein 

la (Meldung 
Ge urtenregister) 

ja (Meldung 
Geburtenregister) 

nein nein 

Auswertuni durch 
kollegiale f hrun� 

ande,. zentrale Ste 

nein 
nein 

nein 

nein 

Meldung an 
Register 

nein 
nein 

. ja 
�österreichisches 

eburtenregister) 
nein 

(4) Im ICH BBR Salzburg wurden Komplikationen an den Abteilungen 
für Chirurgie. Innere Medizin. Gynäkologie und Intensivmedizin 
erfasst; eine zentrale Auswertung im Sinne einer krankenhauswei­
ten Komplikationsstatistik war jedoch nicht möglich. Oie Erfassung 
erfolgte abteilungsspezifIsch unterschiedlich. Oie chirurgische Abtei­
lung erfasste im Rahmen der Patientendokumentation die aufgetretene 
Komplikation sowie die dadurch erforderlich gewordene zusätzliche 
Therapie nach der sogenannten Clavien-Oindo Klassifikation39• Letz-

19 �in� Klassifikation für die Erfassung des Schweregrades von (hier chirurgischen) Kom­

plikationen mit dem Ziel der zukünftigen Fehlervenneidung 
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tere war für die Abteilung auch statistisch auswertbar. Bei minimal­
invasiven Eingriffen fand auf der chirurgischen Abteilung zusätzlich 
eine systematische Erfassung mit Hilfe einer eigens erstellten Daten­
bank statt, wodurch auch mit externen Daten im Sinne eines Bench­
mark verglichen wurde (Single Incision Register). 

Tabelle 13: Erfassung von Komplikationsraten im KH BBR Salzburg 

Chirurgie 

Innere Medizin 

Gynikologle 

Anisthesl. und 
Intensivmedizin 

Urologie 

Quelle: KH BBR Salzburg 

Systematische IT -unterstützt Auswertuns durch Meldung an 
Erfassung kollegiale F hrun:ft Register 

ander. zentrlle Ste le 

ja ja (KIS) nein ja (Single 
Ineision Register) 

ja ja (KIS, IeOoe) nein nein 

ja ja (KIS) nein nein 

ja ja (KIS, ICOoe) nein nein 

nein nein nein nein 

(5) Das KH Oberndorf erfasste Komplikationen an allen Abteilungen. 
Auch hier fand aber keine zentrale Meldung und keine krankenhaus­
weite Auswertung statt. 

Tabelle 14: Erfassung von Komplikationsraten im KH Oberndorf 

Systematische IT -unterstützt Auswertuns durch Meldung In 
Erflssung kollegiale F hrun:ft Regtster 

andere zentrll. St. le 

Chirurgie ja ja (Exeel) nein nein 

Innere Medizin ja ja (Exeel) nein ja (ÖGGH) 

Orthopidle ja ja (Exeel) nein ja (KEP-::Register 
GOG) 

Anisthesle und ja ja nein nein Intensivmedizin 

Quelle: KH Oberndorf 
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14.2 Die Erfassung von Komplikationen handhabten die überprüften Kran­
kenanstaltenje nach Abteilung und abhängig vom persönlichen Enga­
gement des jeweiligen Abteilungsleiters unterschiedlich. Eine kran­
kenbausübergreifende zentrale Auswertung war dadurch in keiner 
Krankenanstalt möglich. 

Der RH wies in diesem Zusammenhang auf die krankenanstalten­
rechtliche Verantwortung der kollegialen Führung, insbesondere der 
ärztlichen Leitung hin, .die Durchführung umfassender QuaJitätssi­
cherungsmaßnahmen sicherzustellen" (§ 5b Abs. J KAKuG bzw. § JJ 
Abs. 2 SKAG). Dazu zählten auch Maßnahmen zur Sicherung der Ergeb­
nisqualität, für deren Beurteilung ein Überblick über die Komplika­
tionsraten der einzelnen Abteilungen aus Sicht des RH ein wesent­
liches Kriterium war. 

Auch im Sinne der Transparenz empfahl der RH den überprüften Kran­
kenanstalten, unter Einbindung der Primarärzte der Fachabteilungen 
auf eine systematische Erfassung und zentrale Auswertung von Kom­
plikationen durch das Qualitätsmanagement mit anschließender Mel­
dung an die kollegiale Führung hinzuwirken. 

Im Interesse einer bundesweiten Vergleichbarkeit der Komplikations­
raten wären nach Ansicht des RH zentrale Vorgaben bezüglich der zu 
erfassenden Daten unabdingbar. Diese Vorgaben sollte das BMG - z.B. 
aufbauend auf dem Indikatorenmodell (siehe TZ 8) und bereits beste­
henden Registern sowie auf WHO-Vergleichsdaten - etwa in Fonn 
einer Bundesqualitätsrichtlinie erlassen. Diese Daten könnten auch 
ein bundesweites Benchmarking ennöglichen. 

14.3 Laut Stellungnahme des BMG würden Komplikationen durch A-IQI 
systematisch erfasst und ausgewertet. Mit aus dem LKF-System erhobe­
nen Krankenhaus-Daten würden Mortalitätsraten und andere Ergebnis­
indikatoren transparent dargestellt und weiterentwickelt. Die Aujfällig­
keiten und Ergebnisse würden analysiert und könnten zur Empfehlung 
der Durchführung eines Peer-Review-Verfahrens durch die Steuerungs­
gruppeführen. Ein solches Verfahren komme dann zum Einsatz, wenn 
Ergebnisse statistisch signifikant außerhalb des Zielbereichs lägen und/ 
oder die Steuerungsgruppe dies empfehle. Darüber hinaus würden im 
Rahmen der Ergebnisqualitätsmessung A-IQI zukünftig auch Kompli­
kationsraten abgefragt. Für das Jahr 2012 sei dies bereits bei der Cho­
lezystektomie bundesweit erstmalig durchgeführt worden. 

Im Sommer 2012 habe die Bundesgesundheitskommission in einem 
ersten Schritt die Umsetzung der Pseudonymisierung bei zukünftigen 
Datenmeldungenfür den ambulanten Bereich beschlossen. Weiters sei 

Bund 2013/3 

III-16 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original)4 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R 
-

H 
Qualitätssicherung in den fünf 
überprüften Krankenanstalten 

Qualitätssicherungsmaßnahmen in 
Salzburger Krankenanstalten 

Bund 2013/3 

im Zuge der Novellierung der geltenden A rt. ISa-Vereinbarung über 
die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens vereinbart 
worden, ab Jänner 201 S die gesamte ambulante und stationäre Doku­
mentation in einer für alle Bereiche identen Weise zu pseudonymisie­
ren. Dies ermögliche zukünftig auch eine entsprechende langfristige 
A nalyse von Pat'ientenkarrieren (inklusive Eifassung später auftre­
tender Komplikationen) und damit eine episoden- und sektoren über­
greifende Qualitätssicherung. Die Qualitätsergebnismessung auf Basis 
von Routinedaten (A-IQI) werde von Jah.r zu Jahr weiter ausgebaut 
und es würden jährlich neue Themenschwerpunkte zur tiefergehenden 
Analyse ausgewählt. 

Die Stadtgemeinde Zell am See teilte ergänzend mit, im KH Zell am 
See fänden seit September 2012 rege/mäßige abteilungsübergreifende 
Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen statt. 

Das LKH Mittersill habe laut Stellungnahme des Landes Salzburg im 
Bereich der Inneren Medizin eine systematische Komplikationseifas­
sung irrtümlich verneint. Im Rahmen der Schrittmacherimplantati­
Ollen eifolge sehr wohl eine systematische, IT-unterstützte Eifassung 
der Komplikationsrate, die der kollegialen Führung zur A uswertung 
zugeleitet werde. Eine Meldung an ein Register in Bezug auf die Kom­
plikationsraten eifolge nicht, sehr wohl hingegen in Bezug auf die 
Implantationen. 

Das LKH Tamsweg werde laut Stellungnahme des Landes Salzburg im 
Sinne der Transparenz die Primarärzte der Fachabteilungen einbinden 
und im Rahmen des Qualitätsmanagements einer systematischen Eifas­
sung und zentralen Auswertung von Komplikationen, mit anschlie­
ßender Meldung an die kollegiale Führung, nachkommen. Im Sinne 
der Patientensicherheit seien im LKH Tamsweg umgehend Identifika­
tionsbänder bestellt worden und würden noch heuer implementiert. 

Der Konvent der Barmherzigen Brüder teilte ergänzend mit, dass kran­
kenhausübergreifende Auswertungen derzeit IT-unterstützt überwie­
gend mit Finanzparametern möglich seien. Die ARGE der ärztlichen 
Direktoren und Pflegedirektoren bespreche in regelmäßigen Treffen 
Möglichkeiten des Qualitätsbenchmarks. Die Abteilungenfür Anästhe­
sie und Intensivmedizin der Barmherzigen Brüder Österreich führten 
Audits innerhalb des Brüderverbundes durch. Für das Jahr 2013 sei 
eine Komplikationsstatistik geplant, wofür Mindestkennzahlen defi­
niert worden seien. 
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Die Stadtgemeinde Oberndorj teilte mit, im Rahmen des Qualitätsma­
nagements würden unter Einbindung der Primarärzte und Fachabtei­
lungen alle Komplikationen im KH Oberndorj systematisch erjasst, 
zentral aufbereitet und von der Qualitätsmanagerin an die kollegiale 
Führung gemeldet. 

14.4 Der RH wies gegenüber dem BMG darauf hin, dass durch A-IQI bisher 
schwerpunktmäßig Mortalitätsraten erfasst und ausgewertet werden. 
Die Initiative des BMG, das Indikatorenmodell in Zukunft zu erwei­
tern und neben der Mortalität auch andere Komplikationen abzubil­
den, beurteilte der RH positiv. Die Ergebnisse sollten aber in eine ein­
heitliche und öffentliche Qualitätsberichterstattung münden, um eine 
bundesweite Vergleichbarkeit von Komplikationsraten im Sinne eines 
Benchmarldng zu ermöglichen. 

15.1 Das SKAG sah im Unterschied etwa zum Wiener Krankenanstaltenge­
setz nicht vor, dass alle durch diagnostische und therapeutische Ein­
griffe gewonnenen Zellen und Gewebe einer zytopathologischen bzw. 
histopathologischen Untersuchung zuzuführen sind. Wie bereits in der 
Überprüfung des RH im Herbst 2011 (Reihe Bund 2012/ 1 2) festgestellt, 

führten die Salzburger Krankenanstalten zytopathologische bzw. histo­
pathologische Untersuchungen nicht lückenlos im Zuge von Operati­

onen durch: 

( I )  Im KH Zell am See wurden nahezu bei allen Allgemeinchirurgischen 
Eingriffen40 (249 von 254) histologische Untersuchungen angeordnet. 

(2) Das LKH Mittersill forderte bei allen 55 Allgemeinchirurgischen 
Eingriffen histologische Untersuchungen an. 

(3) Im LKH Tamsweg fanden nahezu bei allen Allgemeinchirurgischen 
Eingriffen ( 102 von 103) histologische Untersuchungen statt. 

(4) Auch im KH BBR Salzburg erfolgten nahezu bei allen Allgemein­
chirurgischen Eingriffen (490 von 497) histologische Untersuchungen. 

(5) Im KH Oberndorf wurden bei 1 67 von 195 Allgemeinchirurgischen 
Eingriffen histologische Untersuchungen angeordnet. 

In den Krankenanstalten entschieden die operierenden Ärzte von Fall 
zu Fall, ob eine im Zuge der Operation entnommene Gewebeprobe 
histologisch untersucht werden soll. Begründet wurde dies damit, dass 

40 Blinddarm. Galle, BauchspeicheldrUse. Schilddrüse, Brust-OP, Dickdarm 
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bei bestimmten Eingriffen aus dem Erfahrungswissen der Mediziner 
das Vorhandensein pathologischer Veränderungen unwahrscheinlich 
bzw. mit hohen Kosten verbunden sei bzw. dass es in keiner der über­
prüften Krankenanstalten e ine eigene Pathologie gebe und das Unter­
suchen der Gewebeproben durch andere Pathologien teuer sei. 

15.2 Nach Ansicht von Pathologen garantieren histopathologische Untersu­
chungen eine strenge dauerhafte Qualitätskontrolle, die auch Aspekte 
der medizinischen Prozessqualität erfassen. 

Im Interesse der Patientenbehandlungssicherheit bzw. auch aus foren­
sischen Gründen empfahl der RH den fünf Krankenanstalten, alle ent­
nommenen Gewebeproben - soweit medizinisch indiziert und ökono­
misch vertretbar - histologisch zu untersuchen. 

Dem Land Salzburg empfahl er, verbindliche Vorgaben zu erlassen, bei 
welchen Eingriffen histologische Untersuchungen durchzuführen sind. 

15.3 Die Stadtgemeinde Oberndorf teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass 
das KH Oberndorfbis zum Vorliegen verbindlicher Vorgaben durch das 
Land Salzburg alle entnommenen Gewebeproben histologisch untersu­
chen werde. 

16.1 Bei FehlenneIdesystemen (sogenannte Critical lncident Reporting Sys­
tems - CTRS) handelt es sich um Erfassungssysteme für Fehler, .Bei­
naheschäden" und Schäden, die auf die Analyse der Fehlererkennung 
und die Vermeidung zukünftiger Fehler ausgerichtet sind. Solche Sys­
teme basieren auf freiwilligen Meldungen. Krankenhausmitarbeiter 
können anonym kritische Ereignisse an eine zentrale Stelle (zumeist 
an den Abteilungsvorstand) melden, an der diese Meldungen ausge­
wertet sowie eventuel l  Verbesserungsvorschläge erstellt und diese ver­
öffentlicht werden. Solche Meldungen sind unabhängig von etwaigen 
Straf- oder Zivi lverfahren und haben ausschließlich das Ziel, die Feh­
lerkultur zu verbessern. 

Der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger ging 
in einem Bericht aus dem Jahr 2004 anhand internationaler Studien 
und Vergleiche von rd. 245.000 Zwischenfallen in Krankenanstalten 
und rd. 2.900 bis 6.800 Todesfallen in Krankenanstalten pro Jahr, die 
auf Fehler bzw. Fehlverhalten zurückzuführen waren, aus.41 

41 iatrogene Todesfalle: (durch ärztliche Maßnahmen verursacht) 
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Das Bundesinstitut für Qualität im Gesundheitswesen veröffentlichte 
im Juni 2010 einen Leitfaden zu Fehlermeldesystemen. Dieser Leitfa­
den soll als Implementierungshilfe für die Einführung von internen 
Fehlermeldesystemen dienen. Als wichtigste Merkmale eines Fehler­
meIdesystems werden dabei die Freiwilligkeit der Teilnahme, die Sank­
tionsfreiheit und die Anonymität des Meldenden genannt. 

( I )  Das KH Zell am See verwendete ein fT -unterstütztes FehlermeI­
desystem, um täglich auftretende Zwischenfalle, die meist nicht zu 
manifesten Schädigungen führen, lückenlos erfassen und auswerten 
zu können. 

(2) Das LKH Mittersill verwendete kein Fehlermeldesystem. 

(3) Das LKH Tamsweg verfügte über ein anonymes Fehlermeldesystem, 
doch es gab kaum Eintragungen. 

(4) Das KH BBR Salzburg verwendete kein standardisiertes FehlermeI­
desystem, wies aber auf ein hausinternes Fehlermelde- und Beschwer­
dewesen für Mitarbeiter hin, das auch Fehlermeldungen aus dem OP­
Bereich miteinschloss. 

(5) Das KH Oberndorf verwendete ebenfalls kein standardisiertes Feh­
lermeldesystem, es wurden jedoch sogenannte .Komplikationsbespre­
chungen" durchgeführt. 

16.2 Der RH wies auf die Bedeutung von Fehlermeldesystemen zur Ver­
besserung der Patientensicherheit hin und unterstrich die im Leitfa­
den des Bundesinstituts genannten Voraussetzungen der Freiwilligkeit, 
Sanktionsfreiheit und Anonymität. Er empfahl deshalb dem LKH Mit­
tersill, dem KH BBR Salzburg und dem KH Oberndorf, standardisierte 
interne Fehlermeldesysteme zu installieren. Dem LKH Tamsweg emp­
fahl er, das bestehende Fehlermeldesystem besser zu nutzen. 

16.3 Das LKH Mittersill plane laut Stellungnahme des Landes Salzburg auf­
grund der gemeinsamen Rechtsträgerschajt mit dem LKH Tamsweg die 
Übernahme von dessen Fehlermeldesystem. 

Der Konvent der Barmherzigen Brüder teilte ergänzend mit, dass im 
KH BBR Salzburg derzeit Zwischenfälle und unerwünschte Ereignisse 
über die jeweilige Stationsleitung bzw. den Abteilungsvorstand an die 
kollegiale Führung gemeldet würden. Im Jahr 20/3 werde ein syste­
matisches Erjassungs- und Analysesystem CIRS implementiert. 
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Die Stadtgemeinde ObemdoTj teilte in ihrer Stellungnahme mit, dass 
das KH OberndoTj bis zur endgültigen Entscheidung über die Einfüh­
rung und Umsetzung des C/RSmedical ein internes Fehlemleldesystem 
implementieren werde. 

17.1 Zertifizierungsverfahren dienen im Bereich von Krankenanstalten u.a. 
zur Überprüfung der Rahmenbedingungen der medizinischen Leis­
tungserbringung, wie etwa der Aufbau- und Ablauforganisation und 
interner Prozesse, auf Übereinstimmung mit bestimmten Standards. 
Sie werden von zumeist privaten Organisationen vorgenommen.42 

Eine einheitliche Meinung über die für diesen Bereich am besten geeig­
neten Zertiflzierungsverfahren hat sich in Österreich bisher nicht 
durchgesetzt, auch lag keine entsprechende Leitlinie oder Empfeh­
lung des BMG vor. 

( I )  Im KH Zell am See war zuletzt 2009 eine Zertiflzierung erwogen 
worden. Da für die im Vorfeld der Zertiflzierung durchzuführende 
Selbstbewertung jedoch umfangreiche externe Beratungsleistungen 
notwendig gewesen wären, nahm das KH Zell am See davon wie­
der Abstand. In der Sitzung des Qualitätsteams am 13. Jänner 2010 
wurde ausdrücklich festgehalten, dass derzeit keine Zertiflzierung in 
Frage komme. 

(2) Das LKH MittersiJI nahm keine Zertiflzierung in Aussicht, plante 
jedoch, nach vollständiger Umsetzung der verpflichtenden Qualitätssi­
cherungsmaßnahmen (z.B. Hygienemanagement, Fehlerrneidesysteme) 
wichtige Prozesse zu analysieren und dafür entsprechende Standards 
festzulegen. 

(3) Im LKH Tarnsweg war keine Zertiflzierung geplant. 

(4) Im KH BBR Salzburg stand eine Zertiflzierung nach einem in öster­
reichischen Ordenskrankenhäusern üblichen System in Vorbereitung. 

(5) Das KH Oberndorf bereitete eine Zertiflzierung nach internationa­
len Standards vor . 

.u Standards oder Normen stellen eine Form von privaten Regeln dar, denen als Maß­
nahmen der Selbslverpflichtung keine Reclusverbindlichkeil zukommt. Sie können 
aber dann rechtsverbindlich werden. wenn sie der Gesetzgeber im Wortlaut inkorpo­
riert oder zumindest explizit darauf verweist. 
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17.2 Der RH hielt fest, dass einzig die krankenanstaltenrechtlichen Vorga­
ben und die Strukturqualitätskriterien des ÖSG als Maßstab für die 
Beurteilung der Erfüllung der Qualitätssicherungskriterien heranzu­
ziehen waren. Zertifizierungen waren als Nachweis der Erfüllung die­
ser Verpflichtungen nicht ausreichend. 

Aus Sicht des RH war es zwar durch Zertifizierungsverfahren möglich, 
bestimmte Prozessabläufe besser zu planen oder strukturelle Schwach­
stellen in der Qualitätsarbeit zu identifizieren, eine Verbesserung der 
Ergebnisqualität ging damit aber nicht zwangsläufig einher. Insbeson­
dere wurden Parameter, wie Fallzahlenje Arzt, Sterberaten, Komplika­
tionsraten oder Anzahl der verwendeten Blutkonserven je Operation, 
in den Zertifizierungsverfahren nicht thematisiert. 

17.3 Das BMG pflichtete dem RH bei. In den Gremien der Bundesgesund­
heitsagentur habe man sich daher da rauf verständigt, die Entscheidung, 
ob Zertifizierungen angestrebt werden, weiterhin den Leistungserbrin­
gern zu überlassen. Es sei daher nicht beabsichtigt und werde auch 
Ilicht als zie/führend angesehen, bei der derzeitigen Vielfalt von Zer­
tifizierungssystemen und -verfahren inhaltliche Vorgaben zu machen. 

1m Übrigen stelle das BMG gegenüber zertifizierenden Institutionen 
und Krankenanstalten, die sich entsprechenden Zertifizierungsprozes­
sen unterziehen, stets klar, dass bei Zertifizierungenjedenfalls die Vor­
gaben aus geltenden Rechtsvorschriften und die Festlegungen im ÖSG 
zu berücksichtigen seien. 

18.1 Die WHO fasste im Oktober 2004 eine Resolution, die die Mitglied­
staaten aufforderte, der Patientensicherheit große Aufmerksamkeit zu 
widmen und die Entwicklung von Standards im Bereich der Patien­
tensicherheit zu unterstützen. 

In diesem Rahmen erarbeiteten Experten, Ärzte und Patienten eine 
OP-Checkliste (z.B. Patientenidentität, Operationsfeld, Beatmungsri­
siken). Ziel war es, Sicherheitsstandards in Erinnerung zu rufen sowie 
Kommunikation und Teamwork im OP zu verbessern. Die Checkliste 
sollte einfach zu handhaben, für möglichst alle Operationen anwend­
bar und messbar sein. 

In einer Studie4J, die in acht Krankenanstalten in acht Staaten durch­
geführt wurde, konnte nachgewiesen werden, dass durch die Einfüh-

43 A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity and Mortality in a Global Population. 
New England Journal ofMedicine 2009; 360:491-9 
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rung der OP-Checkliste die Todesrate von 1 ,5 % auf 0,8 010 gesenkt 
werden konnte. Der Anteil der Komplikationen sank von 1 1  % auf 7 0/0. 

Alle fünf überprüften Krankenanstalten verwendeten angepasste Ver­
sionen der OP-Checkliste der WHO. 

18.2 Der RH hob die Einführung der empirisch bestätigten OP-Checkliste 
der WHO in den überprüften Krankenanstalten positiv hervor. 

19.1 Der ÖSG 2010 enthält detaillierte Vorgaben für den Fachbereich Onko­
logie. Danach kann die medizinische, pflegerische und soziale Versor­
gung und Betreuung von Krebskranken einer definierten Versorgungs­
region entweder durch ein Onkologisches Zentrum (ONKZ) als der 
höchsten Versorgungsstufe, durch einen Onkologischen Schwerpunkt 
(ONKS) oder einer assoziierten onkologischen Versorgung (ONKA) 
erfolgen. Bedingung für die Einrichtung eines Onkologischen Schwer­
punkts oder assoziierten onkologischen Versorgung ist eine instituti­
onalisierte Kooperation mit einem Onkologischen Zentrum, im Falle 
der assoziierten onkologischen Versorgung und/oder mit einem Onko­
logischen Schwerpunkt. 

Laut RSG ist in der Versorgungsregion 5144 
•• Salzburg-Nord" das 

LKH Salzburg als onkologisches Zentrum klassifiziert. Kennzeichen 
dieser Versorgungsstufe ist die onkologische Forschung und Ausbil­
dung sowie die Betreuung seltener onkologischer Erkrankungen oder 
solcher Krebskrankheiten, die mit hohem diagnostischem oder thera­
peutischem Aufwand verbunden sind. 

In der Versorgungsregion 5245 •• Pinzgau-Pongau-Lungau" ist das KH 
Schwarzach als onkologischer Schwerpunkt eingestuft; es dient als 
Koordinationsstelle für die onkologische Versorgung innerhalb der 
Region und ist für die Koordination mit den dortigen Krankenanstalten 
und niedergelassenen Ärzten zuständig. 

Für die qualitätssichernde Abwicklung von an Krebs erkrankten Pati­
enten sollte gemäß ÖSG in jedem Onkologischen Schwerpunkt und 
jedem Onkologischen Zentrum ein Tumorboard eingerichtet sein. 
Damit sollen auf interdisziplinärem Wege - im Sinne einer verpflich­
tenden konsiliarärztlichen Kooperation - die erforderlichen diagnos­
tischen und therapeutischen Schritte im Zusammenhang mit bösartigen 

44 Von den ftinf Oberprüften Krankenanstalten gchönen das KH BßR Salzburg und das 
KH Oberndorf der Versorgungsregion 51 an. 

45 Der Vcrsorgullgsrcgion 52 gchörten drei der fünf überprüften Krankenanstalten an: 
das KH Zell am See. das LKH Mittersill und das LKH Tamsweg. 
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Erkrankungen besprochen und festgelegt werden. Gemäß den im ÖSG 
vorgesehenen Versorgungsstrukturen bedarf es geregelter Verfahrens­
abläufe für die Therapiebesprechungen im Tumorboard. 

( 1 )  Das ICH Zell am See führte Chemotherapien durch; es verfügte über 
ein Tumorboard, für das allerdings keine Standard Operating Proce­
dures (SOP) vorlagen. Die Therapien erfolgten in Abstimmung mit der 
Inneren Medizin Ul des LICH Salzburg. 

(2) Im LICH Mittersill wurden onkologische Behandlungen im Rah­
men einer Kooperationsvereinbarung mit der Inneren Medizin m des 
LKH Salzburg durchgeführt. In der Regel wurden die Patienten im 
LICH Salzburg behandelt. 

(3) Im LICH Tamsweg bestand für die Behandlung von Tumorpatienten 
keine Kooperationsvereinbarung. Das LICH Tamsweg trachtete jedoch 
danach, alle Patienten in das LICH Salzburg zur Therapie zu überwei­
sen. Allerdings führte im Jahr 2011 der Leiter der Internen Abteilung 

acht chemotherapeutische Behandlungen auf ausdrücklichen Patien­
tenwunsch durch. 

(4) Das ICH BBR Salzburg verfügte über ein Tumorboard und arbeitete 
im Rahmen einer Geschäftsordnung mit der Inneren Medizin Ul des 

LICH Salzburg zusammen. 

(5) Das ICH Oberndorf führte keine Chemotherapien durch und über­
wies alle Patienten an das LICH Salzburg. 

19.2 Der RH hielt im Interesse der Sicherstellung der Patientenbehandlungs­
qualität eine standardisierte Vorgangsweise bei der Krebsbehandlung 
für unerlässlich. Er empfahl dem ICH Zell am See und dem LICH Tams­

weg, für die bestmögliche Weiterbehandlung der Patienten SOP aus­
zuarbeiten, welche die weiteren Behandlungsschritte in Zusammenar­

beit mit onkologischen Zentren festlegen bzw. die Transferierung an 
diese Zentren regeln. 

19.3 Die Stadtgemeinde Zell am See Jührte aus, dass das KR Zell am See 
über ein Tumorboard in Abstimmung mit dem LKH Salzburg verfüge. 
Zwischen dem KR Zell am See und dem LKH Salzburg sei vertrag­
lich festgelegt, dass alle Tumorpatienten des KR Zell am See der von 
der Med. 1Il- Onkologie des LKH SalzburgJür Zell am See zugeteilten 
Fachärztin vorgestellt werden und die Abläufe im Tumorboard in der 
gleichen Weise zu erfolgen haben wie im LKH Salzburg. Dazu lägen 
auch entsprechende Protokolle des Tumorboards auf 
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Hinsichtlich des LICH Tamsweg bestehe laut Stellungnahme des Lan­
des SalzbuTg für die Behandlung von Tumorpatienten eine Koopera­
tion mit den Salzburger Landeskliniken; eine schriftliche Vereinbarung 
sei in Ausarbeitung. 

Der Konvent der Barmherzigen Brüder ergänzte in seiner Stellung­
nahme, dass neben dem LICH Salzburg (Innere Medizin lll) auch das 
KH BBR Wien und das ICH BBR St. Veit im onkologischen Tumorboard 
des KH BBR Salzburg vertreten seien. 

19.4 Der RH betonte in diesem Zusammenhang gegenüber dem Land Salz­
burg, der Stadtgemeinde Zell am See und dem Konvent der Barmher­
zigen Brüder die Festlegungen des ÖSG, wonach der Krankenanstal­
tenträger unter Berücksichtigung der deftnierten Qualitätskriterien und 
der Behandlungssicherheit festzulegen hat, welche Abteilung ftir weI­
che onkologischen Leistungen zuständig und verantwortlich ist. 

Bei der assoziierten Onkologischen Versorgung haben die Erbringung 
von Therapie und die Übernahme weiterer Leistungen in Abstimmung 
mit dem kooperierenden Onkologischen Schwerpunkt und/oder Onko­
logischen Zentrum zu erfolgen; die Zusammenarbeit mit dem Tumor­
board des kooperierenden Schwerpunkts und/oder Zentrums war zu 
i nsti tu tiona lisieren. 

Weiters wies der RH gegenüber der Stadtgemeinde Zell am See und 
dem Konvent der Barmherzigen Brüder darauf hin, dass der ÖSG die 
Einrichtung von interdisziplinären Tumorboards an Onkologischen 
Schwerpunkten sowie Zentren vorsah. Darüber hinaus hob er die im 
ÖSG festgelegte Zusammensetzung von Tumorboards (insbesondere 
Vertreter der Pathologie, Radiologie, Radioonkologie, Hämato-Onko­
logie und des Organfachsl ausdrücklich hervor und hielt fest, dass laut 
ÖSG jede Person mit einer malignen Neuerkrankung in einem sol­
chen interdisziplinären Tumorboard anzumelden war; zuständig war 
zunächst jene Abteilung, die den Patienten dem Tumorboard vorstellt. 

Aus Sicht des RH bedürfen die genannten Vorgaben des ÖSG vor allem 
im Sinne der Patientenbehandlungsqualität einer umfassenden schrift­

lichen Festlegung bzw. Vereinbarung. 
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Kennzahlen 20.1 Vor dem Hintergrund des nunmehr gesetzlich verankerten verpflich­
tenden Charakters des ÖSG46 beurteilte der RH in den fünf überprüften 
Krankenanstalten die Einhaltung der fachbezogenen und leistungsbe­
zogenen Strukturqualitätskriterien anhand ausgewählter Eingriffe. In 
Abstimmung mit den überprüften Krankenanstalten zog der RH fol­
gende OP-Leistungen für einen Qualitätsvergleich heran: 

Tabelle 15: Ausgewählte Eingriffe 

FlChrichtunll 

HNO 

Chirurgie 

Gynlko�e/Gebu�hIUW 

Orthopidie/Unfillchlrurgle 

Quelle: ÖSG 2010 

310 

E1nllrIffArt Mindestfillzahl 

Mandel- und Nasenpo�penentfernung 
(Adeno-. Tonsillo- un Tonsillektomien) 

keine 

Bauchchirurgie: 
OP Bauchspeicheldrüse (Pankreatektomien) 10 

OP Dickdarm (Colonresektionen) keine 

OP Blinddarm (Appendektomie) keine 

OP Schilddrüse (Thyreoidektomien) 30 

OP GaLLenblase (Cholezystektomie) keine 

Kaiserschnitt3eburt 365 
(Entbindung urch Sectio caesarea) (Geburten insgesamt) 

Brustkrebsoperationen 30 

Arthroskopien jeweils 100 

Knieendoprothetik 
!Abteilung) bzw. 50 
Fachschwerpunkt 

Hüftendoprothetik oder Department) 

In Absprache mit dem BMG, dem Bundesinstitut und den überprüf­
ten Krankenanstalten erhob der RH u.a. folgende wesentliche Parame­
ter: Anzahl der durchgeführten Eingriffe Ue Abteilung bzw. je Arzt), 
durchschnittliche Operationszeit sowie durchschnittliche Verweildauer 
auf der Betten- bzw. auf der Intensivstation. 

46 Aufgrund seines Charakters als .. Sachverständigengutachten" wird der OSG in Hinkunft 
von den Behörden beim Vollzug du landeskrankenanstaltengesetze und der sanitären 
Aufsicht sowie von den Krankenanstaltenträgem im Rahmen ihrer Verpflichtung zur 
QuaHtätssicherung als Maßstab heranzuziehen sein. 
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Die Detailergebnisse der Erhebungen für das Jahr 201 1  sind den Tabel­
len im Anhang zu entnehmen (für das LICH Mittersill lagen nur Halb­
jahresdaten vor). 

20.2 Der RH stellte fest, dass bei einigen Leistungen die Anzahl der durch­
geführten EingrifFeje Abteilung unter den vom ÖSG geforderten Min­
destwerten lag (siehe dazu TZ 2 1 ). 

Unabhängig davon, betrachtete der RH die Anzahl der durchgeführten 
Eingriffeje Arzt. Dies ergab, dass 201 1 in mehreren Fällen nur wenige 
Eingriffe je Arzt durchgeführt wurden, wie das Beispiel laparosko­
pische Appendektomie (Entfernung des Blinddarms) zeigte (siehe auch 
Anhang 3) :47 

( I )  Im ICH Zell am See gab es insgesamt zwei solcher Eingriffe, die von 

verschiedenen Ärzten durchgeführt wurden. Zu Ausbildungszwecken 
erfolgten wesentlich mehr offene Appendektomien (99). 

(2) Im LICH Mittersill gab es insgesamt 1 3  laparoskopische Appendekto­
mien4B, die von fünf Ärzten durchgeführt wurden, wobei ein Arzt nur 
einen Eingriffvornahm. Weiters erfolgten 1 5  offene Appendektomien. 

(3) Im LICH Tarnsweg nahmen zwei Ärzte insgesamt acht laparosko­
pische Appendektomien vor, wovon ein Arzt drei und der andere fünf 
Eingriffe vollzog. Wie im ICH Zell am See erfolgten auch hier wesent­
lich mehr offene Appendektomien (54). 

(4) Im ICH BBR Salzburg erfolgten 76 laparoskopische Appendekto­
mien durch elf Ärzte, wovon zwei Assistenzärztejeweils einen Eingriff 
vornahmen. Ferner wurden 14 Appendektomien offen durchgeführt. 

(5) Im ICH Oberndorf erfolgten 28 solche laparoskopische Eingriffe 
durch vier Ärzte, wobei zwei Ärztejeweils einen Eingriff durchführten. 
Hier gab es darüber hinaus 3 1  offene Appendektomien. 

Bei den durchschnittlichen Operationszeiten, die der RH anhand der soge­
nannten Schnitt-Naht-Zeiten beurteilte, zeigten sich große Streubreiten. 
Die Durchschnittszeiten waren daher wenig aussagekräftig. Beispiels­
weise betrugen die Operationszeiten bei der laparoskopischen Appen­

dektomie im ICH Zell am See durchschnittlich 56 Minuten, im LICH Mit-

47 Neben den Cholezystektomien war die Appendektomie die einzige LeislUng, die in 
allen fünf Krankenanstalten erbracht wurde. In vielen Fällen fiihrte ein in Ausbildung 
befmdlicher Arzt selbständig die Operation unter Supervision eines Facharzlkollegen 
durch. 

48 Daten betTelTen das vierte Quartal 2011 und das erste Quartal 201 2 
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tersill 67 Minuten, im LICH Tamsweg 33 Minuten, im ICH BBR Salzburg 

48 Minuten und im ICH Oberndorf 63 Minuten. Die Bandbreite zwi­
schen der minimalen und der maximalen Schnitt-Naht-Zeit lag zwi­
schen elf (ICH BBR Salzburg) und 245 Minuten (ICH Oberndorf). Die 

Begründungen für überdurchschnittlich lange OperationszeHen waren 
aus Sicht des RH nachvollziehbar und betrafen in der Regel Einzelfälle 
im Rahmen anderer, z.B. gynäkologischer Eingriffe, oder solche mit 
komplexen onkologischen Operationen. 

Auch bei der durchschnittlichen Verweil dauer (3,9 Tage bis 8,5 Tage) 
sowie bei der Verweildauer in der Intensivstation (0 Tage bis 5,2 Tage) 
stellte der RH große Streubreiten fest, die in der Regel Einzelfalle betra­
fen und Folgen medizinisch komplexer Eingriffe waren. 

20.3 Das Land Salzburg wies in seiner Stellungnahme darauf hin, dass Min­
destjrequenzen im ÖSG in der Leistungsmatrix zwar ausgejUhrt seien, 
verbindliche Richtwerte jedoch nur jUr Ösophaguschirurgie und Ein­
griffe am Pankreas mit entsprechenden Überleitungsfristen Ende 2014 
bZlv. Ende 20/3 bestünden. Für das Jahr 2012 und auch die Vor­
jahre habe somit keine verbindliche Festlegung von Mindestjrequenzen 
bestanden, so dass jUr die oben zitierten Krankenanstalten keine Über­
schreitung von ÖSG-Vorgaben vorläge. 

Auch die Stadtgemeinde Zell am See wies darauf hin, dass es laut 
Leistungsmatrix im ÖSG 2012 erst bei zwei Leistungen (Eingriffe am 
Pankreas und Ösophaguschirurgie) verbindliche Mindestjrequenzen mit 
entsprechenden Übergangsfristen gebe. Gerade die im ÖSG 2012 gegen­
über dem ÖSG 2010 vorgenommenen Abänderungen der Mindestjre­
quenzen sprächen klar dajUr, dass es sich ansonsten noch nicht um 
eine verbindliche Vorgabe, sondern um noch weiter zu evaluierende 
Vorschläge handle, die in weiterer Folge mit entsprechender Übergangs­
frist in Kraft gesetzt würden. 

Zur Appendektomie jUhrte die Stadtgemeinde Zell am See aus, dass 
diese im KR Zell am See prinzipiell offen durchgejUhrt werde, weil 
dieser Eingriff als Lehr- und Ausbildungseingriff jUr Jungassistenten 
gelte. Die beiden laparoskopischen Eingriffe seien nicht per se, son­
dern im Zusammenhang mit einem gynäkologischen Eingriff vorge­
nommen worden, weshalb die durchschnittliche Berechnung der Ope­
rationszeit nicht aussagekräftig sei. 
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20.4 Dem Land Salzburg und der Stadtgemeinde Zell am See entgegnete 
der RH, dass der ÖSG aufgrund seines Charakters als .. Sachverstän­
digengutachten" im Sinne des § 59j KAKuG einerseits von den Behör­
den beim Vollzug der Landeskrankenanstaltengesetze und der sani­
tären Aufsicht sowie andererseits von den Krankenanstaltenträgern im 
Rahmen ihrer Verpflichtung zur Qualitätssicherung als Maßstab her­
anzuziehen war. Aus Sicht des RH waren daher auch die darin emp­
fohlenen Mindestfrequenzen als Grundlage für die Leistungsangebots­
planung heranzuziehen, was im Fall des KH Zell am See trotz bereits 
im Jahr 2005 vom Österreichischen Bundesinstitut für Gesundheits­
wesen im Endbericht zum Projekt .. Regionaler Strukturplan Gesund­
heit Salzburg 2010" ergangener Hinweise nicht geschehen war. 

21.1 ( I )  Bei den vom RH ausgewählten Eingriffen konnte das KH Zell am 
See die im ÖSG enthaltenen leistungsbezogenen Strukturqualitätskri­
terien mehrfach nicht erfüllen. 

Zum einen wurde bei keinem der überprüften Eingriffe die in der Leis­
tungsmatrix geForderte Mindestfrequenz erreicht. Besonders deutlich 
fiel die Diskrepanz zwischen Fallzahl und Mindestfrequenz bei den 
Schilddrüsen-, den Knie- und den Brustkrebsoperationen aus. Bei die­
sen Eingriffen erreichte das KH Zell am See die Mindestfrequenz im 
mehrjährigen Durchschnitt nur zu rund zehn Prozent. Darauf hatte 
das Österreich ische Bundesinstitut für Gesundheitswesen bereits 2005 
im Endbericht zum Projekt .. Regionaler Strukturplan Gesundheit Salz­
burg 2010" hingewiesen.49 

49 siehe Tabelle Jb Berechtigungsmatrix für die Krankenanstalten der Versorgungsre­
gion 52 .. Pinzgau-Pongau-Lungau" im Anhang zum Endbericht RSG Salzburg 2010 
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Tabelle 16:  Leistungen unterhalb der Mindestfrequenz im KH Zell am See 2009 bis 2011 

2009 2010 2011 Durchschnitt Mlndlltfrequenzl 2009 bis 2011 

Anzahl 

Pankreatektomlen 6 6 2 4,7 10 

Entbindungen 362 360 337,0 365 

Thyreoidektomien 2 1 5 2,7 30 

Hllfttndoprothetlk 44 36 36,3 100 

Knillndoprothetik 10 14 11 11,7 100 

Brustkrebloperatlonen 2 4 4 3,3 30 

Mindestfrequenz pro Jahr und Krankenanstalt-Standort laut ÖSG 

Quellen: KH Zell am See: RH 

Zum anderen bestand am Standort Zell am See keine Möglichkeit einer 
intraoperativen histopathologischen Befundung mittels Gefrierschnitts 
bzw. auch keine telepathologische Versorgung durch eine andere Kran­
kenanstalt, obwohl dies laut ÖSG für zahlreiche im KR Zell am See 

durchgeführte Eingriffe erforderlich war. Eine entsprechende Koope­
ration mit dem KR Schwarzach war zwar geplant, aber noch nicht 
umgesetzt. 

Tabelle 17: Eingriffe mit Erfordernis einer intraoperativen histopathologischen 
Befundung im KH Zell am See 2011 

2011 Mlndllt-
frequenzl 

Anzahl 

Pankreatektomlen 2 10 
======�============== 

Thyreoidektomien 

BrustkrebsoperatIonen 

Gallengangsrevtson offen 

Renktlon Hemlkolon 
(rechts/links. offen/laparoskoplsch. mit/ohne prImire Anastomose) 

5 30 

4 30 

10 keine 

45 keine 

t Mindestfrequenz pro Jahr und Krankenanstalt-Standort laut ÖSG 

Quellen: KH Zell am See; RH 
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(2) Im LKH Mittersill lag die Zahl der an der Abteilung für Chirurgie 
jährlich durchgeführten Thyreoidektomien (totale oder teilweise Ent­
fernung der Schilddrüse) im mehrjährigen Durchschnitt bei 2,7. Die 
im ÖSG vorgesehene Mindestfrequenz von 30 war damit nur zu rund 
zehn Prozent erreicht. 

Tabelle 18: Leistungen unterhalb der Mindestfrequenz i m  LKH Mittersill 2009 bis 2011 

20011 2010 2011 

Thyreoidektomien 3 3 2 

Durchschnitt 
20011 bis 2011 

Anzahl 

2.7 

Mlndestfr.quenz' 

30 

1 Mindestfrequenz pro Jahr und Krankenanstalt-Standort laut ÖSG 

Quellen: LKH MittersilL: RH 

Darüber hinaus fehlte dem LKH Mittersill für einige EingriFfe auch 
die im ÖSG geforderte eigene Histopathologie (bzw. eine telepatholo­
gische Kooperation). 

Tabelle 19: Eingriffe mit Erfordernis einer intraoperativen histopathologischen 
Befundung im LKH Mittersill 2011 

Thyreoidektomien 

Resektion Hemlkolon 

2011 Mlnd.st­
frequenz' 

Anzahl 
== 

2 30 

(rechts/links. off.n. mit/ohne prImir. AnlStomose) 7 keine 

1 Mindestfrequenz pro Jahr und krankenanstalt-Standort laut ÖSG 

Quellen: LKH Mittersill: RH 

Bund 201 3/3 

(3) Im LKH Tamsweg lagen die Zahlen der jährlich an der Abteilung für 
Unfallchirurgie durchgeführten endoprothetischen EingriFfe an Knie 
und Hüfte unter den im ÖSG festgelegten Mindestfrequenzen. 

Auch die für Geburten vorgegebenen Mindestfrequenzen wurden nicht 
erreicht. Hinsichtlich der Geburtshilfe handelte es sich beim Stand­
ort Tamsweg allerdings um einen im ÖSG vorgesehenen Ausnahme­
fall, an dem aufgrund der Lage in einer peripheren Region mit gerin­
ger Besiedlungsdichte und unzureichender Erreichbarkeit von anderen 
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Krankenanstalten trotz Geburtenzahlen unter 365 pro Jahr eine redu­
zierte Grundversorgung am Standort aufrechtzuerhalten war. 

Tabelle 20: Leistungen unterhalb der Mindestfrequenz im LKH Tamsweg 2009 bis 2011 

200. 2010 2011 Durchlchnitt Ntnd.ltfrequ.nz! 200. bll 2011 

Anzahl 

KnlHndoprothltlk 35 48 40 41,0 100 

HOfttndoprothltlk 68 89 60 72,3 100 

Entbindungen 193 214 181 196.0 365 

Mindestfrequenz pro Jahr und Krankenanstalt-Standort laut ÖSG 

QueUen: LKH ram,weg; RH 

Darüber hinaus fehlte dem LICH Tarnsweg die für die Eingriffe am 
Hemikolon erforderliche eigene Histopathologie (bzw. eine telepatho­

logische Kooperation). 

Tabelle 2 1 :  Eingriffe mit Erfordernis einer intraoperativen histopathologischen 
Befundung im LKH Tamsweg 2011 

R.I.ktlon d.1 Ilnk.n H.mlkolon mit primlrtr An.ltomose 
(offln/llp.rolkoplKh) 

1 Mindestfrequenz pro Jahr und Krankenanstalt-Standort laut ÖSG 

QueUen: LKH ram,weg; RH 

2011 

4 

Mlndllt­
frequ.nz! 

Anzahl 

keine 

(4) Das ICH BBR Salzburg erreichte bezüglich der vom RH ausgewähl­
ten Eingriffe zwar die im ÖSG geforderten Mindestfrequenzen, erfüllte 
aber die für zahlreiche Leistungen geforderte Möglichkeit der intra­
operativen histopathologischen Befundung mittels Gefrie.rschnitts nicht. 
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Tabelle 22: Eingriffe mit Erfordernis einer intraoperativen histopathologischen 
Befundung im KH BBR Salzburg 201 1  

Pankreatektomlen 

Thyreoidektomien 

BrustkrebsoperatIonen 

Gallengangsrevlson offen 

Resektion Hemlkolon 

2011 

18 

41 

52 

2 

Mlndest-
frequenz1 

Anzahl 

10 

30 

30 

keine 

(rechts/links, offen/laparoskoplsch, mit/ohne primire Anastomose) 94 keine 

1 Mindestfrequenz pro Jahr und Krankenanstalt-Standort laut ÖSG 

Quellen: KH BBR Salzburg; RH 

(5) Im KH Oberndorf lag die Zahl der an der Abteilung für Chirurgie 
jährlich durchgeführten Pankreatektomien und Thyreoidektomien im 
mehrjährigen Durchschnitt bei 3,7 bzw. 4,3. Die im ÖSG dafür vorge­
sehenen Mindestfrequenzen von 10 bzw. 30 waren damit nur zu 37 ""' 
bzw. rd. 14 ""' erreicht. 

Tabelle 23: Leistungen unterhalb der Mindestfrequenz im KH Oberndorf 2009 bis 2011 

Pankreatektomlen 

Thyreoidektomien 

2009 

1 

5 

2010 

3 

2 

1 Mindestfrequenz pro Jahr und Krankenanstalt-Standort laut ÖSG 

Quellen: KH Oberndorf; RH 

2011 

7 

6 

Durchschnitt 
2009 bis 2011 

Anzahl 

3,7 

4,3 

Mlndestfrequenz1 

10 

30 

Auch dem KH Obemdorf fehlte für einige Eingriffe die im ÖSG gefor­
derte eigene Histopathologie (bzw. eine telepathologische Kooperation). 
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Tabelle 24: Eingriffe mit Erfordernis einer intraoperativen histopathologischen 
Befundung im KH Obern dorf 2011 

2011 Mindllt· 
frequenz1 

Anzahl 

7 P.nk .... tektomi.n ======== 
Thyreo1d.kto

=
m

=
i.

=
n
==_ 

10 

6 30 

G.lItng.ngsl'lVilOn off.n 3 keine 

R.sektion H.mikolon 27 keine 
(rechts/links, off.n/laparoskopisch, mit/ohne primire Anastomose) 

1 Mindestfrequenz pro Jahr und Krankenanstalt-Standort laut ÖSG 

Quellen: KH Oberndorf; RH 

318 

21.2 ( 1 )  Mit Ausnahme des KH BBR Salzburg hatten alle überprüften Kran­
kenanstalten zumindest bei einzelnen Leistungen Schwierigkeiten, die 
im ÖSG angegebenen Mindestfrequenzen auch nur annähernd zu errei­
chen. 

Besonders bedenklich war die Situation im KH Zell am See, das die in 
der Leistungsmatrix geforderten Mindestfrequenzen - mit einer ein­
zigen Ausnahme (Entbindungen - 92 %) - für alle überprüften Ein­
griffe deutlich verfehlte. Der Erfüllungsgrad lag je nach Eingriff nur 
zwischen 9 % (Schilddrüsen) und 47 % (Pankreatektomien). Aufgrund 
derart niedriger Fallzahlen war die Erbringung dieser Leistungen am 
Standort Zell am See zu hinterfragen. Der RH empfahl daher der Stadt­
gemeinde Zell am See als Rechtsträger des KH Zell am See, im Einklang 
mit den Strukturqualitätskriterien für die Einstellung insbesondere von 
Schilddrüsen- (Erfüllungsgrad 9 %), Knie- ( 1 2  %) und Brustkrebsope­
rationen ( I 1  %) zu sorgen. Da im Jahr 2011  auch nur mehr zwei Ein­
griffe an der Bauchspeicheldrüse vorgenommen wurden, empfahl er, 
auch diese Operation einzustellen. 

Aus Sicht des RH waren diese Fallzahlen auch Ausdruck eines Defi­

zits in der Leistungsangebotsplanung des Landes Salzburg. Obwohl die 
Problematik der Mindestfrequenzen - zumindest in Teilbereichen wie 
jenem der Endoprothetik - bereits seit 2005 bekannt und im RSG sogar 
benannt worden war, hatte das Land keine entsprechenden Maßnah­
men gesetzt Insbesondere vor dem Hintergrund der nunmehr gesetz­
lich verankerten Bindungswirkung der Strukturqualitätskriterien des 
ÖSG sah der RH akuten Handlungsbedarf und empfahl dem Land Salz­
burg, das chirurgische und unfallchirurgische Leistungsangebot am 

Bund 2013/3 

III-16 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original)22 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R 
-

H 
Qualitätsvergleich anhand 
ausgewählter Eingriffe 

Bund 2013/3 

Qualitätssicherungsmaßnahmen in 
Salzburger Krankenanstalten 

Standort Zell am See zu evaluieren sowie bei der Neuerstellung des 
RSG auf eine Konformität mit den Strukturqualitätskriterien zu achten. 

Im LKH Mittersill wurden Mindestfrequenzen nur bei Schilddrüsen­
operationen unterschritten. Da im Jahr 2011 nur mehr zwei derartige 
Eingriffe vorgenommen wurden, empfahl der RH dem Land Salzburg 
als Rechtsträger des LKH Mittersill, diese Operation im Einklang mit 
den Strukturqualitätskriterien einzustellen. 

Das LKH Tamsweg erreichte die Mindestfrequenzen im Bereich der 
Endoprothetik bezüglich der Knieoperationen zu 41 %, bezüglich der 
Hüftoperationen zu 72 %. Da eine Neuübernahme der Abteilung fLir 

Unfallchirurgie erst im Februar 2012 erfolgt war, empfahl der RH dem 
Land Salzburg als Rechtsträger des LKH Tamsweg, die Entwicklung 
noch einige Zeit zu beobachten und die Situation danach zu evaluie­
ren bzw. die erforderlichen Maßnahmen zu treffen. 

Das KH Oberndorf erreichte die Mindestfrequenzen fLir die Eingriffe 
am Pankreas und an der Schilddrüse nur zu 37 % bzw. zu 14  Ofo. Hin­
sichtlich der Pankreasoperationen war eine Annährung an die Min­
destfrequenz erkennbar (sieben im Jahr 201 1 ) .  Der RH empfahl der 
Stadtgemeinde Oberndorf als Rechtsträger des KH Oberndorf, die 
Schilddrüsenoperationen einzustellen und die Frequenz der Pankre­
asoperationen zu beobachten. 

(2) Hinsichtlich der im ÖSG für die Erbringung bestimmter Leistun­
gen geforderten Möglichkeit der intraoperativen histopathologischen 
Befundung mittels Gefrierschnitts bzw. einer telepathologischen Ver­
sorgung durch eine andere Krankenanstalt stellte der RH fest, dass 
in den überprüften Krankenanstalten weder die eine noch die andere 
Möglichkeit gegeben war. 

Das KH Zell am See hatte zwar eine diesbezügliche (telepathologische) 
Kooperation mit dem KH Schwarzach geplant, aber noch nicht umge­
setzt. Der RH empfahl daher dem KH Zell am See, auf die rasche Rea­
lisierung einer entsprechenden Zusammenarbeit hinzuwirken. 

In den LKH Mittersill und Tamsweg wäre das Problem der fehlenden 
Möglichkeit einer intra operativen histopathologischen Befundung bei 
den Hemikolonresektionen durch den Aufbau einer telepathologischen 
Mitversorgung durch das KH Schwarzach - so wie es das KH Zell am 
See anstrebte - bzw. durch das LKH Salzburg zu lösen. 

Auch den KH BBR Salzburg und Oberndorf empfahl der RH, so rasch 
wie möglich mit einer anderen Krankenanstalt, wie bspw. dem LKH 
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Salzburg, eine Vereinbarung über eine telepathologische Versorgung 
abzuschließen. 

21.3 Laut Stellungnahme der Stadtgemeinde Zell am See erwecke die Dar­
stellungsform des RH einen missverständlichen Eindruck. Insbesondere 
sei der direkte Vergleich mit dem KR BBR Salzburg insofern irrejiih­
rend und unzulässig, als dieses Krankenhaus mangels geburtshiljlicher 
Abteilung und mangels einer Unfallchirurgie bzw. Orthopädie von vorn­
herein nur die Hälfte der vom RH überprüften Leistungen erbringen 
könne. 

Bezüglich der Pankreatektomien verwies die Stadtgemeinde Zell am See 
auf die Größe der Versorgungsregion und die Problematik der Erreich­
barkeit. Die Umsetzung der Mindesifrequenzen jiir Pankreatektomien 
bedeute laut Mitteilung des Salzburger Gesundheitsfonds, dass in die­
ser gesamten Versorgungsregion keine derartige Leistung mehr erbracht 
werden dürfte - mit allen sich daraus ergebenden negativen Konse­
quenzenjiir die betroffenen Patienten. Aus diesem Grund sei keine Ein­
stellung der Pankreatektomien geplant, vielmehr würden künftig auf­
grund einer Kooperationsvereinbarung mit dem KR Schwarzach die in 
der Versorgungsregion 52 anfallenden Pankreatektomien im KR Zell 
am See konzentriert erbracht. Dies werde auch von der Landesgesund­
heitsplanung ausdrücklich begrüßt. Ab Jänner 2014 solle die verbind­
liche Mindesifrequen.z bei Bauchspeicheldrüsen-Eingriffen jedenfalls 
erreicht bzw. übertroffen werden. 

Hinsichtlich der Thyreoidektomien jiihrte die Stadtgemeinde Zell am 
See aus, dass im KR Zell am See keine geplanten Schilddrüsenein­
griffe durchgejiihrt würden. Es bestehe eine klare Festlegung, solche 
Fälle an das KR Schwarzach zu verweisen bzw. zu transferieren. Die 
geringe Anzahl der codierten Thyreoidektomien weise deutlich darauf 
hin, dass diese Eingriffe lediglich im Rahmen einer anderen Grund­
erkrankung (Metastasenchirurgie) mit durchgejiihrt würden; elektive 
A ufnahmen zur Schilddrüsen-OP würden nicht erfolgen. 

Hinsichtlich der Entbindungen verwies die Stadtgemeinde Zell am See 
darauf, dass sich die seit 2009 steigenden Geburtszahlen im Jahr 201 2 
fortgesetzt hätten und die Anzahl der Entbindungen im KR Zell am 
See klar über der Mindesifrequenz liege. 

Die in der Tabelle 16  bzw. den Anhängen 10 und 11  ausgewiesenen 
Zahlen seien laut Stellungnahme der Stadtgemeinde Zell am See 
nicht stimmig. Außerdem sei die Darstellung insofern irrejiihrend, 
als es sich Z.8. bei der Hüftendoprothetik im Rahmen der unfallchi­
rurgischen Abteilung vornehmlich um Akuteingriffe zur Versorgung 
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von Schenkelhalsfrakturen handle und die empfohlenen Mindestfre­
quenzen diesbezüglich im Traumafall nicht zur Anwendung kämen. Die 
unfallchirurgische Abteilung habe im Jahr 201 1 insgesamt 74 Schen­
kelhalsfrakturen versorgt, davon 24 mittels Teilendoprothese Hüfte, 
drei mit Totalendoprothese. Dazu kämen noch zehn Totalendoprothe­
sen des Hüftgelenks bei Arthrose. 

Zur geringen Anzahl an Brustkrebsoperationen jiihrte die Stadtge­
meinde Zell am See aus, dass prinzipiell keine "klassischen " onkolo­
gischen Operationen durchgejiihrt würden, sondem nur in speziellen 
Fällen, in denen Patientinnen aus Senioren- bzw. Pflegeheimen in der 
Umgebung an das lCH Zell am See überwiesen würden. 

Schließlich erachtete die Stadtgemeinde Zell am See bei exakter prä­
operativer Abklärung eine intraoperative Gefrierschnittuntersuchung 
jiir weder sinnvoll noch hilfreich, zumal auch von Seite der Patho­
logen immer wieder auf die Unsicherheit der Aussage eines Gefrier­
schnitts hingewiesen werde. Trotzdem werde im Jahr 2013 im Rah­
men der bereits angesprochenen Kooperation mit dem KH Schwarzach 
eine telepathologische Anbindung realisiert. 

Das LKH Tamsweg habe laut Stellungnahme des Landes Salzburg bei 
endoprothetischen Eingriffen aufgrund des Primariatswechsels an der 
Abteilung jiir Unfallchirurgie im Jahr 2012 die Frequenzen in diesem 
Bereich deutlich erhöht. So seien bis Ende November 2012 bereits über 
70 Knieoperationen und über 100 Hüftoperationetl durchgejiihrt wor­
den. Bezüglich der intraoperativen histopathologischen Bejundung mit­
tels Gefrierschnitts bzw. einer telepathologisclren Versorgung habe das 
LKH TlImsweg ein erstes Gespräch mit dem KH Schwarzach bezüglich 
einer Zusammenarbeit gefÜhrt. Es bedürjejedoch noch weiterer Abklä­
rungen und der Erarbeitung eines Kooperationsprojekts. 

Der Konvent der Barmherzigen Brüder hielt in seiner Stellungnahme 
fest, dass eine intraoperative Bejundung in seinem Krankenhaus nicht 
möglich sei, jedoch durch Kooperation mit dem LKH Salzburg durchge­
jiihrt werde. Mit Jahresbeginn 2013 könne durch Vernetzung der Salz­
burger Krankenanstalten mittels Healix (Bilderdatenaustausch; Kom­
munikationsplattform der Salzburger Krankenanstalten) auch eine 
telepathologische Versorgung angeboten werden. 

Laut Stellungnahme der Stadtgemeinde Oberndorj würden die Schild­
drüsenoperationen im lCH Oberndorj bis auf weiteres eingestellt und 
die Frequenz der Pankreasoperationen weiterhin beobachtet werden. 
Weiters werde die telepathologisclre Versorgung im lCH Oberndorjüber 
die Datenplattform Healix realisiert. 
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21.4 Gegenüber der Stadtgemeinde Zell am See stellte der RH klar, dass 
seine Ausführungen keinen direkten Vergleich zwischen dem ICH Zell 
am See und dem ICH BBR Salzburg enthielten. Es wurden vielmehr 
ausgewählte Eingriffe der fünf überprüften Krankenanstalten - die 
alle ein unterschiedliches Leistungsspektrum aufwiesen - unter dem 
Gesichtspunkt der Erfüllung der leistungsbezogenen StrukturquaHtäts­
kriterien parallel betrachtet und die Ergebnisse dargestellt. Die für die 
Versorgungsregion 52 geplante Konzentration von Pankreatektomien 
im ICH Zell am See sowie der Thyreoidektomien im ICH Schwarzach 
beurteilte der RH positiv. 

Bezüglich der im ICH Zell am See durchgeführten Thyreoidektomien 
wies der RH darauf hin, dass selbst dann, wenn die Entfernung der 
Schilddrüse im Rahmen eines anderen Primäreingriffs (Metastasen­
chirurgie) erfolgt wäre, dafür im ÖSG keine Ausnahme von den emp­

fohlenen Mindestfallzahlen vorgesehen war. Ebenso wenig galt eine 
solche Ausnahme für Brustkrebsoperationen, die an Patientinnen aus 
Senioren- bzw. Pflegeheimen in der Umgebung durchgeführt wurden. 

Bezüglich der Hüftendoprothetik entgegnete der RH der Stadtgemeinde 
Zell am See, dass der ÖSG Mindestfrequenzen in der Regel für ein 
bestimmtes Bündel von medizinischen EinzeJleistungen (MEL) vor­
sieht, die jeweils mit Kenn-Buchstaben gekennzeichnet sind. Da die 
MEL NBOIO Osteosynthese des Schenkelhalses nicht dem Bündel .Endo­
prothetik Hüfte" (gekennzeichnet mit "s·), sondern dem Bündel .Ein­
griffe an Becken/Hüfte/Oberschenkel" (gekennzeichnet mit .x") zuge­

ordnet war, konnte der RH diese Leistungen in seiner Auswertung 

nicht berücksichtigen. 

Hinsichtlich der Notwendigkeit intraoperativer histologischer Untersu­

chungen verwies der RH auf seine Gegenäußerung zu TZ 20. 

22.1 Laut ÖSG hat die orthopädische und unfallchirurgische Versorgung 
grundsätzlich im Rahmen einer entsprechenden Fachabteilung zu erfol­
gen. In begründeten Ausnahmefallen (z.B. zur Abdeckung von Versor­
gungslücken in peripheren Regionen) war dies auch im Rahmen einer 
reduzierten Organisationsform (Fachschwerpunkt Orthopädie, Satel­
Iitendepartment Unfallchirurgie) zulässig, sofern es in der regionalen 
Detailplanung des jeweiligen Bundeslandes vorgesehen war. Beides 
war im ICH BBR Salzburg nicht gegeben. 
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Dennoch wurden im Rahmen der chirurgischen Abteilung im Jahr 201 1 

77 Arthroskopien und andere orthopädische bzw. unfall chirurgische 
Eingriffe von zwei externen Fachärzten durchgeführt. Mit beiden hatte 
das Krankenhaus Werkverträge über eine Tätigkeit als Konsiliararzt 
abgeschlossen. 

Die Möglichkeit der Krankenanstalt, einen Konsiliararzt50 beizuziehen, 
war nur für den Fall vorgesehen, dass Patienten mit e.iner fachgebiets­
übergreifenden Erkrankung von den zur Behandlung der primären 
Erkrankung zuständigen Ärzten der entsprechenden Fachabteilung 
nicht in ausreichendem Ausmaß versorgt werden können. Eine Erwei­
terung des ständigen Leistungsangebots einer Krankenanstalt durch die 
Tätigkeit von Konsiliarärzten war von dieser Möglichkeit jedoch nicht 
gedeckt.51 Bei den von den externen Fachärzten im KJ-l BBR Salzburg 
vorgenommenen Arthroskopien handelte es sich fast ausschließlich 
um elektive Behandlungen. 

Dennoch wurde die Erbringung dieser Leistungen im KH BBR Salz­
burg seitens des Landes über Jahre hinweg stillschweigend geduldet 
und vom Salzburger Gesundheitsfonds im Rahmen des LKF-Systems 
vergütet. Die Einnahmen aus den orthopädischen Leistungen betru­
gen im Jahr 2011  rd. 202.600 EUR. 

22.2 Der RH stellte fest, dass im KH BBR Salzburg ohne Deckung in der Ver­
sorgungsplanung elektive orthopädische und unfallchirurgische Leis­
tungen von externen Fachärzten erbracht wurden. Letztere wurden in 
den mit dem Rechtsträger der Krankenanstalt geschlossenen Verträ­
gen zwar als Konsiliarärzte bezeichnet, sie waren jedoch de facto als 
Belegärzte52 tätig. Den Rechtsträger des KJ-l BBR Salzburg wies der RH 
darauf hin, dass eine nicht den Strukturqualitätskriterien des ÖSG ent-

50 Von einem Konsilium wird dann gesprochen, "wenn ein erstbehandel"der Mediziner 

aus Diagnosegrü"dclI, zur Fesllegung der operativen Vorgangswe;se, zu Tl!craIJ;CZlIJe­

cken oder dergleichen- einen anderen Kollegen hinzuzieht, den man dann als Konsili­
ararzl bezeichnet. P.5reiner, Zur inhaltlichen Unterscheidung zwischen Belegarzt und 
Konsiliararzl. RdM 1998, S. 70. 

5\ vgl. Aigner, Die Leistungsverpnichlung der Krankenhäuser, in: Jabomegg/Resch/See­
wald (Hrsg.), Planung und Finanzierung der Krankenhausbehandlung, S. 46; Kopet­
zki, Krankenanstaltenrccht. in: Holoubek/Potacs (Hrsg.l, Handbuch Wirtschartsrecht, 
2. AuOage, Band I, S. 491 

<;2 Ein Belegarzt ist ein nicht im Krankenhaus angestellter Arzt. der zumeist mittels Werk.­
vertrag auswärtige Patienten im Krankenhaus behandelt. 
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sprechende Behandlung aufgrund der neuen Rechtslage unter Umstän­
den Haftungsanspruche zur Folge haben kann.53 

Der RH merkte in diesem Zusammenhang an, dass die Vergütung der 
erbrachten orthopädischen und unfallchirurgischen Leistungen durch 
den Salzburger Gesundheitsfonds für das K1-I BBR Salzburg einen 
erheblichen Anreiz für dieses Verhalten darstellte, weil die zusätz­
lichen Einnahmen dem Rechtsträger halfen, seinen Betriebsabgang zu 
reduzieren. Der RH wies - wie im vorangegangenen Prufungsergeb­
nis zur themengleichen Gebarungsüberprufung Reihe Bund 201 2/ 1 2  

und Salzburg 201 2/9 - auf den Widerspruch zwischen den im Rah­
men der Versorgungsplanung festgelegten Strukturqualitätskriterien 
und dem LKF-Abgeltungssystem hin. 

Der RH beanstandete ferner, dass die Salzburger Landesregierung diese 
Erweiterung des Leistungsangebots des K1-I BBR Salzburg über Jahre 
hinweg stillschweigend duldete und damit ihren aufsichtsbehördlichen 
Pflichten nur unzureichend nachgekommen war. 

Der RH empfahl dem Konvent der Barmherzigen Bruder als Rechts­
träger der Krankenanstalt, eine Bereinigung des Leistungsangebots im 
Einklang mit den Strukturqualitätskriterien des ÖSG vorzunehmen und 
damit einen rechtskonformen Zustand herzustellen. 

22.3 Laut Stellungnahme des Landes Salzburg würden sich die beiden Son­
detjächer Orthopädie und plastische Chirurgie in der Ärzte-Ausbil­
dungsordnung überschneiden und würden in jedem Sonderfach wech­
selseitig Ausbildungen in einem der beiden Fächer jiir das andere 
Sonderfach angerechnet. Daher seien auch in der Leistungsmatrir des 
KDok iden te Leistungsbündeljiir diese beiden Fächer jestgelegt. 

Da das Sonderfach Plastische Chirurgie in der Verordnung über den 
Salzburger Krankenanstalten- und Großgeräteplan im KH BBR Salzburg 
ausgewiesen sei, seien orthopädische Leistungen, die auch dem Fachge­
biet der Plastischen Chirurgie zugeordnet seien, zulässig. Jene Leistun­
gen, die ausschließlich dem Sonderjach Orthopädie und orthopädische 
Chirurgie zuzuordnen seien, seien im Sommer 2012 eingestellt worden. 

Bezüglich der zu Unrecht erfolgten Auszahlungen hielt das Land Salz­
burg weiters jest, dass der Salzburger Gesundheitsjonds durch den Ein­
satz von entsprechenden Programm modulen als auch Zujallsstichpro-

51 Gemäß §§ 8 Abs. 2 i.v.m. 59j KAKuG waren Patienten in Hinkunft. den Struk.turqua­
litätskriterien des ÖSG entsprtthend zu behandeln. 
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ben und weiteren individuellen Einzelprüjungen durch Ärzte bemüht 
sei, nur zulässige Leistungen im Sinne des LKF-Modells bzw. des ÖSG 
bZI/l. der Festiegung der medizinischen AuJgabengebiete abzurechnen. 

Der Konvent der Barmherzigen Brüder teilte in seiner Stellungnahme 
mit, dass im KH BBR Salzburg seit Juli 2012 keine elektiven orthopä­
dischen Leistungen erbracht würden. 

23.1 In den Fachrichtungen Augenheilkunde, Hals-, Nasen- und Ohrenheil­
kunde (HNO), Urologie, Orthopädie sowie Mund-, Kiefer- und Gesichts­
chirurgie können Leistungen in begründeten Ausnahmefallen (z.B. zur 
Abdeckung von Versorgungslücken in peripheren Regionen bzw. zur 
Herstellung einer regional ausgewogenen Versorgung) abgesehen von 
einer Fachabteilung auch im Rahmen der reduzierten (acht bis 14 Bet­
ten) Organisationsform .Fachschwerpunkt" erbracht werden, sofern 
dies in der regionalen Detailplanung (RSG) des Bundeslandes vorge­
sehen ist. 

In drei der fünf überprüften Krankenanstalten waren solche Fach­
schwerpunkte eingerichtet: im KH Zell am See ein Fachschwerpunkt 
für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, im LKH Mittersill ein Fach­
schwerpunkt für Orthopädie und im KH BBR Salzburg ein Fachschwer­
punkt für Urologie. 

Der ÖSG sieht für einen Fachschwerpunkt .die Anbindung an eine 
Fachabteilung derselben Fachrichtung außerhalb der Krankenanstalt" 
vor. In § 33 Abs. I SKAG ist darüber hinaus festgelegt, dass bei der 
Führung von Fachschwerpunkten eine betten führende Abteilung des­
selben Sonderfachs einer anderen Krankenanstalt in die Maßnahmen 
der Qualitätssicherung einzubinden ist. 

( I )  Patronanzabteilung des HNO-Fachschwerpunkts im KH Zell am 
See war die Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenkrank­
heiten am LKH Salzburg. Die Zusammenarbeit basierte nur auf münd­
lichen Absprachen. Danach waren schwerwiegend Erkrankte an das 
LKH Salzburg zu transferieren, Patienten mit Krebserkrankungen muss­
ten dem Tumorboard vorgestellt werden. Visitationen, ein formalisier­
tes Berichtswesen oder eine schriftliche Vereinbarung gab es nicht. 

(2) Der Fachschwerpunkt für Orthopädie am LKH Mittersill war auf 
Basis einer schriftlichen Vereinbarung an die Abteilung für Orthopä­
die am KH Schwarzach angebunden. Schwierige orthopädische Fälle 
wurden nach telefonischer Beratung meist in der Ambulanz der Patro­
nanzabteilung untersucht. 

325 

III-16 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 29 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R 
-

H 
Qualitätsvergleich anhand 
ausgewählter Eingriffe 

326 

Gemäß der Vereinbarung übermittelte der Fachschwerpunktleiter regel­
mäßig Berichte u.a. mit Auswertungen über Komplikationen an den 
Leiter der Patronanzabteilung; dieser führte in regelmäßigen Abstän­
den Visiten mit anschließender protokollierter Besprechung in Mitter­
sill durch. Die Umsetzung von in diesem Zusammenhang seitens der 
Patronanzabteilung empfohlenen Maßnahmen zur Verbesserung der 
Qualität war für das LKH Mittersill verpflichtend. 54 

(3) Die Patronanz über den Fachschwerpunkt Urologie des KH BBR Salz­
burg hatte die Abteilung für Urologie und Andrologie des Kran­
kenhauses der Barmherzigen Brüder in Wien inne. Eine schriftliche 
Vereinbarung lag nicht vor. Beide Organisationseinheiten waren auf 
demselben Server vemetzt, so dass am Fachschwerpunkt in Salzburg 
über ein gemeinsames EDV -Informationssystem Formulare, Vordrucke, 
Patienteninformationen sowie Standards und Leitlinien der Patronanz­
abteilung abrufbar waren und damit nach einheitlichen Qualitätsvor­
gaben gearbeitet werden konnte. 

Umgekehrt konnte die Patronanzabteilung für Auswertungen auf die 
im System dokumentierten Komplikationen zurückgreifen. Qualitäts­
relevante Themen wurden in regelmäßigen Abständen zwischen Abtei­
lungs- und Fachschwerpunktsleiter direkt besprochen. Visitationen 
fanden nicht statt. Um dem § )) Abs. 1 letzter Satz SKAG Rechnung 
zu tragen, war für die Zukunft eine Teilnahme des Leiters der Patro­
nanzabteilung an einer Sitzung der Qualitätssicherungskommission 
des KH BBR Salzburg pro Jahr geplant. 

23.2 Die Anbindung der Fachschwerpunkte an entsprechende Patronanz­
abteilungen war in allen drei Krankenanstalten unterschiedlich gelöst. 

Dies war aus Sicht des RH auf die fehlenden Vorgaben durch die Salz­
burger Landesregierung zurückzuführen (siehe TZ 5). 

Nach Ansicht des RH war die zwischen dem LKH Mittersill und dem 

KH Schwarzach getroffene Patronanz-Vereinbarung als Best Prac­
tice zu bewerten, weil darin alle für die Qualitätssicherung relevanten 
Punkte in nachvollziehbarer Form geregelt waren und so sichergestellt 
werden konnte, dass im Fachschwerpunkt nach denselben Maßstäben 
gearbeitet wurde wie in der Patronanzabteilung. 

54 In der Vereinbarung verpfliChtete: sich das LKH Mittersill darüber hinaus zur Flihrung 
einer Statistik sämtlicher schwertr Komplikationen, zur Dokumentation aller getrof­
fenen Qualitätssicherungsmaßnahmen sowie zur Teilnahme der Ärzte: des Fachschwer­
punkts an Fort- und Weitcrbildungsprogrammen im Fachbereich Orthopädie, die vom 
KH Schwarzach angeboten wurden. 
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Dem KH Zell am See und dem KH BBR Salzburg empfahl der RH, im 
Sinne der Transparenz und der Klarstellung von Verantwortlichkeiten 
ebenfalls eine schriftliche Vereinbarung über die Zusammenarbeit zwi­
schen dem jeweiligen Fachschwerpunkt und der entsprechenden Patro­
nanzabteilung zu schließen. 

Dem Land Salzburg empfahl er, Kriterien für die Anbindung von Fach­
schwerpunkten an die entsprechenden Patronanzabteilungen in der 
zu erlassenden Verordnung über Maßnahmen der Qualitätssicherung 
zu formulieren, um ein einheitliches Qualitätsniveau im Bundesland 
Salzburg sicherzustellen. 

23.3 Laut Stellungnahme der Stadtgemeinde Zell am See habe sie mit dem 
KH Schwarzach Verhandlungen gestartet, um die HNO-Abteilung im 
KH Schwarzach als Patronanzabteilung für den HNO-Fachscllwer­
punkt im KH Zell am See zu installieren und dementsprechend einen 
Koopera tionsllertrag (Patrona nZllereinba ru ng) abzusch ließen. 

Der Konvent der Barmherzigen Brüder erklärte in seiner Stellung/rahme, 
dass Qualitätssicherungsmaßnahmen unter Einbeziehung der Abtei­
lung für Urologie des KH BBR Wien vollzogen würden; eine schrift­
liche Abstimmung zwischen den beiden Abteilungsvorständen habe 
stattgefunden. 

24.1 Die Verweildauer des Patienten im OP-Bereich stellt einen Qualitätsin­
dikator für eine zweckmäßige OP-Organisation dar. Der RH verglich 
bei vier ausgewählten Behandlungen (Cholezystektomie, Appendek­
tomie, Implantation einer Totalendoprothese Hüfte und Arthroskopie 
am Knie) in den überprüften Krankenanstalten jene Zeiten, in denen 
der Patient zwar im OP-Bereich eingeschleust war, aber nicht operiert 
wurde. In der Regel waren das die Zeiten zwischen Einschleusen und 
erstem Hautschnitt sowie letzter Naht und Ausschleusen. 
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Tabelle 25: Verweildauer im OP 

Choluystektomie Appttndektomie Implantation elner Arthroskopie 
Totalendoprotlle.. Im Knie 
HOtte KH/Eingrtff 

in Minuten1 

KH Zell am See 50 22 69 41 
� :,,; �..,." 

LKH Mittersill 48 45 73 78 
.;; 

LKH Tamsweg 34 25 59 Daten nicht 
verfügbar 

KH BBR Salz burg 49 46 Leistung nicht 36 erbracht 

KH Oberndorf 60 34 71 45 '-
gewählt wurde der Mittelwert aus mehreren Eingriffen 

Quellen: UberprOfte Krankenanstalten; RH 

Wartezeiten im OP 

328 

24.2 Die Verweildauern im OP-Bereich (Zeitraum zwischen Ein- und Aus­
schleusen abzüglich Schnitt-Naht-Zeiten) bewegten sich in einer 
unauffälligen Bandbreite und waren organisatorisch bzw. patienten­
bezogen zu erklären. Ihre Größenordnung entsprach im Übrigen den 
Verweildauern im 2011  vom RH überprüften ICH Schwarzach. 55 

25.1 Ein weiterer Qualitätsindikator für eine zweckmäßige OP-Organisation 
ist die Wartezeit für den Patienten zwischen der Einleitung der Nar­
kose (Anästhesiebeginn) und dem Beginn der Operation, in der Regel 
der erste Hautschnitt. 

Bei der vorangegangenen RH-Überprüfung des LICH Salzburg sowie 
der Krankenanstalten Schwarzach und Hallein im Herbst 2011  (Reihe 
Bund 201 2/ 1 2, Reihe Salzburg 2012/9) hatte der RH festgestellt, dass 
OP-Organisationen zum Teil überdurchschnittlich lange Zeiten zwi­
schen Anästhesiebeginn und erstem Hautschnitt aufwiesen. Der RH 
erhob deshalb diese Daten auch bei den nunmehr überprüften Kran­
kenanstalten. Das LICH Tarnsweg verfügte allerdings über keine aus­
wertbaren Daten. 

S5 41/37/62/40 Minuten; das lKH Salzburg bildet mil langcn Vcrweildauem eine Aus­
nahme; das KH Hallein hatte dazu keine Datenaufzeichnungen. 
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Tabelle 26: Wartezeit zwischen Anästhesiebeginn und erstem Hautschnitt 

Minimum Maximum 

in Minuten 

Cholezystektomle (llI�arOSkoPISCh und offen) 
Anästhesiebeginn blS chnitt 

KH Zell am See1 18 63 
LKH Mittersill 8 50 
KH BBR Salzburg 3 186 
KH Oberndorf 2 47 

Appendektomie (lliparoskopisch und offen) 
Anästhesiebeginn bis Schnitt 

KH Zell am See1 11 96 
LKH Mittersill 11 58 
KH BBR Salzburg 8 54 
KH Oberndorf 5 40 

Arthroskoplsche Operation des Kniegelenk. 
Anästhesiebeginn bis Schnitt 

KH Zell am See1 12 81 
LKH Mittersill 1 45 
KH BBR Salzburg 7 31 
KH Obern dorf 2 44 
Totalendoprothe.e dei HOftgelenk. 
Anästhesiebeginn bis Schnitt 

KH Zell am See1 36 75 
LKH Mittersill 14 69 

Mittelwert 

35,3 
26,2 
19,3 
19,9 

24,1 
27,0 
15,7 
13.4 

26,9 
21,8 
15,1 
17,0 

53,4 
36,5 

KH BBR Salzburg Leistungen nicht erbracht 

KH Oberndorf 10 50 30,0 
höhere Minimalwerte und Mittelwerte resultieren aus der unterschiedlichen Zeiterfassung 

Quellen: LKH Mittersill, KH Zell am See und Oberndorf, KH BBR Salzburg; RH 

Bund 2013/3 

2 5 . 2  Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, wies das KH Zell am See im Unter­
schied zu den anderen drei Krankenanstalten höhere Minimalwerte und 
höhere Mittelwerte auf. Die Ursache lag nach Feststellung des RH in 
der Methode der Zeiterfassung, weil im KH Zell am See der "Beginn 
der Anästhesie" auch die Vorbereitungszeit der Anästhesie vor Ein­
leitung der Narkose mitumfasste. Zwischen "Beginn der Anästhesie" 
und Narkoseeinleitung lagen zehn bis 20 Minuten, wodurch die obigen 

329 

III-16 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 33 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



Sonstige Feststellungen 

Zeiterfassung im LKH 
Tamsweg 

330 

R 
-

H 

Werte entsprechend küner wären. Die Unterschiede zwischen Mini­
mal- und Maximalwerten waren auf patienten bezogene aufwendige 
Lagerungs- und erweiterte Anästhesiemaßnahmen zurückzuführen. 

25.3 Laut Stellungnahme der Stadtgemeinde Zell am See seien die unter­
schiedlich definierten Messpunkte dadurch erklärbar, dass es keine 
einheitlichen, standardisierten Vorgaben für diese Messpunkte gebe. 

26.1 Aufgrund der geringen Auslastung einer Abteilung des LKH Tams­
weg überpriifte der RH den Arbeitseinsatz und die Arbeitszeitauf­
zeichnungen der dort tätigen Ärzte. Er stellte in Bezug auf zwei Ärzte 
Unstimmigkeiten bei der Zeiterfassung fest, weshalb beide Ärzte von 
der kollegialen Führung des LKH Tamsweg bereits ermahnt worden 
waren. 

26.2 Im Hinblick auf diese Unstimmigkeiten bei der Zeiterfassung der bei­
den Fachärzte verwies der RH auf die möglicherweise disziplinäre und 
strafrechtliche sowie gegebenenfalls zivilrechtliche Relevanz ihres Ver­
haltens.56 Der RH empfahl daher dem Land Salzburg als Rechtsträ­

ger des LKH Tamsweg, das Verhalten der beiden Ärzte unter diesen 

Gesichtspunkten zu prüfen. 

Aus den gegebenen Anlässen empfahl der RH dem LKH Tamsweg, 
der Dienstzeiterfassung sämtlicher Bediensteten erhöhtes Augenmerk 
zuzuwenden und die Einhaltung der Arbeitszeiten zu kontrollieren. 

26.3 Laut Stellungnahme des Landes Salzburg sei die Dienstzeiteljassung aller 
Mitarbeiter im LKH Tamsweg seit Februar 2012 umgesetzt. Zusätzlich 
werde seitens der Führungskräfte täglich die Ist-Arbeitszeit im Hin­
blick auf Mehrleistungs- bzw. Überstunden im elektronischen Dienst­
eljassungssystem kontrolliert. Mehrleistungs- und Überstunden wür­
den nur aufgrund entsprechender fachlicher Begründung freigegeben 
werden. Stichprobenartig werde seit Februar 2012 kontrolliert, ob die 
seitens der Mitarbeiter getätigten Buchungen im Dienstzeiterjassungs­
system mit dem tatsächlichen Arbeitseinsatz übereinstimmten. A uf die 
vom RH empfohlene rechtliche Würdigung des Verhaltens der beiden 
Ärzte ging das Land Salzburg nicht ein. 

56 Dcr OGH wertet die Manipulation der Zeitkarten als EntJassungsgrund, etwa in 8 ObA 
92/99h mwN. 
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26.4 Die Maßnahmen betreffend die Dienstzeiterfassung im LKH Tarnsweg 
sah der RH positiv. Über das Verhalten der beiden Ärzte setzte der RH 
die Staatsanwaltschaft Salz burg in Kenntnis. 

27.1 Nach dem SKAG57 sind in Krankenanstalten verstorbene Patienten 
zu obduzieren, wenn die Obduktion sanitätspolizeilich oder strafpro­
zessual angeordnet worden ist oder der Wahrung anderer öffentlicher 
oder wissenschaftlicher Interessen dient (insbesondere wegen diagnos­
tischer Unklarheiten des Falles oder wegen eines vorgenommenen ope­
rativen Eingriffs). Ansonsten darf eine Obduktion nur bei Vorliegen 
der Zustimmung des Verstorbenen oder seiner nächsten Angehörigen 
vorgenommen werden. 

Da das SKAG nur allgemein regelte, wann ein im Krankenhaus ver­
storbener Patient zu obduzieren war, und dies auch in Verordnungen 
nicht näher ausgeführt war, gingen die fünf überprüften Krankenan­
stalten bei Obduktionen unterschiedlich vor: 

( I )  Im KH Zell am See erfolgte keine Obduktion, wenn die Todesursa­
che klar war und der Todesfall erwartet wurde. War die Todesursache 
unldar bzw. der Patient auf der Intensivstation verstorben, wurde eine 
Obduktion angeordnet. Eine gerichtsmedizinische Obduktion wurde 
bei jedem intraoperativen Todesfall durchgeführt. 

(2) Im LKH Mittersill wurde die Notwendigkeit einer Obduktion anhand 
dreier Kriterien beurteilt: (a) klare Todesursache58 - keine Obduktion; 
(b) unklare Todesursache ohne Verdacht auf Verschulden59 - Obduk­
tion durch das KH Schwarzach; (c) unklare Todesursache mit Verdacht 
auf Verschulden60 - Obduktion durch die Gerichtsmedizin. 

(3) Im LKH Tarnsweg wurden seit 2012 alle im Krankenhaus verstor­
benen Patienten obduziert. In  jenen Fällen, in denen die Todesursa­
che unklar war bzw. wenn der Tod nach einem Eingriff erfolgte, wurde 
eine gerichtsmedizinische Obduktion angeordnet. 

(4) Im KH BBR Salzburg wurden Patienten mit bekanntem Leiden und 
klarer Diagnose nicht obduziert61 . Bei nicht primären Todesursachen 
sowie bei Tod auf der Intensivstation wurde ausnahmslos obduziert. 

57 § 57 Ab,. I SKAG 

58 I.B. längere chronische Erkrankung ohne Heilungschancen 

59 l.B. unerwancter nicht vorhersehbarer Tod im Zuge eines stationären Aufenthalts 

60 l.B, mors in tabula 

61 onkologische Fälle, Herzinsuffizienz. altersspeziftsche FaklOren 
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(5) Im KH Oberndorf wurde bei zu erwartender Todesfolge nicht, bei 
unklarer Todesursache immer obduziert. 

27.2 Nach Ansicht des RH waren Obduktionen ein wesentlicher Beitrag zur 
Sicherung des medizinischen Qualitätsniveaus. Weiters wies der RH 
darauf hin, dass die Obduktionsrate (Verhältnis von Obduktionen zu 
im Krankenhaus Verstorbenen) im Land Salzburg in den letzten Jahren 
deutlich unter dem Österreichschnitt lag. Der RH empfahl daher dem 
Land Salzburg, für die Durchführung von Obduktionen kJare Rege­
lungen zu treffen und insbesondere festzulegen, in welchen Fällen und 
auf wessen Anordnung hin Obduktionen in die Wege zu leiten sind. 

27.3 1m LKH Tamsweg würden laut Stellungnahme des Landes Salzburg ein­
heitliche Richtlinien zur Obduktion von verstorbenen Patienten schrift­
lich ausgearbeitet werden. 

28 Bei der Überprüfung der OP-Leistungen im LKH Tamsweg stellte der 
RH fest, dass ein Arzt knapp 40 % aller Operationsleistungen der Kran­
kenanstalt erbrachte, obwohl er nur teilzeitbeschäftigt war. Neben die­
ser Teilzeitanstellung hatte er eine gesonderte Vereinbarung mit dem 

LKH Tamsweg über von ihm in das Krankenhaus eingewiesene Pati­

enten, wofür ihm 40 % des Wertes der erbrachten Leistungskompo­
nente der allgemeinen GebührenkJasse nach dem LKF-System zustan­
den. 

Der RH zeigte während der Gebarungsüberprüfung an Ort und Stelle 
einen potenziellen Interessenkonflikt auf, weil der Arzt im LKH Tams­
weg sowohl eine unselbständige als auch eine selbständige Beschäf­
tigung ausübte. Nach Ansicht des RH war er zusätzlich zu seiner 
Anstellung de facto auch als Belegarzt im LKH Tamsweg tätig. Die 
Empfehlung des RH, die Zusatzvereinbarung zu kündigen und das 
Beschäftigungsausmaß dieses Arztes zu erhöhen, setzte das LKH Tams­
weg bereits während der Gebarungsüberprüfung um. 
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Schlussbemerkungen/Schlussempfehlungen 

BMG 

Land Salzburg 

Bund 201 3/3 

29 Zusammenfassend hob der RH folgende Empfehlungen hervor:62• 6) 

( 1 )  Es wären verbindliche Qualitätsvorgaben für die Erbringung von 
Gesundheitsleistungen in Form von Bundesqualitätsrichtlinien ent­
sprechend den Vorgaben im Gesundheitsqualitätsgesetz zu erlas­
sen. (TZ 3) 

(2) Unter Hinweis auf die im Gesundheitsqualitätsgesetz festge­
legten Verpflichtungen wäre der Aufbau eines gesamtösterreichi­
schen Qualitätssystems zügig voranzutreiben. (TZ 4) 

(3) Im Interesse einer einheitlichen Qualitätsberichterstattung wäre 
die Entwicklung von Vorgaben auf Basis bereits bestehender Doku­
mentationsgrundlagen voranzutreiben. (TZ 4) 

(4) Die Bemühungen zur flächendeckenden Einführung eines Indi­
katorenmodells wären in der Bundesgesundheitskommission vor­
anzutreiben. (TZ 8) 

(5) Im Interesse einer bundesweiten Vergleichbarkeit der Kompli­
kationsraten sollten zentrale Vorgaben - z.B. aufbauend auf dem 
Indikatorenmodell (siehe TZ 8) und bereits bestehenden Registern 
sowie auf WHO-Vergleichsdaten - etwa in Form einer Bundesqua­
litätsrichtlinie erlassen werden. (TZ 1 4) 

(6) Die Verordnung zur näheren Bestimmung von Qualitätssiche­
rungsmaßnahmen und deren Kontrolle im Hinblick auf die Struk­
tur-, Prozess- und Ergebnisqualität wäre umgehend zu erlassen. 
(TZ 5) 

62 Die Schlussempfehlungen ( 1 ) bis (4) entsprechen im Wesentlichen den Schlussemp­
fehlungen (6) bis (9) der vorangegangenen GcbarungsUbcrprüfung zu diesem Thema 
(im lKH Salzburg sowie den KH Schwarzach und Hallein) in Reihe Bund 2012/ 1 2  bzw. 
Reihe Salzburg 2012/9. 

63 Die Schlussempfehlungen (6) und (8) entsprechen den Schlussempfehlungen (10) und 
( l i ) der vorangegangenen GcbarungsObcrprüfung zu diesem Thema (im LKH Salz­
burg sowie den KH Schwarzach und Hallein) in Reihe Bund 201 2/ 12  bzw. Reihe Salz­
burg 2012/9. 
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(7) Folgende Qualitätsindikatoren wären in die zu erlassende Ver­

ordnung (siehe Schlussempfehlung (6)) aufzunehmen: 

- Maßnahrnen des Hygienemanagements (siehe auch TZ 1 2  und 1 3), 

- die Erfassung von Komplikationsraten (siehe auch TZ 1 4),  

- die Durchführung von histologischen Untersuchungen (siehe auch 

TZ 1 5) ,  

- die Einführung von Fehlermelde- und Lernsystemen (siehe auch 

TZ 1 6), 

- die Anwendung von Checklisten (siehe auch TZ I B), 

- die Einführung von Standard Operating Procedures zur stan­

dardisierten Vorgangs weise im Rahmen der Tumorboardbespre­

chungen (siehe auch TZ 1 9) sowie 

- pathologische Untersuchungen (siehe auch TZ 27). (TZ 10) 

(B) Der Salzburger Gesundheitsfonds wäre dazu anzuhalten, die 

Abrechnungskriterien nach dem System der Leistungsorientierten 

Krankenanstaltenfinanzierung an die Strukturqualitätskriterien des 
Österreichischen Strukturplans Gesundheit (ÖSG) anzugleichen und 

Leistungen, die diesen nicht entsprechen, den Fondskrankenan­

stalten auch nicht zu vergüten. (TZ 7) 

(9) Das chirurgische und unfaIlchirurgische Leistungsangebot am 

Standort Zell am See wäre zu evaluieren sowie bei der NeuersteI­

lung des Regionalen Strukturplans Gesundheit auf eine Konformi­

tät mit den Strukturqualitätskriterien zu achten. (TZ 2 1 )  

( 10) I m  LKH Mittersill wären Schilddriisenoperationen i m  Einklang 
mit den Strukturqualitätskriterien einzustellen. (TZ 21 )  

( l I )  Da im LKH Tamsweg eine Neuübernahme der Abteilung für 

UnfaIlchirurgie erst im Februar 201 2 erfolgt war, wäre die Fre­

quenzentwick1ung im Bereich der Endoprothetik bezüglich der Knie­

operationen und der Hüftoperationen noch einige Zeit zu beobach­
ten und die Situation danach zu evaluieren bzw. die erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen. (TZ 21 )  

( 1 2) Es wären verbindliche Vorgaben zu  erlassen, bei welchen Ein­

griffen histologische Untersuchungen durchzuführen sind. (TZ 1 5) 
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Sch lussempfehlungen 

Stadtgemeinde Zell 
am See 

Konvent der Barm­
herzigen Brüder vom 
Hl. Johannes von 
Gott 

Stadtgemeinde 
Oberndorf 

KH Zell am See, 
LKH Mittersill 
und Tamsweg, 
KH BBR Salzburg, 
KH Oberndorf 

Bund 2013/3 

Qualitätssicherungsmaßnahmen in 
Salzburger Krankenanstalten 

( 1 3) Es wären Kriterien für die Anbindung von Fachschwerpunkten 

an die entsprechenden Patronanzabteilungen in der zu erlassenden 
Verordnung über Maßnahmen der Qualitätssicherung zu formulie­

ren, um ein einheidiches Qualitätsniveau im Bundesland Salzburg 

sicherzustellen. (TZ 23) 

( 1 4) Für die Durchführung von Obduktionen wären klare Rege­
lungen zu treffen und insbesondere festzulegen. in welchen Fällen 

und auf wessen Anordnung hin Obduktionen in die Wege zu lei­

ten sind. (TZ 27) 

( 1 5) Das Verhalten zweier Änte im LKH Tamsweg betreffend Zeiter­

fassung wäre auf die möglicherweise disziplinäre und strafrechdiche 

sowie gegebenenfalls zivilrechdiche Relevanz zu prüfen. (TZ 26) 

( 1 6) Im KH Zell am See wäre im Einklang mit den Strukturquali­

tätskriterien für die Einstellung insbesondere von Schilddrüsen-, 
Knie- und Brustkrebsoperationen zu sorgen. Da im Jahr 201 1  auch 

nur mehr zwei Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse vorgenommen 

wurden, wäre auch diese Operation einzustellen. (TZ 2 1 )  

( 1 7) Im KH BBR Salzburg wäre eine Bereinigung des Leistungs­

angebots im Einklang mit den Strukturqualitätskriterien des ÖSG 

vorzunehmen und damit ein rechtskonformer Zustand herzustel­

len. (TZ 22) 

(J 8) Im KH Oberndorf wären die Schilddrüsenoperationen einzu­
stellen und die Frequenz der Pankreasoperationen zu beobachten. 
(TZ 2 1 )  

( 1 9) Die Personalausstattung der Hygieneteams wäre - in Orientie­
rung an den Empfehlungen des BMG - zu ergänzen. (TZ 1 2) 

(20) Unter Einbindung der Primarärzte der Fachabteilungen wäre auf 
eine systematische Erfassung und zentrale Auswertung von Kompli­

kationen durch das Qualitätsmanagement mit anschließender Mel­

dung an die kollegiale Führung hinzuwirken. (TZ 1 4) 
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KH Zell am See. 
LKH Tamsweg 

LKH Mittersill. 
KH BBR Salzburg. 
KH Oberndorf 

KH Zell am See. 
KH BBR Salzburg 

KH Zell am See 

LKH Mittersill 
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(21]  Im Interesse der Patientenbehandlungssicherheit bzw. auch 

aus forensischen Gründen wären alle entnommenen Gewebepro­

ben - soweit medizinisch indiziert und ökonomisch vertretbar -

histologisch zu untersuchen. erZ 1 5) 

(22) Es wäre so rasch wie möglich durch eine andere Krankenan­

stalt, wie bspw. das LKH Salzburg oder das KH Schwarzach, eine 

telepatbologische Versorgung sicherzustellen. erz 21 ]  

(23) Für die bestmögliche Weiterbehandlung von an  Krebs erkrank­

ten Patienten wären Standard Operating Procedures auszuarbeiten, 

welche die weiteren Behandlungsschritte in Zusammenarbeit mit 

onkologischen Zentren festlegen bzw. die Transferierung an diese 
Zentren regeln. erZ 1 9) 

(24) Es wären standardisierte interne Fehlermeldesysteme zu instal­
lieren. (TZ 1 6) 

(25) Im Sinne der Transparenz und der Klarstellung von Verant­

wortlichkeiten wäre eine schriftliche Vereinbarung über die Zusam­

menarbeit zwischen dem jeweiligen Fachschwerpunkt und der ent­

sprechenden Patronanzabteilung zu schließen. erZ 23) 

(26) Die systematische Infektions-Surveillance wäre auf die Fach­
bereiche Allgemeine Chirurgie (anhand der Indikatoren " Verschluss 

einer Leistenbernie" und "Kolektomie"), Gynäkologie und Geburts­
hilfe (anband des Indikators "Kaiserschnitt") sowie - wie bereits 
geplant - auf den Intensivbereich auszudehnen. erZ 1 3) 

(27) Ein dem Stand der Wissenschaft entsprechendes Surveillance­
System wäre einzurichten. Dies sollte anhand der Indikatoren " Ver­

schluss einer Leistenbernie" und "Kolektomie" (Allgemeine Chi­

rurgie) und "Knie- sowie Hüftendoprotbetik" (Orthopädie bzw. 

Unfallchirurgie) erfolgen. (TZ 1 3) 
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LKH Tamsweg 

KH BBR Salzburg 

KH Oberndorf 

Bund 2013/3 

Qualitätssicherungsmaßnahmen in 
Salzburger Krankenanstalten 

(28) Die schon vorhandenen Pläne für eine Infektionsüberwachung 

über KISS wären umzusetzen. Dies sollte anhand der Indikatoren 

"Verschluss einer Leistenhernie" und "Kolektomie" (Allgemeine Chi­

rurgie), "Knie- sowie Hüftendoprothetik" (Orthopädie bzw. Unfall­

chirurgie) sowie anhand des Indikators "Kaiserschnitt" erfolgen. 
(TZ 1 3) 

(29) Das bestehende FehJermeldesystem wäre besser zu nutzen. 
(TZ 1 6) 

(30) Es wären der Dienstzeiterfassung sämtlicher Bediensteten 

erhöhtes Augenmerk zuzuwenden und die Einhaltung der Arbeits­
zeiten zu kontrollieren. (TZ 26) 

( 3 1 )  Die systematische Infektions-Surveillance wäre auf den Fach­
bereich Allgemeine Chirurgie (anhand der Indikatoren .. Verschluss 

einer Leistenhernie" und .. Kolektomie") auszudehnen. (TZ 1 3) 

(32) Die Einführung des ICdoc-Systems auf der Intensivstation wäre 

wie geplant umzusetzen und im Bereich der Allgemeinen Chirurgie 

auf die Kolektomie auszuweiten. (TZ 1 3) 
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ANHANG 
Anhang 1: Hals-Nasen-Ohren-Operationen 

Anhang 2: Mastektomie und Mammateilresektion 

Anhang 3:  Appendektomie (OP am Blinddarm) 

Anhang 4: Hemikolon (OP am Mastdarm) 

Anhang 5: Cholezystektomie (OP der Gallenblase) 

B M  

Anhang 6: Thyreoidektomie (OP an der Schilddrüse) 

Anhang 7: Pankreatektomie (OP an der Bauchspeicheldrüse) 

Anhang 8: Sectio caesarea (Kaiserschnitt) 

Anhang 9: Arthroskopie 

Anhang 10: Totalendoprothetik der Hüfte 

Anhang 11 :  Totalendoprothetik des Kniegelenks 
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w ,. .... ANHANG 1: Hals-Nasen-Ohren-Operationen :::J 0 =r .. 
:::J 

sdlalttlkhe _ .... _ .. -- sdlnlttlkhe ........ ....... .... ·�l · .. 
'a.'. 

....... .... " ........ " '" sdlnltttkIN '-fw I ... ---. • 
OP-AIIuIol je Arzt SdnIftt-, lIahtzeIt 111 MhI_ YerwIIIIHer In T .... 

--
AIIenotomIe (Leistungseinheit je Sitzung) 

" 
KH Zell am See 70 17,5 9 32 I 13.0 3 54 I 2,0 1 WI 0,0 " ===::::;; 11 , - . --
LKH Mittersil[1 0 
LKH Tamsweg 0 
KH Barmherzige 0 Brüder Salzburg 

KH Obern dorf 0 " . 
Operative llutstIUung einer IIKhbtutung nach Tonsfllektolnie/Adenotomie (Leistungseinheit je Sitzung) 

-- U KH ZeU am See 7 1.8 1 3 16,0 9 29 4,0 1 7 0,0 � 
LKH MittersiU 1 0 
LKH Tamsweg 0 

iiiiiiiiii 

KH Barmherzige 0 Brüder Salzburg 

KH Oberndorf 0 
Tonsillektolnie (Leistungseinheit je Sitzung) 

KH ZeU am See 89 22,3 10 55 23,7 9 77 4,5 1 13 1,0 
........... ===i. 

LKH MittersiU1 0 
i;::::::= �� I �� 

LKH Tamsweg 1 1,0 1 1 17,0 17 17 3,0 3 3 0,0 
... 
c:: KH Barmherzige :::J 0 Co Brüder Salzburg 
N 
0 KH Oberndorf 0 ... w ::Z:: 1 :a  ..... w 
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ANHANG 1: Hals-Nasen-Ohren-Operationen 

Anuhl 
OP 

durch-
schnittliche minimale durch- minimale maximale schnlttllche 

durch- minimale maximale schnIttlIche 
Mittelwert maxt .... le intensiv 

OP-Anuhl je Arzt 

Tonsillotomie (leistungseinheit je Sitzung) 

Schnltt-, Mahtzeit in Minuten Verwelldauer in Tagen 

KH Zell am See 29 7,3 1 18 20,1 4 44 2,0 1 3 0,0 
lKH Mittersil[1 0 
lKH Tamsweg 0 
KH Barmherzige 0 Brüder Salzburg 

KH Obemdorf 0 
Daten betreffen das 4. Quartal 2011 und das 1. QuartaL 2012. 

QueUen: jeweiliges Krankenhaus; RH 
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ANHANG 2: Mastektomie und Mammateilresektion 

AIIuIIt doIrdI- ........ OP KIlIItttIIcIIe 
lhIrdI-

........ 1'�tIIdN .t .... 
........ 1 thndI- .t...... ........ MltllllMrt 

.... .. ttIIdN 11 � � -� - -
OP A ...... je Arzt SdHrItt-, NUtmt 111 MI ....... � III T ..... 

Ma.mateilreMktlGn mit axtUI_ L,..� (Leistungseinheitje Seite) 

1,011 1 I 86,0 
�-

KH ZeU am See 2 1 84 88 22,0 17 21 0,0 . 
LKH MittersilliJl 0 
LKH Tams!!!l! 0 
KH Barmherzige 19 2,1 1 B I 84,2 31 142 8,6 4 20 1,0 
Brüder Salzburg 

KH Oberndorf 0 
Ma.mReflreMktlGn ohne mUre L,..� (Leistungseinheit je Seite) 

KH ZeU am silLl 1,0 1 1 31,0 31 31' 21.0 21 27 1 10,0 
� 

LKH Mittersill' 0 
---

LKH Tamsweg 0 
KH Barmherzige 1 1,4 1 2 82,3 27 189 I 4,3 2 7 0,0 
Brüder Salzburg 

KH Oberndorf 0 
totale Mute�mie mit mUrer Lymp�nektomie (Leistungseinheit je Seite) 

---
KH Zell am See 1 1,0 1 1 44,0 44 44 19,0 19 19 11 0,0 

LKH Mittersill' 0 
LKH Tamsweg 0 
KH Barmherzige 6 1,2 1 2 169,5 60 399 9,0 6 12 0,0 
Brüder Salzburg 

KH Obern dorf 11 0 
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AN HANG 2: Mastektomie und Mammateilresektion 

AllZilhl 
OP 

durth- durch- durch- Mittelwert 
schnftttiche 

mini_te maxi_te 
schnftttiche 

mini_te maxi_le 
schnittliche 

minimate maxi_te Intensiv 

OP-Anzahl je Arzt Schnitt-, Mahlzeit in Minuten Verweildauer in Tagen 

totale Mastektomie ohne ufllire Lymphadenektomie (Leistungseinheit je Seite) 

KH Zell am See 0 
LKH MittersiL[1 0 
LKH Tamsweg 0 
KH Barmherzige 4 1,3 1 2 48,8 25 Brüder Salzburg 70 9,8 6 13 0,0 

KH Obemdorf 0 
Daten betreffen das 4. QuartaL 2011 und das 1. OuartaL 2012. 

QueLLen: jeweiliges Krankenhaus; RH 
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ANHANG 3: Appendektomie (OP am Blinddarm) 

AIIDIIt tIIoIdt- .tnt .... ......... 
OP KhwlltIkIN 

OP-AnzaIIl je Arzt =� 
AppendeIctHIIe IAPiroskoplsdl 

KH leU am See 2 1,0 1 1 
iiiii 

LKH MittersiU' 13 2,6 1 6 
LKH Tamsweg 8 4,0 3 5 
KH Barmherzige 
Brüder Sa�rg 76 6.9 1 14 

KH Obemdorf 28 7,0 1 15 
AppendektMnte offen 

KH leU am See 99 9,0 1 21 
LKH MittersiU' 15 2,5 1 5 

....... 
LKH Tamsweg 54 18,0 7 27 
KH Barmherzige 14 2,0 1 3 Brüder Salzburg 

KH Obemdorf 31 3,9 1 8 
1 Daten betreffen das 4. QuartaL 2011 und das 1. Quartal 2012. 
QueUen: jeweiliges Krankenhaus; RH 

lhndI- .m.t.aIa ......... lIIIrdI-
KlNilttlklw IcllilltllklN 

ScIudtt-, 1Ia1ltDlt In Mla_ JI 
= 

56.0 40 72 8,5 
67,0 39 134 5,8 
32,8 24 58 3,9 

47,8 11 189 4,9 

62,8 30 245 4,5 

50,3 14 96 4,1 
81,3 25 201 5,9 
28,5 12 64 4,5 

146.0 51 312 12,4 

47,6 20 120 3,9 

.t ....... ......... 
Mltbltwlt 

lIaufy 

� In r...,. 

8 9 0,0 
2 19 0,0 
2 7 0,0 

2 22 5,2 

2 12 2,0 

2 12 0,0 
.......... 

2 14 0,0 
2 11 0,0 

5 25 2,3 

1 11 2,0 
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ANHANG 4: Hemikolon (OP am Mastdarm) 
Anuhl durdl-

nrini_1e 0' schnIttlIche 
durdl-

maxi_1e 
schnitUlclle 

minimale 
durdl-

maxI_1e 
schnlttllclle 

OP-Anuhl je Arzt Schnltt-, Nahtzrit In Minuten 

Resektion des linken Hemlkolon mit primirer Anastomose Iaparoskoplsch (Leistungseinheit je Sitzung) 

KH ZeLL am See 24 8,0 4 11 181,6 
LKH MittersiL[1 0 
LKH Tamsweg 1 1,0 1 1 201,0 
KH Barm herzige 39 5,6 1 14 128,7 Brüder Salzburg 

KH Oberndorf 12 3,0 1 7 167,9 
Resektion des linken Hemfkolon mit primirer Anastomose offen 
KH ZeLL am See 5 1,7 1 3 
LKH Mittersill' 2 1,0 2 2 
LKH Tamsweg 3 3,0 3 3 
KH Barmherzige 15 3,0 1 8 Brüder Salzburg 

--
KH Oberndorf 0 
Resektion des linken Hemfkolon ohne primire Anastomose 
KH ZeLL am See I1 
LKH Mittersill' 

LKH Tamsweg 

KH Barmherzige 
Brüder Salzburg 

KH Oberndorf 

5 
1 
0 

4 

2 

1,7 1 2 
1,0 1 1 

2,0 2 2 

2,0 2 2 

175.4 
252,5 
130.0 

139,7 

143,6 
-

238,0 

150,5 

168,5 

95 296 

201 201 

65 235 

130 225 

94 270 
211 294 
78 160 

67 316 

44 232 
238 238 

62 259 

105 232 

15,7 

30,0 

12,7 

9,6 

19,0 
34,0 
21,0 

17,1 

21.2 
3,0 

50,5 

17,5 

11 

nrini_1e maxI_le 
Mittelwert 
Intensiv 

Verwelldauer In Tagen 

11 43 2,6 

30 30 7,0 

6 44 3,1 

6 20 2,3 

12 29 2,0 
17 51 3,5 
13 27 6,3 

10 38 5,8 

16 26 1,0 
3 3 3,0 

23 125 11,0 

11 24 0,0 
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ANHANG 4: Hemikolon (OP am Mastdarm) 

..... Itlllchii __ 1-
--l lw:Ii·1t1llchii1l _ ••• - -·-II ..... 1t1llchii 

OP .. • ... je Arzt 

Resektion des rKllten H .... 1coton offen 
KH Zell am See 7 1,8 1 

LKH Mittemlll 1 1,0 1 
, �i LKH Tamsweg, 

KH Barmherzige 19 3,2 1 Brüder Salzburg 
KH Obemdorf 11 3,7 2 

Daten betreffen das 4. Quartal 2011 und das 1. QuartaL 2012. 
QueLLen: jeweiliges Krankenhaus; RH 

SduIftt-, lIHtuIt IR MI_ 1 1 
2 116,1 90 149 r 16,4 

1 119,0 119 119 13,0 

8 113,3 39 198 27,3 

6 182,2 140 280 14,1 

--- --

r. w'dll ., .. T..-

9 31 
13 13 

12 49 
� 

10 18 

> 
:::I 
::r 
.. :::I 

III-.tv I 10 
� 

i 

3,2 
11 4,0 

6,7 
�� 

3,1 
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ANHANG 5: Cholezystektomie (OP der Gallenblase) 

Anuhl durch- durth- durch-
Ie 

MIttelwert 
OP schntttliche 

mfnimale maximale schnittliche 
mfnimale maximale 

schnittliche 
minimale maxI_ 

Intensiv 

OP-Anuhl je Arzt Schnitt-, N�htzelt In Minuten Verwel�uer In Tagen 

Cholezystektomle Iaparoskoplsch 

KH ZeU am See 90 15,0 7 27 63,6 
LKH MittersiU I 19 3,2 1 6 96,2 
LKH Tamsweg 32 10,7 4 22 63,4 
KH Barmherzige 190 21,1 3 44 75,9 Brüder Salzburg 

KH Oberndorf 86 14,3 1 35 74,4 
Cholezystektonrie offen 

KH leU am See 8 2,7 2 4 77,8 
LKH Mittersil[l 1 1,0 1 1 208,0 
LKH Tamsweg 5 2,5 2 3 66,8 
KH Barmherzige 
Brüder Salzburg 12 3,0 1 5 142,3 

KH Oberndorf 16 5,3 2 10 193,1 

23 336 5,3 
== 

50 185 8,0 
27 164 9,2 

19 650 6,6 

30 333 5,2 

42 116 17,8 
208 208 11,0 
18 107 17.0 

37 287 26.1 

50 495 21.9 

3 
4 
3 

2 

2 

7 
11 
9 

12 

10 

17 
32 
39 

37 

18 

36 
11 
30 

54 

37 

2,0 
2,0 
0,0 

2,8 

2,3 

1,7 
0,0 
0,0 

5,5 

5,5 
Endosk0.e!.sche retrograde Cholangtopankreatlkographle (ERCr) 

KH Zeu am See' 0 
--

lKH MittersiU I 0 
LKH Tamsweg 4 4,0 4 4 34,3 24 40 16,5 8 34 0,0 
KH Barmherzige 3 1,0 1 1 34,0 25 51 31,0 5 54 1,0 Brüder Salzburg 

KH Oberndorf 9 4,5 1 8 59,2 25 115 8,1 5 13 0,0 
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ANHANG 5: Cholezystektomie (OP der Gallenblase) 

AIIuIIt 
OP 

duIdt- duIdt- 1IoadI- ........ schnlttlldle MhottuIe -" .... , sanltll\clN .-In!.... ........ schllltll\clN .-1111 .... 

OP-AnuIIl je Arzt SdIIIitt-. lIaIItzeIt I. MI ..... t VenNIIdaMr I. r .... 

Extnktlon 111_ Koniln_nts .us den Wl ....... n n. .... _ einer EIICl' 
KH ZeU am See2 0 
lKH MittersiU' 0 
lKH Tamsweg 0 
KH Barmherzige 3 1.5 1 2 101.7 90 123 17.7 12 25 
Brüder Sillzburg 

-
KH Obemdorf 5 5.0 5 5 57.0 25 115 9.0 5 14 

�lIengangsrwtsion offen 
KH Zeu am See 9 4.5 4 5 142.0 73 177 20.2 8 33 

LKH MittersiU' 0 
lKH Tamsweg 0 
KH Barmherzige 2 1.0 1 1 60.0 JI 90 90 23.0 12 34 
Brüder Salzburg 11 I !  I � 11 
KH Oberndorf 3 1.5 iI 1 2 108,3 11 80 130 27,7 14 45 

Daten betreffen das 4. Quartal 2011 und das 1. Quartal 2012. 

3.0 

0.0 

3.0 

3.0 
-
9,0 

2 Im KH ZeLL am See wurden die ERCP nicht im OP-SaaL vorgenommen, weshaLb keine Dokumentation als Operation erfolgte. 2011 wurden insgesamt rd. 130 derartige Eingriffe 
durchgeführt. 

QueUen: jeweiliges krankenhaus; RH 
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ANHANG 6: Thyreoidektomie (OP an der Schilddrüse) 

Anuhl 

OP 

partieUe Thyreoidektomie 

KH Zell am See ° 

lKH Mittersill' 2 
lKH Tamsweg ° 

KH Barmherzige 
Brüder Salzburg 24 

KH Oberndorf 2 
toule Thyreoidektomie 

KH Zell am See ° 

lKH Mittersilli 1 
lKH Tamsweg ° 

KH Barmherzige 14 Brüder Salzburg 

KH Oberndorf 4 

durch- durch- durth- MIttelwert 
schnittliche minimale m�xf .... le schnittliche minl .... le �m�le schnittliche mlnl .... l. � .... le lnteftsIy 

OP-Anuhl j. Am Schnltt-, N�htz.1t In Minuten V.rwelld�u.r In Tagen 

1,0 1 2 140,5 128 153 4,5 4 5 1,5 --

4,0 1 7 84,2 36 175 5,0 2 10 1,0 

2,0 2 2 96,5 85 108 3,5 3 4 0,0 

1,0 1 1 167,0 167 167 17,0 17 17 2,0 

2,8 1 4 74,3 21 182 5,3 3 9 1,0 

4,0 4 4 128,0 107 160 3,8 3 5 0,0 
" - � --

totale Thyreoidektomie mit lymphadenektomle 

KH Zell am See ° 

lKH Mittersill' ° 

lKH Tamsweg ° 
==i;::::::;;::: 

KH Barmherzige 3 1,0 1 1 78,7 55 95 4,3 3 5 1,0 Brüder Salzburg 

KH Oberndorf ° 
__ J I  I. I I  II 11 

Daten betreffen das 4. Quartal 2011 und das 1. Quartal 2012. 

Quellen: jeweiliges Krankenhaus; RH 
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ANHANG 7: Pankreatektomie (OP an der Bauchspeicheldrüse) 

AIIuIIl dIadI- .toot .... ---I KIIII�1IIdoe OP KlMlttIIdN ... ... 
-.I .... ! lKIIII� .t ..... 

OP-AIIuIIt je Arzt Ir  SdIoIttt-, lIaIItmt .. ......... 11 Velw'" 

hn� UMs crft.n 
KH ZeU am See 1 1,0 1 11 1 82,0 .. 82 821 : 12,0 12 

lKH MittersiUl 0 

LKH Tamsweg 0 

KH Barmherzige 
Brüder Salzburg 4 1,3 1 2 19a,O 87 316 15,3 12 

KH Obern dorf 1 1,0 1 1 255,0 255 255 17.0 17 

.,.rtteUe Duodeno ..... krutKtomte 

KH leU am See 0 __ I [-- 1r 
, = ....- 11 

lKH MittersiU1 0 

lKH Tamsweg 0 

. KH Barmherzige 3 1,5 1 ...:J 341,0 268 389 34,7 12 
Brüder Salzburg 

----. KH Oberndorf 3 3,0 3 3 420,0 355 495 35,3 29 

1 Daten betreffen das 4. QuartaL 2011 und das 1. QuartaL 2012. 

Quellen: jeweiliges Krankenhaus; RH 
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.. .. ,... 

12 

18 

17 

�I 
45 

1,0 

4,0 

2,0 

7,0 
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ANHANG 8: Sectio caesarea (Kaiserschnitt) 

KH Zell am See 

LKH Mittersil[1 

LKH Tamsweg 

KH Barmherzige 
Brüder Salzburg 

KH Oberndorf 

Anuhl 
0' 

98 
0 

28 

0 

0 

durdl- durdl- durdl- Mitttiwert 
schnlttlldle mini_te IIWIfllNlte schnfttlkhe minl .... te lIWIf .... te schnlttllche minimale 1IWIf .... le lnUftsfy 

OP-Anuhl je Arzt Schnftt-, Mahlzeit In Minuten Verwefldluer In Togen 

16,3 4 27 43,7 22 70 6,9 1 12 0,0 

9,3 8 12 39,1 27 80 6,0 4 9 0,0 

Daten betreffen das 4. Quartal 2011 und das 1. Quartal 2012. 

Quellen: jeweiliges krankenhaus; RH 
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ANHANG 9: Arthroskopie 

Anzahl 
OP 

durdt­
sdlwlttlkhe 

-.1111... IIIUI .. dardI­

=====1: �sdI.lttlkhe -.InI'" uxI ... 

OP-AnzaIII je Arzt 

Artllroskoptsclle Operation des Knt�nks 
5dmItt-, lIahtzeIt In '"""IN 

lKH MittersiU1 

277 
76 

lKH Tamsweg JL.u3 
---

KH Barmherzige 45 Brüder Salzburg � 
KH Obemdorf 332 

-30,8 JL.!......... 66 11 21,8 " 5 
6,9 --- "1: , 21 1 1  46,2 1I 14 

13,3 I[ 1 11 61 H 31,3 U 10 

�" 30 L 28,0 11 

30,2 1 105 1 29,0 " 8 
ArtII.!IIÜ!IP.!sche OpoaaUon des Schultergelenks2 

11 11 3,7 Mi 2 ii 7 41,6 16 11 

145 ... 
153 

i i  104 , 

�' I 
fuJ l 

65 I 

durdI-sdlntttIIdIe .mni... IIIUI ... 

3,4 
3,2 
4,5 

2,2 

2,2 

7,3 

� In Tlgen 

1 
1 
1 

1 

1 

3 I1 

13 
12 

.aJ1 
----, 

5 11 
9 '1 

25 ]I 

............. 
lIIDMIv 

0,0 : 
0,0 

0,0 
--

2,0 = 

0,0 1 KH ZeU am See II 
lKH MittersiU1 11 4,7] """' 0 11  Pi = 

14 4 50,6 'b 22 84 3,9 2 6 0,0 -

[li(iffims� " jji 1 1  11 53 17,7 11 1 45 40,8 
, '1 1/ KH Barmherzige JI 12 12,0 '1 12 12 I 36,0 

Brüder Salzburg -- -
3,oJI 1I 1 68,0 j! KH Oberndorf 3 3 3 

dt�nosttsche �roskopte d;;es=Kn;;;;;;teg�eleii,,=n=ks==ii'1I 
===�, ===""i!'" 

KH Zell am See 4 
lKH Mittersil[1 0 
lKH Tamsweg 11 0 
KH Barmhef21ge 
Brüder Salzburg 

KH 

o 

10 

1,3 

Daten betreffen das 4. Quartal 2011 und das 1. Quartal 2012. 
betrifft nur die MEL ME060 

Quellen: jeweiliges Krankenhaus; RH 

I 1110 
--

10 104 3,3 1 0,0 
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12 3,2 2 8 0,0 
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45 95 3,0 3 3 0,0 -
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ANHANG 10: Totalendoprothetik der Hüfte 

Anzahl durch- mini_1e OP schnitUlche 
durch-mui_1e schnfttllche mini_1e durch-mui_1e schnitUldle 

'" ....... '" OP-Anzahl je Arzt Schnitt-, Nahtzeit in Minuten 

Explanbtion einer Toulendoprothese des Hüftgelenks 
KH Zell am SeeZ 1 1,0 1 1 
LKH Mittersil[1 3 1,5 1 2 
LKH Tamsweg 3 1,0 1 1 
KH Barmherzige 0 
Brüder Salzburg 

KH Oberndorf 0 
Implantiltion einer Totillendoprothese des Hüftgelenks 
KH Zell am See2 12 6,0 3 9 
LKH Mittersill' 32 8,0 1 15 
lKH Tamsweg 50 10,0 1 21 
KH Barmherzige 0 
Brüder Salzburg 

KH Oberndorf 175 35,0 11 7 71 
Reimplanbtion einer Toulendoprothese des H�lenks 
KH Zell am See 0 
LKH Mittersill' 1 1,0 1 
LKH Tamsweg 1 1,0 1 
KH Barmherzige 0 
Brüder Salzburg 

KH Oberndorf 0 
Daten betreffen das 4. Quartal 2011 und das 1. Quartal 2012. 

� 1 ausschließlich akute Eingriffe im Rahmen der Unfallchirurgie '" 
Quellen: jeweiLiges Krankenhaus; RH 

1 
1 

136.0 136 136 12,0 
--

185,0 147 251 20,7 
iiiiiiiiiiiiiii 134,0 57 180 26,0 

91,6 56 124 12,9 
91.6 45 143 14,8 
83,4 52 180 18,7 

67,5 32 165 13,8 

220,0 220 220 32,0 
148,0 148 148 24,0 

::Z:: 1 ::a  
minim.1e MttteIwert mui_1e I..-stv 

Verweilüuer in Tagen 

12 12 0,0 
12 33 3,0 
14 46 2,0 

9 22 1,0 
0 34 1,4 
8 44 _1,4 

5 53 1,9 

32 32 3,0 
24 24 5,0 

� 
> � " 
� c;-, .. " 

'" 
.... 
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ANHANG 11: Totalendoprothetik des Kniegelenks 

AIIuIII .=c.. ... ... lIwdI- lIwdI- ....... 
M." :  ast 

OP --- .... ltttIdN ........ --- .... ltttIdN .t .... Ia' h 
SdIoIttt-, !WItzelt 111 IIIwtH YerwII8Mr • ..,. ----'-

Expgnutton etner ToUIendoporott.. des �ks 
-

KH Zell am See 0 

-2Ji 237�1 
---- ir ----

LKH MittersiU1 3 1,5 1 145,0 70 24,0 11 48 3,0 

LKH Tamsweg 2 2,0 .. 2 _ -211 160,0 130 190' 53,5 15 92 1,0 

KH Barmherzige 
Brüder Salzburg 

0 
== 

KH Obemdorf 4 2,0 1 3 100,0 10 150 17,3 13 25 2,0 
-

I .. pgnutton et ..... TotaIHdoploth ... des KnIegelenks 

KH Zell am See 10 5,0 4 6 121,1 99 136 15,1 9 31 0,0 

LKH Mittersil!1 45 15,0 1 25 107,4 53 152 ] ! 16,6 8 39 1,7 
= 

LKH Tamsweg 35 8,8 1 15 103,3 51 179 15,2 9 44 1,1 

KH Barmherzige 0 
Brüder Salzburg 

- !!!II!!!!!!!!!� ---
KH Obemdorf 304 43,4 1 134 85,5 35 280 13,5 4 39 2,0 

Retmpgntatton etner Totalendoprothese des Kniegelenks 

KH Zell am See 0 
LKH Mittersil!1 0 

-
LKH Tamsweg 1 1,0 1 1 204,0 204 204 11,0 11 11 1,0 

KH Barmherzige 0 
Brüder Salzburg 

KH Obemdorf 4 2,0 1 3 100.0 10 150 17,3 13 25 2,0 
Daten betreffen das 4. Quartal 2011 und das 1. Quartal 2012. 

Quellen: jeweiliges Krankenhaus; RH 
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GF 
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It. 
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RH 

S. 

TZ 

Absatz 
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für europäische und internationale Angelegenheiten 
für Finanzen 
für Inneres 
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KURZFASSUNG 

Bund 201 3/3 

B M ei 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für 
europäische und internationale Angelegenheiten 

Diplomatische Akademie Wien 

Die Diplomatische Akademie Wien wurde 1 996 als Anstalt öffentli­
chen Rechts aus der Bundesverwaltung ausgegliedert und 2006 als 

postgraduale Bildungseinrichtung eingerichtet. Für die Aufgabener­
füllung der Diplomatischen Akademie fehlten konkrete Ziele und 
Vorgaben des BMeiA im Hinblick auf die eingesetzten Bundesmittel. 

Die im DAK-Gesetz 1 996 geforderte betriebswirtschaftliche Füh­

rung, wie z.B. eine Verbesserung der Kostendeckungsquote, konnte 
die Diplomatische Akademie Wien ungenügend umsetzen. Einspa­

rungspotenziale blieben ungenutzt. 

Die vom BMeiA eingerichtete Stiftung "Stipendienfonds der Diplo­

matischen Akademie" war für die Vergabe von Stipendien und die 

Besicherung von Studentenkrediten nicht zweckmäßig. 

Ziel der Gebarungsüberprüfung 

Ziel der Gebarungsüberprüfung war, festzustellen, inwieweit die 

Diplomatische Akademie Wien (DA) ihre strategischen Ziele im Rah­
men des bestehenden Leistungsangebots und die im Bundesgesetz 

über die Diplomatische Akademie Wien (DAK-Gesetz 1 996) vorge­
sehene betriebswirtschaftliche Führung umsetzen konnte. Darüber 
hinaus überprüfte der RH die Stiftung "Stipendien fonds der Diplo­

matischen Akademie". (TZ 1 )  

Leistungen der DA 

Das Leistungsangebot der DA umfasste im Studienjahr 2010/ 1 1  drei 

Geschäftsfelder: Postgraduale Lehrgänge (einjähriger Diplomlehr­

gang; zweijähriges Masterprogramm - Master of Advanced Interna­

tional Studies - MAlS; ein Jahr des zweijährigen Master of Science 
in Environmental Technology EI International Affairs - ETIA), Spe­

zialkurse und Seminare sowie öffentliche Veranstaltungen. (TZ 4) 
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Die DA legte durch die Einführung neuer Lehrgänge den Schwer­

punkt ihres Ausbildungsangebots auf die postgraduale Ausbildung 
von Hochschulabsolventen für künftige Tätigkeiten im internatio­

nalen Bereich. (TZ 2, 4) 

Unternehmenskonzept 

Das vom RH bei einer früheren Gebarungsüberprüfung (Bericht Reihe 
Bund 2001/5) empfohlene Unternehrnenskonzept enthielt zwar stra­

tegische Ziele und Kennzahlen; Soll-/Ist-Vergleiche und eine Ziel­

evaluierung fehlten jedoch. Generell war das Unternehmenskonzept 

von einer geringen betriebswirtschaftlichen Ausrichtung gekenn­

zeichnet, obwohl dies als ausdrückliches Ziel der Ausgliederung der 

DA definiert war. (TZ 3) 

Bewerberzahlen 

Die Bewerberzahlen waren von 2007/08 bis 2010/ 1 1  bei den ange­

botenen Lehrgängen (MAIS und ETIA) gestiegen. Bezüglich des 
ETIA-Lehrgangs (.Master of Science in Environmental Technology 

a International Affairs") strebte die DA 2 5  Lehrgangsplätzeje Stu­

dienjahr an. Dieses Ziel erreichte die DA zwischen 2007/08 und 

2010/ 1 1  nicht. (TZ 6) 

Aus- und Fortbildungsleistungen für das BMeiA 

Bei der Aus- und Fortbildung öffentlich Bediensteter stand die DA in 

Konkurrenz zur Verwaltungsakademie des Bundes mit kostenfreien 

Schulungen. Das Angebot der DA wurde vom BMeiA nur gering­
fügig in Anspruch genommen. Dies, obwohl sich die DA selbst das 

Ziel eines möglichst großen Beitrags zur Diplomatenaus- und -fort­
bildung gesetzt hatte. (TZ 7) 

Aufnahme in den diplomatischen Dienst im BMeiA 

Die Anzahl der Teilnehmer des Diplomlehrgangs sank im Zeit­

raum von 2007/08 auf 201 1 / 1 2  von 36 auf 28 Studenten. Den rd. 

20 inländischen Absolventen des Diplomlehrgangs pro Studienjahr 

standen durchschnittlich nur knapp fünf Aufnahmen jährlich in den 

diplomatischen Dienst des BMeiA gegenüber. (TZ 8) 
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Bund 2013/3 

Diplomatische Akademie Wien 

Finanzierung der DA 

Der Erhaltungsbeitrag des Bundes vom BMeiA an die DA betrug seit 

2002 jährlich unverändert 2.055.000 EUR. Die Bedingungen für die 

Zuerkennung des Erhaltungsbeitrags des Bundes waren unzurei­
chend konkretisiert. (TZ 9) 

Das BMeiA gab der DA keine konkreten Ziele für die Aufgabener­

füllung in Hinblick auf die eingesetzten Bundesmittel vor; eine Eva­

luierung des Mitteleinsatzes fehlte. (TZ 9) 

Die Verwendung öffentlicher Mittel war nicht ausreichend trans­
parent dargestellt. (TZ 1 1 )  

Lukrierung zusätzlicher Mittel 

Der DA gelang es nicht, das Ziel der Ausgliederung, verstärkt zusätz­
liche Mittel von Internationalen Organisationen zu lukrieren, umzu­
setzen. (TZ 10) 

Kooperationen mit international tätigen Unternehmen lagen zur 

Zeit der Gebarungsüberprüfung nicht vor, obwohl dies bereits im 
Jahr 2007 im Unternehmenskonzept vorgesehen war. (TZ 5) 

Betriebswirtschaftliehe Führung - Ergebnisse der Kosten- und Leis­

tungsrechnung 

Die DA legte für die einzelnen Geschäftsfelder keine Deckungsgrad­
ziele fest. (TZ 1 2) 

Der Deckungsgrad bei den postgradualen Lehrgängen lag im Zeit­

raum 2007/08 bis 2010/ 11  relativ konstant zwischen 55 % und 56 % 

(Ausnahme 2008/09 mit 47,9 010). Das Ziel der DA, eine Verbesse­

rung des Deckungsgrades zu erreichen, wurde bei den Lehrgängen 
nicht umgesetzt, obwohl sich die Einnahmen aus Studiengebühren 

in einem Zeitraum von fünf Jahren fast verdoppelten. Dies war auf 

die Steigerung der Personalkosten zurückzuführen. Die DA konnte 
den Dedungsgrad bei den Spezialkursen von 82,1 % auf 93 % und 

bei den Seminaren von 83,3 Ofo auf 85,7 % steigern. Der Deckungs­

grad bei den Mietveranstaltungen verringerte sich geringfügig von 
75,2 % auf 74,4 0/0. Somit waren weder der Seminarbetrieb noch 

die Mietveranstaltungen kostendeckend. (TZ 12) 
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Organisation und Personal 

Die Personalkosten der Mitarbeiter und der nebenberuflich Vortra­

genden betrugen im Jahr 201 1 rd. 2,88 Mio. EUR. Zwei Drittel des 
Personals bzw. die Hälfte der Personalkosteo entfieleo auf die Ver­

waltung. Einsparmöglichkeiten im Bereich der Direktion wurden 

nur unzureichend wahrgenommen. (TZ 1 4, 1 5) 

Die Richtlinien für die Besoldung der Mitarbeiter sahen Überzah­

lungen im Ausmaß bis zu fünf Gehaltsstufen sowie Zulagen für 
Kenntnisse vor, die ohnehin als Voraussetzung für den Tätigkeits­

bereich der DA anzusehen waren (z.B. Sprachen- und Fachbe­
reichszulagen). Die Aufwendungen für die Zulage.n beliefen sich 

im Jahr 2010 auf rd. 250.000 EUR und damit rd. 8,7 % der Perso­

nalkosten. (TZ 1 6) 

Mehr als ein Drittel der in der hauseigenen Küche produzierten Mit­

tagsmenüs (7.552 im Studienjahr 2010/ 1 1 )  wurden kostenlos an 
das eigene Personal abgegeben. Der Aufwand (Waren- und Perso­

naleinsatz) dafür betrug 1 10.637 EUR. Die Kosten eines Personal­

essens hetrugen 1 4,65 EUR (Vollkosten) und waren für die Dienst­

nehmer steuerfrei. (TZ 1 7) 

Anmeldung und Abrechnung von Personal für das BMeiA 

Aufgrund vertraglicher Vereinbarungeo mit dem BMeiA stellte die DA 

Personal nur zum Zwecke der Personalleihe an das BMeiA ein. Die DA 

erhielt dafür die Kosten sowie eine Pauschalvergütung für den Verwal­

tungsaufwand aus dem Sachaufwand des BMeiA ersetzt. Sie umging 

damit Beschränkungen zur Personalaufnahme in Bundesministerien 

aufgrund von Deckelungen im Personalplan des Bundes. rrz 18)  

Einrichtung einer Revision 

Die im Prütbericht des Generalinspektorats des BMeiA im Jahr 2009 

empfohleneo Maßnahmen waren bis Ende 2011 zum Teil noch nicht 
umgesetzt, wie z.B. die BÜToordnung, das Organisationshandbuch und 

das elektronische Aktensystem. Ein weiterer Revisionsbericht eines 

externen Unternehmens aus dem Jahr 2011 enthielt keine konkreteo 

Umsetzungsempfeh1ungen. Die vom Kuratorium beschlossenen Revisi­

onsrichtlinien eothielten keine Vorgaben zur Festlegung von Prüfthe­

men sowie zur diesbezüglichen Einbindung des Kuratoriums. (TZ 1 9) 
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Bund 2013/3 

Diplomatische Akademie Wien 

Investitionen 

Die DA beschäftigte seit mindestens 1 8  Jahren ein Architekturbüro 
bei allen Bauplanungs- und -durchführungsarbeiten. Vergleichs­
angebote zur Prüfung der Preisangemessenheit lagen nur zum Teil 
vor. Von 2007 bis 2010 wendete die DA für Instandhaltungs- bzw. 
Instandsetzungsarbeiten insgesamt rd. 1 ,2 Mio. EUR auf. Davon 
entfIelen 1 39.672 EUR ( 1 2  0/0) auf Architektenleistungen. (TZ 20) 

Für die Planung, Erstellung und Implementierung einer neuen Website 
einschlie.ßlich Intranet samt Schnittstellen und Applikationen richtete 
die DA keine Proje.ktorganisation ein. Gegenüber den budgetierten 
Kosten in Höhe von 55.000 EUR beliefen sich die Gesamtkosten auf 
1 61 .004 EUR inld. USt (Kostenüberschreitung rd. 300 0/0) .  (TZ 2 1 )  

Der Gesamtauftragswert für die Erstellung der Website lag über dem 
Schwellen wert für Direktvergaben gemäß den vergaberechtlichen 
Bestimmungen. Die Einzdaufträge wären gemeinsam unter Einhal­
tung der Vergabebestimmungen zu vergeben gewesen. Die Projekt­
dauer verzögerte sich von vier auf mehr als 2 1  Monate, die Verga­
ben waren unvollstänclig dokumentiert. (TZ 2 1 )  

Vergabe von Stipendien 

Im Studienjahr 2010/ 1 1  wurden 261 .600 EUR der rd. 1 .440.500 EUR 
an Studiengebühren duch Stipendien und rd. 79.500 EUR durch Tui­
tion Waivers (Erlass von Studiengebühren durch die DA) abgedeckt. 
Der Anteil der Stipendien war im internationalen Vergleich gering. 
(TZ 22) 

Für die Vergabe von Stipendien fehlten Richtlinien und konkrete 
Vergabekriterien. Dokumentationen über den Entscheidungsprozess 
lagen nur teilweise vor. (TZ 22) 

Stipendien fonds der Diplomatischen Akademie 

Die Stiftung "Stipendienfonds der Diplomatischen Akademie" 
änderte und erweiterte 2001 ihren Stiftungszweck (Umstellung auf 
Leistungsstipendien und Erweiterung auf Kreditbesicherung). Die 
Satzungsänderung war bescheidmäßig nicht genehmigt und wurde 
nicht in das Stiftungsregister des BMI eingetragen. Leitung, Ver­
waltung und Aufsicht des Stipendien fonds waren personell nicht 
getrennt. (TZ 24, 25)  
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Die Stipendien- und Kreditvergabe erfolgte durch die DA. Die ope­

rative Tätigkeit des Stipendien fonds der Diplomatischen Akademie 

bestand überwiegend in der Vereinnahmung und Veranlagung des 

Stifungsvermögens in Form von mehrjährig gebundenen Bundes­
anleihen. Der Stipendienfonds koppelte die Höhe seiner Leistungen 

an die Jahresbeiträge von fünf Bundesländern. (TZ 26) 

Zum 3 1 .  Dezember 2011 betrug das Vermögen des Stipendienfonds 

der Diplomatischen Akademie insg. rd. 1 ,55 Mio. EUR. Die Mittel für 
die Tätigkeit der Stiftung waren gemäß Satzung auch durch laufende 

Zuwendungen (analog eines Fonds) aufzubringen, weil das für den 

Stiftungszweck gewidmete Vermögen nicht ausreichte, um aus den 

Erträgnissen den Stiftungszweck zu erfüllen. Für die Stipendienver­

gabe und die Kreditbesicherung war somit eine Stiftung mit geson­
dertem Vermögensaufbau nicht zweckmäßig. (TZ 26) 
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Diplomatische Akademie Wien 

Kenndaten der Diplomatischen Akademie Wien 

Rechtsgrundlage Bundesgesetz Uber die Diplomatische Akademie Wien, BGB!. Nr. 178/1996 
i.d.g.F. (DAK-Gesetz 1996), zuletzt geändert mit BGB!. I Nr. 68/2006 

Rechtsform Anstalt öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit 

Gesetzliche Aufgaben Vorbereitung von Hochschul- oder Fachhochschulabsolventen auf die Berufs-
tätigkeit im diplomatischen Dienst, in Internationalen Organisationen 
oder in der internationalen Wirtschaft sowie Unterstützung der 
Führungskräfteschulung und Ausbildung der Bediensteten des BMeiA 

2007 2008 2009 2010 2011 Veränderung 
2007 bis 2011 

in EURI in Ofo 

Erträge 4.426.908 4.449.369 4.770.650 4.934.924 4.993.071 + 12,8 
davon 

Erhaltungsbeitrag 8MeiA 2.055.000 2.055.000 2.055.000 2.055.000 2.055.000 0,0 

Erträge Lehre 1.949.212 2.000.103 2.274.132 2.451.388 2.498.938 + 28,2 

Erträge, Veranstaltungen 264.229 224.783 267.830 288.187 326.381 + 23,5 

sonstige Erträge 158.468 169.483 173.687 140.349 112.752 - 28,8 

Aufwendungen 4.724.800 4.429.843 4.776.919 4.745.440 4.956.325 + 4,9 
davon 

Personalaufwand 2.533.502 2.657.600 2.932.163 2.887.368 3.100.776 + 22,4 

Einsatz für Lehre und 1.725.017 1.264.662 1.336.892 1.397.480 1.304.298 - 24,4 Veranstaltungen 

sonstige Aufwendungen 466.281 507.581 507.863 460.592 551.252 + 18,2 

Er�ebnis der gewöhn-
lic en Geschäftstätigkeit - 297.892 19.525 - 6.269 189.484 36.745 

JahresUberschuss/ - 303.987 13.642 - 8.265 188.029 34.352 -fehlbetrag 

Reinvermögen per 
31. Dezember2 571.656 585.298 577.Q33 765.062 799.413 

in VBÄ3 

Beschäftigte zum 38,6 39,2 41,9 40,9 40,4 Stichtag 1. Jänner 

1 alle Angaben gemäß den Rechnungsabschlüssen; Rundungsdifferenzen möglich 
2 gewidmetes Vermögen gemäß § 23 DAK-Gesetz 1996. zweckgebundene Rücklage, Gebarungs-Zugang/Abgang 
) nur Mitarbeiter, welche tatsächlich ihre Aufgaben in der DA verrichteten 

auelien: DA, RH 
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Kenndaten des Stipendienfonds der Diplomatischen Akademie 

Rechtsgrundlagen 

Rechtsform 

Aufgibe gemiß 
Stlftungsbrief' 

Einnahmen 

davon 
Zuwendungen Dritter 
Zinserträge 
(Wertpapier)-
Ein/ösungen 

Ausgaben 

davon 
Leistungen an die DA 
(Wertpapier-) 
Veranlagungen 

Vermögen (Konten 
und Wertpapiere) 

Privatrechtlicher Stiftungsakt des Bundesministeriums für auswärtige Angelegen­
heiten, errichtet im Sinne des § 1 Abs. 4 Bundesgesetz betreffend die Errichtung 
der Diplomatischen Akademie Wien (BGBl. NT. 379/1967) 
Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz, BGBl. Nr. 11/1975 i.d.g.F. 

Stiftung mit eigener Rechtspersönlichkeit 

Finanzielle Unterstützung von Lehrgangsteilnehmern der Diplomatischen 
Akademie Wien, um ihnen das Studium an der Diplomatischen Akademie Wien zu 
ermöglichen oder zu erleichtern. 

2007 2008 2009 2010 2011 Veränderung 
2007 bis 2011 

in EUR in '10 

350.885 344.075 762.225 463.286 444.945 + 26,8 

95.400 63.000 113.000 85.000 88.000 - 7,8 

60.441 65.218 48.861 63.489 56.917 - 5,8 

121.000 136.000 517.28SZ 235.000 153.000 + 26,4 

350.885 344.075 762.225 463.286 444.945 + 26,8 

77.755 78.063 85.705 79.1333 79.187 + 1,8 

190.000 180.000 563.000 212.000 165.000 - 13,2 

1.358.856 1.406.076 1.448.509 1.501.027 1.545.161 + 13,7 

1 gemäß neu gefasstem Stiftungsbrief vom 11. Dezember 2000 
, inkl. Feslgeldauflösung 
J saldierter Wert 

QueUen: DA, RH 
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Prüfungsablauf und 

-gegenstand 

Gesetzliche 
GrundLagen 

Bund 2013/3 

DipLomatische Akademie Wien 

1 Der RH überprüfte von November bis Dezember 201 1 die Gebarung 
der Diplomatischen Akademie Wien ("Vienna School of International 
Studies"). Der Prüfungszeitraum erSlTeckte sich auf die Jahre 2007 bis 
2010/201 1 .  

Ziel der Gebarungsüberprüfung war, festzustellen, inwieweit die Diplo­
matische Akademie Wien (DA) ihre strategischen Ziele im Rahmen des 
bestehenden Leistungsangebots und die im DAK-Gesetz 1 996 vorge­
sehene betriebswirtschaftliche Führung umsetzen konnte. 

Darüber hinaus überprüfte der RH die zur Vergabe von Unterstüt­
zungen für Studenten der DA (Stipendien und Haftungen für Studen­
tenkredite) beim BMeiA eingerichtete Stiftung "Stipendien fonds der 
Diplomatischen Akademie". 

Zu dem im September 201 2 übermittelten Prüfungsergebnis gaben die 
DA im November 2012 und das BMeiA im Dezember 201 2 Stellung­
nahmen ab. Der RH erstattete seine Gegenäußerungen im Februar 201 3.  

2.1 ( I )  Die DA wurde 1964 im Konsulartrakt der Theresianischen Stiftung 
als Anstalt des Bundes (BMeiA) mit Bundesgesetz vom 1 5. Novem­
ber 1 967 betreffend die Errichtung der Diplomatischen Akademie 
(BGB!. Nr. 379/ 1 967) wiedererrichtet. 1 Ziel der Wiedererrichtung der 
DA war, Begabten aus allen Bevölkerungsschichten Österreichs eine 
gezielte Vorbereitung auf den Höheren auswärtigen Dienst im BMeiA 
oder eine Berufslaufbahn in Internationalen Organisationen und Unter­
nehmen zu eröffnen. Gleichzeitig diente sie dem außenpolitischen Inte­
resse Österreichs an der Ausbildung von ausländischen Akademikern 
zur Vorbereitung auf eine ähnliche internationale Berufslaufbahn. Zur 
Ausbildung der in- und ausländischen Studenten hatte die DA einen 
Diplomlehrgang eingerichtet. 

(2) Mit I .  Juli 1996 erfolgte die Ausgliederung der DA als Anstalt 
öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit (DAK-Gesetz, 
BGB!. Nr. 1 78/ 1 996). Ziele der Ausgliederung waren inshesondere 

- eine betriebswirtschaftliche Führung als Anstalt öffentlichen Rechts 
mit eigener Rechtspersönlichkeit (vg!. TZ 1 2), 

- die Reduzierung des zweijährigen Diplomlehrgangs auf ein Jahr 
(vg!. TZ 4), 

I nach Schließung durch das nationalsozialistische Regime 
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- die Einrichtung eines postgradualen Höheren Lehrgangs für Inter­
nationale Studien in Kooperation mit österreichischen Universi­
täten (vgl. TZ 4), 

- die Erschließung zusätzlicher Einnahmen durch das Angebot von 
Spezialkursen und Seminaren (vgl. TZ 4) sowie 

- eine Verbesserung der Kostendeckungsquote (vgl. TZ 3, 1 2).2 

Die DA hatte die Aufgabe, auf die Berufstätigkeit im diplomatischen 
Dienst, in Internationalen Organisationen oder in der internationalen 
Wirtschaft vorzubereiten. Weiters hatte sie die Schulung von Füh­
rungskräften des BMeiA sowie die Ausbildung und berufsbegleitende 
Fortbildung der Bediensteten des BMeiA zu unterstützen. Ihre Tätig­
keit erstreckte sich auf die Durchführung von Lehrgängen, Veranstal­
tungen und Seminaren zur Vermittlung von speziellen Fähigkeiten 
und zur Persönlichkeitsentwicklung für internationale Berufe sowie 
Fremdsprachenausbildung. Die DA reduzierte die Dauer des ursprüng­
lich zweijährigen Diplomlehrgangs auf ein Jahr und führte zusätz­
lich einen neuen, postgradualen Lehrgang mit Universitätsabschluss 
( .. MAlS") in Kooperation mit der Universität Wien ein. Aufgrund der 
Kongruenz der Lehrpläne des Diplomlehrgangs und der ersten beiden 
Semester des MAlS war es Absolventen des Diplomlehrgangs mög­
lich, in das dritte Semester des MAlS überzutreten. 

Die DA beschäftigte nunmehr ständig angestelltes Personal für Lehre 
und wissenschaftliche Forschung. 

(3) Ab der Novelle zum DAK-Gesetz 1 996 vom Mai 2006 (BGBI. I 

Nr. 68/2006) galt die DA als postgraduale wissenschaftliche Bildungs­
einrichtung; der MAlS-Lehrgang und der 2007/08 neu gegründete 
ETIA-Lehrgang wurden als zweijähriges Master-Programm in die Bolo­
gna-Struktur eingegliedert.) 

Die postgradualen Lehrgänge boten folgendes Programm: 

2 gemäß den Erläuterungen zum DAK-Gesetz 1996 

J Erlangung eines Master-Abschlusses mit dem Nachweis von 120 ECTS-Punkten (Euro­
pean Crcdit Transfer and Accumulation System - laut Bologna Prozess). aufbauend 
auf einem Grundstudium von mindestens 180 ECTS. 
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Gesetzliche Grundlagen Diplomatische Akademie Wien 

Tabelle 1: Postgraduale Lehrgänge der DA im Studienjahr 2010/11  

Lelstungsangebot/ Lehrgänge Erläuterung 

Diplomlehrgang (einjährig) 

MAIS (4 Semester) 

Postgradualer, nicht universitärer dreisprachiger lehrgang für inter­
nationale Beziehungen, welcher mit einem Diplom der DA abschloss. Er 
wurde für die gezielte Vorbereitung von Hochschulabsolventen für den 
Höheren Dienst im BMeiA oder eine Berufstätigkeit im höheren Dienst 
in Internationalen Organisationen oder in Unternehmen eingerichtet. 
Mit der Ausgliederung der DA 1996 wurde der ursprünglich zweijährige 
Diplomlehrgang auf ein Jahr verkürzt. 

.Master of Advanced International Studies· in Kooperation mit der 
Universität Wien. Zweijähriger postgradualer, universitärer lehrgang 
für internationale Beziehungen, welcher auch die Verfassung einer 
Master Thesis beinhaltete. Er wurde vorwiegend in der Unterrichts­
sprache Englisch geführt. Der akademische Grad "Master of Advanced 
International Studies· wurde nach Abschluss des lehrgangs bescheid­
mäßig von der Universität Wien verliehen . 

ETIA (4 Semester, teilweise 
an der Technischen 
Universität sowie an der DA) 

• Master of Science in Environmental Technology & International Affairs·, 
in Kooperation mit der Technischen Universität Wien. Der zweijährige 
lehrgang deckte technische Schwerpunkte wie Management von luft­
und Wasserreinhaltung, Ressourcenmanagement, Energie und Klima sowie 
nachhaltige Entwicklung ab. Oie internationalen Themen umfassten 
umweltrechtliche, umweltpolitische und ökonomische Fragestellungen. 

Quelle: DA 

Unternehmens­
konzept 

Bund 2013/3 

2.2 Der RH stellte fest, dass die DA durch die Einführung neuer Lehrgänge 

den Schwerpunkt ihres Ausbildungsangebots auf die postgraduale Aus­
bildung von Hochschulabsolventen für deren künftige Berufslaufbahn 
im internationalen Bereich legte. 

3.1 Das ab dem Jahr 2002 auf Anregung des RH' jährlich auf drei Jahre 
fortgeschriebene Unternehmenskonzept der DA (.Strategiepapier") 
enthielt v.a. den Tätigkeitsbereich der DA, die strategischen Zielset­
zungen (für die gesamte DA sowie für die einzelnen Geschäftsfelderl, 
die Ergebnisse der Kostenrechnung, Leistungskennzahlen und einen 
Mittelfristplan.5 

Als strategische Ziele defInierte die DA - abgeleitet aus den Ausglie­
derungszielen - im Unternehmenskonzept v.a.: 

- die Sicherung der fInanziellen Zukunft der DA durch Studienge­
bühren, Bundeszuschuss und Drittmittel, 

<I Bericht Reihe Bund 2001/5. S. 68. TZ 8.2 
5 Ocr Direktor der DA legte das Untcrnchmcnskonzcpt jtihrlich dem Kuratorium zur 

Behandlung vor. 
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- die Sicherung der Aufnahme in Lehrgänge durch ausreichende 
linanzielle Unterstützungsmöglichkeiten (z.B. Stipendien), 

- die Errichtung weiterer Lehrstühle und weiterer Post-doc-Stellen6 

bei Lehrstühlen, höhere Studiengebühren und eine höhere Anzahl 
von Studenten, 

- die Sicherung der Teilnahme an einer künftigen europäischen Diplo­
matenaus- und -weiterbildung, 

- die Sicherung hoher Bewerberzahlen für die Lehrgänge und die 
Erhöhung der Qualität der Ausbildung, sowie 

- die Positionierung als zentraler Ansprechpartner für die Aus- und 
Fortbildung im BMeiA sowie in EU- und internationalen Fragen 
für den öffentlichen Dienst und Leistung eines möglichst großen 
Beitrags zur Diplomatenausbildung. 

Das Unternehmenskonzept war bis auf die Leistungskennzahlen und 
die Budgetzahlen überwiegend deskriptiv aufgebaut; zum Teil fehlten 
unmittelbare SoU-lIst-Vergleiche der Einzelziele sowie Begründungen 
bei Zielabweichungen. 

Ab dem Jahr 2007 (Dreijahreszeitraum bis 2010) waren in den Unter­
nehmenskonzepten keine Finanzzie1e mehr enthalten. Das in den Mate­
rialien zum DAK-Gesetz 1996 normierte Ziel, den Kostendeckungs­
grad zu verbessern, fand daher in den strategischen Zielsetzungen der 
DA keinen Niederschlag. 

Die Zielsetzungen im Unternehmenskonzept7 waren nicht unmittel­
bar von betriebswirtschaftlichen Kenngrößen, wie z.B. Ressourcenaus­

lastung (Räume oder Küche), erforderliche Höhe der Einnahmen oder 
des Deckungsbeitrags abgeleitet. Kennzahlen zur Effizienz der Verwal­

tung der Akademie fehlten. 

3.2 Der RH erachtete das Unternehmenskonzept grundsätzlich für zweck­
mäßig. Er wies jedoch auf die geringe betriebswirtschaftliche Ausrich­
tung hin, obwohl dies als ausdrückliches Ziel der Ausgliederung der 
DA deliniert worden war. 

Der RH empfahl der DA, das Unternehmenskonzept und die Zielvorga­
ben für die DA stärker auf Basis betriebswirtschaftlicher Kennzahlen 

6 Post-Doktoranden mit befristett.r Anstellung 
7 l.B. Anzahl der Lehrgangsstudenten oder Anzahl der Seminartage 
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zu formulieren und auch Soll-list-Vergleiche über die Ziel erreichung 
sowie Kennzahlen zur EffIzienz des Geschäftsbetriebs aufzunehmen. 

3.3 Laut Stellungnahme der DA agiere diese bereits auf Basis betriebswirt­
schaftlicher Kennzahlen. Sie werde diese in Entsprechung der Emp­
fehlung des RH jedoch weiter präzisieren und im Unternehmenskon­
zept in den FolgejalIren anpassen. 

Leistungen der Diplomatischen Akademie Wien 

Leistungsangebot 

Bund 2013/3 

4.1 Das Leistungsangebot der DA umfasste im Studienjahr 2010/ 1 1  drei 
Geschäftsfelder: 

- Postgraduale Lehrgänge. 

- Spezialkurse und Seminare sowie 

- öffentliche Veranstaltungen. 
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Tabelle 2 :  Kernleistungen der DA im Studienjahr 2010/11  

Anzahl Lehrglnge/ 
Gesch1ftsfeld (GF) Lelstungs.ngebot Semln.re/Veran-

st.ltungen 

GF 1 Postgraduale Lehrgänge Diplomlehrgang (einjährig) 1 

MAIS 1 (1. Studienjahr) 

MAIS 2 (2. Studienjahr) 1 

ETIA (l. Jahr. 2. Jahr an der 
TU-Wien) 1 

Summe Lehrginge (Dlplom-
lehrg.ng. MAIS. ETlAl 3 

GF 2 Spezialkurse 30. Spezialkurs Ost 1 

Executive Training 
Programme Nahost 1 

Spezialkurs Afrika 1 

Executive Training 
Programme Kaukasus 1 

Summe Spul.lkurse 4 

Seminare Sommerkurs Deutsch als 
Fremdsprache 1 

EU-Präsidentschaftsseminar 
Polen 1 

Seminare des kasachischen 
Außenministeriums 1 

Verhandlungstechnikseminare 
(für European Studies 
Institute der Universität 
Moskau. EU Diplomatie 
Programme in Florenz) 2 

Sommerschule gemeinsam 
mit ausländischen 
Universitäten 1 

8MeiA-Ausbildungsmodule 4 

Serbien/Montenegro Seminar 1 

einzelne offene Seminare. 
z.B. Protokollseminar 1 

Summe Semln ... 12 

GF 3 Öffentliche 3a Eigenveranstaltungen 23 
Veranstaltungen 3b Co-/Mitveranstaltungen 90 

(inkl. externe Events) 

3c Mietveranstaltungen 129 

Summe Veranstaltungen 242 

k.A.: keine Angaben 

Quellen: DA und RH 
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Anz.hl 
D.uer Absolventen/ 

Teilnehmer 

2 Semester 32 

2 Semester 47 

2 Semester 55 

2 Semester 18 

152 

9 Wochen 15 

3 Wochen 16 

4 Wochen 17 

4 Wochen 18 

20 Wochen 66 

4 Wochen 50 

9.5 Wochen k.A.' 

2 Wochen 18 

1.5 Wochen 25 

4 Wochen 28 

1 Woche k.A.' 

2 Wochen k.A.' 

k.A.' 

ca. 24 Wochen 

2.096 
v.a. Abend-
veranstal- 9.041 

tungen 
9.359 

20.496 
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Bund 2013/3 

( 1 )  Das Geschäftsfeld 1 . .  Postgraduale Lehrgänge" umfasste den ein­
jährigen Diplomlehrgang, das zweijährige Masterprogramm (MAlS 1 

und MAlS 2) sowie das erste Jahr des zweijährigen Masterprogramms 
ETlA (das zweite Jahr absolvierten die Studenten an der Technischen 
Universität Wien).B Für die Durchführung der Lehrgänge waren an der 
DA vier Professoren, drei Gastprofessoren und ein AssistenzproFessor 
permanent beschäftigt. Zur administrativen Betreuung war eine eigene 
Studienabteilung an der DA eingerichtet. 

(2) Das Geschäftsfeld 2 "Spezialkurse und Seminare" enthielt mehr­
wöchige, regelmäßig angebotene Seminare, aber auch einzelne Semi­
nare zur diplomatischen Ausbildung (z.B. Sprachen, Protokoll, Etikette, 

Verhandlungstechnik, Landeskunde, EU-Präsidentschaftsvorbereitung 
etc.). Die Spezialkurse für Diplomaten und öffentlich Bedienstete aus 

Reformländern wurden v.a. mit Mitteln der EntwickJungszusammenar­
beit fmanziert.9 Das Geschäftsfeld 2 beinhaltete auch Ausbildungsmo­
dule für Mitarbeiter des BMeiA sowie Concours-Vorbereitungskurse für 
Inländer. Für die AbwickJung der Spezial kurse und Seminare verfügte 
die DA neben dem angestellten Lehrpersonal über ein Repertoire von 
rd. 80 externen Vortragenden und eine eigene Verwaltungsabteilung. 

Ein Schwerpunkt des Geschäftsfelds 2 lag in den Spezialkursen für 
junge Diplomaten und öffentlich Bedienstete aus den Regionen Süd­
osteuropa, Afrika, Paziflk, Kaukasus sowie Naher Osten. 

(3) Die DA führte eine Vielzahl öffentlicher Veranstaltungen v.a. im 
eigenen Haus durch (Geschäftsfeld 3). Je nach Thema und inhaltlicher 
Beteiligung unterschied sie dabei zwischen Eigenveranstaltungen, Mit­

bzw. Co-Veranstaltungen und reinen Mietveranstaltungen. Das frühere 
Geschäftsfeld "Publikationen" zur Erstellung von Publikationen ("Favo­
rita Papers") und Jahrbüchern löste die DA nach dem Jahr 2009 auf. 

(4) Die DA vermietete an Studierende und Seminarteilnehmer eigene 

Zimmer im Haus (Campus-Charakter). Sie betrieb eine eigene Küche 
und bot gegen Bezahlung ein Inhouse-Catering bei allen Kursen und 
Lehrgängen an. 

9 Die lehrgänge und Veranstalrungen umfassten die Fachbereiche Geschichte. interna­
tionale Beziehungen und Politik. internationale Winschafi. internationales Recht und 
Europarecht sowie Fremdsprachenausbildung, Vermittlung von speziellen Fähigkeiten 
und Persönlichkcitscnt:wic1dung für internationale Berufe. Vermittlung von Kenntnis­
sen über Österreich und in den Bereichen der internationalen Kultur. Wissenschafts­
und Technologiebeziehungen. 

9 von der Auslrian Dcvelopment Agency (ADAI bereitgestellt 
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4.2 Der RH erachtete die Aufteilung in drei Geschäftsfelder sowie die wei­
teren Untergliederungen als zweckmäßig und geeignet, das Leistungs­
angebot der DA darzustellen. 

Er wies darauf hin, dass das Masterprogramm MAIS im Studien­
jahr 2010/ 1 1  mit insgesamt 102 Absolventen der größte und wich­
tigste Lehrgang im Rahmen der Kernaufgabe der DA (Durchführung 
der postgradualen Lehrgänge) war. Im Veranstaltungsbereich konnte 
sich die DA zu einem anerkannten Kompetenzzentrum insbesondere 
für internationale Themen etablieren. 

5.1 Die DA bot eine Reihe von Leistungen in Kooperation mit anderen 
Einrichtungen bzw. Rechtsträgern an: 

- MAIS-Lehrgang in Kooperation mit der Universität Wien, 

- ETlA-Lehrgang in Kooperation mit der Technischen Universität 
Wien, 

- Sommerkurs Deutsch in Kooperation mit dem I nstitut Deutsch als 
Fremdsprache der Universität Wien, 

- Kooperationen mit einigen ausländischen Universitäten (Gastpro­

fessuren, Vernetzung, gemeinsame Projekte) und Internationalen 
Organisationen, sowie 

- Zusammenarbeit mit dem BMeiA u.a. im Veranstaltungsbereich (z.B. 
Kultur-Dialog-Konferenzen, Vernetzungstreffen, Veranstaltungsrei­

hen und Konferenzen) sowie im Rahmen von Diplomatenaustausch­
programmen. 

Kooperationen mit international tätigen Unternehmen lagen - obwohl 
bereits im Jahr 2007 im Unternehmenskonzept vorgesehen - bis Jän­
ner 201 2  nicht vor. 

5.2 Der RH empfahl der DA, ihre Bemühungen zum Abschluss von 
Kooperationen mit international tätigen Unternehmen, auch in Hin­
blick auf eine Unterstützung bei der Vermittlung der Absolventen, zu 

verstärken. 

5.3 Laut Stellungnahme der DA werde sie ihre Bemühungen, weitere 
Kooperationen mit internationalen Unternehmen einzugehen, fortset­
zen. Die DA venuies jedoch auf das Vorurteil, vorrangig .eine Aus­
bildungsstätte für den öffentlichen Dienst" zu sein, was sich mitunter 
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Bewerberzahlen 

Bund 2013/3 

negativ auf das Engagement privatwirtschaftlicher Unternehmen aus­
wirke. Ähnlich wirke sich die Tatsache aus, dass nur 2t % der Stu­
denten an der DA aufgrund deren multidisziplinärer Ausrichtung wirt­
schaftswissenschaftliche Vorstudien absolviert hätten. Daher würden 
hauptsächlich staatsnahe Unternehmen Kooperationen mit der DA ein­
gehen und Stipendien finanzieren. 

5.4 Der RH entgegnete, dass die DA bereits im Unternehmenskonzept aus 
2007 Kooperationen mit international tätigen Unternehmen angestrebt 
hatte. Er hielt daher seine Empfehlung aufrecht, Bemühungen zum 
Abschluss von Kooperationen mit international tätigen Unternehmen 
zu verstärken. 

6.1 Die DA stand international in Konkurrenz mit anderen Anbietern post­
gradualer Lehrgänge mit ähnlichen Inhalten. Wichtige Erfolgsindika­
toren für die DA waren daher insbesondere die Bewerberzahlen für die 
Lehrgänge und die Behalterate (Anteil Zusagen nach Anmeldung). 

Tabelle 3: Entwicklung der Bewerbungen/Behalterate 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 
lehrgang Bewerbungen/Behalterate 

Anzahl 

Diplomlehrgang 82/36 106/34 108/34 90/32 
MAIS 1 176/51 214/44 242/50 287/47 
MAIS 2 109/36 128/43 102/43 134/55 
ETIA 25/10 65/14 62/22 79/18 

Quellen: DA, RH 

Bezüglich des ETIA-Lehrgangs strebte die DA 25 Lehrgangsplätze je 
Studienjahr an. Dieses Ziel erreichte die DA zwischen 2007/08 und 
2010/ 1 1  in keinem Studienjahr. 

6.2 Der RH anerkannte die gestiegenen Bewerberzahlen bei den angebo­
tenen Lehrgängen (MAIS und ETLA). Aufgrund der niedrigen Behalte­
rate des ETLA-Lehrgangs 2010/ 1 1  und der nicht erreichten Zielsetzung 
von 25 Lehrgangsplätzen empfahl er der DA, den ETLA-Lehrgang hin­
sichtlich seiner Attraktivität im internationalen Vergleich zu evaluie­
ren. 
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6.3 Die DA wies in ihrer Stellungnahme darauf hin, dass der RH zwar 
empfohlen habe, den ETIA-Lehrgang zu evaluieren, gleichzeitig aber 
die gestiegene Bewerberzahl anerkannt habe. Die Attraktivität des 
ETIA-Lehrgangs zeige sich laut DA insbesondere an den gestiegenen 
Bewerberzahlen. Die niedrige Behalterate resultiere daraus, dass die 
Technische Universität Wien im Gegensatz zur DA keine Finanzierungs­
möglichkeit der Studiengebühren biete, weshalb esfür Studierende aus 
dem Ausland schwierig sei, das Studienjahr an der Technischen Uni­
versität Wien zu finanzieren. Die DA werde sich daher um eine Neu­
orientierung der ETIA-Stipendien bemühen. 

Zu der Kritik des RH hinsichtlich der nicht erreichten Zielsetzung 
von 25 Lehrgangsplätzen beim ETIA-Lehrgang entgegnete die DA, 
dass dies eine Ma.rimalzahl darstelle undfehlende ETIA-Studienplätze 
durch MAIS-Studienplätze aufgefüllt würden. Die Mindestteilnehmer­
zahl liege bei 16  Studienplätzen. Deshalb gebe es für die DA auch 
keine negativen wirtschaftlichen Auswirkungen bei einer Behalterate 
von unter 25 Studienplätzen im ETIA-Lehrgang, weil im Budget von 
einer Gesamt-Bewerberzahl ETIA, MAIS und Diplomlehrgang ausge­
ga ngen werde. 

6.4 Der RH wies darauf hin, dass die Bewerberzahlen für den ETlA-Lehr­

gang zwar gestiegen waren, die Behalterate jedoch weiterhin nied­
rig war. Auch konnte die DA die von ihr angestrebte Zielsetzung von 
25 Lehrgangsteilnehmem beim ETlA-Lehrgang nicht erreichen. Über­
dies wurde in den Jahren 20Cfl/08 und 2008/09 auch die Mindestteil­
nehmerzahl von 1 6  besetzten Studienplätzen beim ETlA-Lehrgang 
nicht erreicht. Der RH verblieb daher bei seiner Empfehlung, den ETlA­
Lehrgang hinsichtlich seiner Attraktivität im internationalen Vergleich 
zu evaluieren. 
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Aus- und Fortbi l­
dungsleistungen für 
das BMeiA 

7.1 Bei der Aus- und Fortbildung öffentlich Bediensteter, v.a. des BMeiA 
und anderer Bundesministerien, stand die DA in Konkurrenz zur Ver­
waltungsakademie des Bundes, die ihre Kurse im Gegensatz zur DA 
unentgeltlich anbot. 

1 

Die Anzahl der von der DA durchgeführten Aus- und Fortbildungs­
module für das BMeiA zeigt nachfolgende Aufstellung: 

Tabelle 4: Von der DA durchgeführte Aus- und Fortbildungsmodule für das 
BMeiA 

2007' 2008 2009 2010 2011 

Anzahl 

Ausbildungsmodule 8 7 8 4 
in Schulungstagen 16 10 11 6 

in EUR 

verrechnete Kosten 12.052 25.282 30.944 16.050 
inkl. ein zweitägiges Modul im Dezember 2006 

Quelle: DA 

Bund 2013/ 3  

Im Jahr 201 1 führte das BMeiA darüber hinaus elf Module hausin­
tern durch und vergab vier Module an die Verwaltungsakademie des 

Bundes. Schulungen von Führungskräften fanden nur vereinzelt statt. 

7.2 Der RH wies darauf hin, dass das DAK-Gesetz 1 996 als Aufgabe der 
DA vorgesehen hatte, die Schulung von Führungskräften sowie die 
Ausbildung und berufsbegleitende Fortbildung von Bediensteten des 
BMeiA zu unterstützen und sich die DA selbst das Ziel eines möglichst 
großen Beitrags zur Diplomatenausbildung und -fortbildung gesetzt 
hatte. Diese Vorgaben wurden nicht ausreichend umgesetzt. 

Der RH empfahl daher der DA, die Ziele betreffend die Aus- und Fort­

bildung öffentlich Bediensteter zu evaluieren und neu zu defmieren. 

7.3 Laut Stellungnahme der DA werde sie die Ziele betreffend Aus- und 
auch Fortbildung öffentlich Bediensteter evaluieren und gegebenenfalls 
neu definieren. Gespräche dazu fänden bereits statt. In diesem Zusam­
menhang seien auch die Entwicklungen zur Gründung einer "gemein­
samen Venvaltungshochschule des Bundes" abzuwarten. 

379 

III-16 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 83 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R 
-

H 
Leistungen der 
Diplomatischen Akademie Wien 

Aufnahme in den 
diplomatischen 
Dienst im BMeiA 

380 

Die geringe Nutzung der DA für die Aus- und Fortbildung durch das 
BMeiA resultiere daraus, dass es angesichts der Sparmaßnahmen und 
mangels Prt'alable (Aufnahmeprüfung in das BMeiA) Jahre gebe, in 
denen keine Neuaufnahmen im BMeiA stattfänden, weshalb auch keine 
Grundausbildungsmodule stattgefunden hätten. 

7.4 Der RH bekräftigte, dass es gerade angesichts der geringen Nutzung 

der DA für die Aus- und Fortbildung durch das BMeiA unumgänglich 
ist, dass die DA ihre Ziele betreffend die Aus- und Fortbildung öffent­
lich Bediensteter evaluiert und neu definiert. 

8.1 Der positive Abscbluss der angebotenen Lehrgänge (z.B. Diplomlehr­
gang, seit der Dienstrechtsnovelle BGBI. I Nr. 1 40/201 1 auch die Lehr­
gänge MAIS und ETIA) ersetzte weder die Aufnahmeprüfung in das 
BMeiA (.Prealable") noch Teile der Grundausbildung für den diploma­
tischen Dienst. Absolventen anderer Studien als der Rechts-, Sozial­

und Wirtschafts- sowie Politikwissenschaften konnten sich beim 
BMeiA jedoch nur mit einem positiven Abschluss des Diplomlehr­
gangs um Aufnahme bewerben. 

Von den durchschnittlich rd. 20 inländischen Absolventen des Diplom­
lehrgangslO nahm das BMeiA in den Jahren 2007 bis 201 1  durch­
schnittlich nur knapp fünfll Absolventen jährlich in den diploma­
tischen Dienst auf. Die Anzahl der Teilnehmer des Diplomlehrgangs 
insgesamt (Inländer und Ausländer) verringerte sich im Zeitraum von 
2007/08 bis 201 1 / 1 2  von 36 auf 28 Personen. 

8.2 Der RH verwies auf den geringen Anteil inländischer Absolventen der 
DA-Lehrgänge, die in eine diplomatische Laufbahn im BMeiA eintra­
ten. 

Er empfahl daher der DA, den Diplomlehrgang hinsichtlich Inhalt und 

Umfang zu evaluieren und gegebenenfalls im Rahmen eines Master­
programms in der Bologna-Struktur anzubieten. 

8.3 Laut Stellungnahme der DA werde sie den Diplomlehrgang unter Ein­
bindung des BMeiA und des Kuratoriums evaluieren. 

10 von durchschnittlich rd. 34 Absolventen pro Studienjahr 
11 erfolgreiche Ablegung des Prealable 
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9.1 ( I )  Von den Erträgen der DA'2 im Jahr 201 1  in Höhe von insgesamt 
rd. 4,99 Mio. EUR entfIelen rd. 2,06 Mio. EUR auf den Erhaltungsbei­
trag des Bundes, rd. 2,50 Mio. EUR auf den Lehrbetrieb, 326.381 EUR 
auf Veranstaltungen sowie 1 1 2.752 EUR auf sonstige Einnahmen und 
Erträge. ' 3  

A n  Bundesmitteln erhielt die DA vom BMeiA über den jährlichen 
Erhaltungsbeitrag des Bundes hinaus auch Aufwendungen ersetzt (z.B. 
Personalausgaben, Betriebskosten). Weiters stellte die ADA Projekt­
fördergelder (aus Mitteln der Entwicklungszusammenarbeit) für die 
Abhaltung von Seminaren, für die Gewährung von Stipendien und 
für Veranstaltungen zur Verfügung. 

Aufgrund eines Vertrags der Republik Österreich mit der Theresia­
nischen Akademie aus dem Jahr 1 963 bezahlte die DA keine Miete für 
die von ihr genutzte Fläche von insgesamt rd. 5.000 m2. 

12 It. Jahreserfolgsrechnung der DA 201 1  
I l  l.B. Rcfundicrungcn Frcmdmicten. Personal BMeiA 

381 

III-16 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 04 Hauptdokument Teil 4 (gescanntes Original) 85 von 100

www.parlament.gv.at (Neuverteilung gem. § 21 Abs. 1a GOG-NR)



R 
-

H 
Finanzierung der 
Diplomatischen Akademie Wien 

1 

, 

Tabelle 5: Öffentliche Mittel nach Herkunft (inklusive Zahlungen fin leistungen) 

2007 2008 2009 2010 2011 

in EUR 

Summe öffentliche MitteLl 2.669.710.33 2.664.745.63 3.228.315.33 3.278.282.97 3.036.050.86 
davon 

Erhaltungsbeitrog des 2.055.000.00 2.055.000.00 2.055.000.00 2.055.000.00 2.055.000.00 
Bundes (BMeiA) (77.0 %) (77.1 %) (63.7 %) (62.7 %) (67,7 %) 

Sonstige öffentliche Mittel2 614.710.33 609.745.63 1.173.315.33 1.223.282.97 981.050.86 
(23.0 %) (22.8 %) (36.3 %) (37.3 %) (32.3 %) 

davon 
Austrian Development 312.605.00 335.583.17 915.159.34 927.110.10 767.110.10 
Agency (ADA) (50.9 %) (55.0 %) (78.0 %) (75.8 %) (78.2 %) 
BMeiA 200.193.47 157.707.08 154.455.97 199.427,98 124.041.21 

(32.6 %) (26.0 %) (13.2 %) (16.3 %) (12.6 %) 
Sonstige Bundes- 24.156.34 33.514.00 11.003.20 13.201.18 10.712.00 
ministerien (3.9 %) (5.5 %) (0.9 %) (1.1 %) (1.1 %) 
Land Wien 4.878.18 4.410.00 

(0.8 %) (0.4 %) 
Sonstige Einrichtungen 6.991.00 
des Bundes (0.6 %) 
Stipendien!onds 77.755.52 78.063.20 85.705.82 79.133.71 79.187,55 der Diplomatischen (12.6 %) (12.8 %) (7,3 %) (6.5 %) (8.1 %) Akademie 

überwiesene Beträge an FördergeLdern, Vergütungen für Aufwendungen oder ZahLungen tur leistungen (VeranstaLtungen, 
Seminare, Studiengebühren) 
ohne Stipendien öffentlicher Unternehmen und EU-MitteL 

Quellen: DA. RH 
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(2) Gemäß den erläuternden Bemerkungen zum DAK-Gesetz 1996 

trug der Erhaltungsbeitrag des Bundes dem öffentlichen Interesse (den 
außenpolitischen Zielen) an der Ausbildungstätigkeit der DA Rechnung. 
Seine Höhe sollte sich an der Kostendeckung der DA orientieren. 14 

Weder das DAK -Gesetz 1996, noch das BMeiA (im Rahmen entspre­
chender Budgetrichtlinien) koppelten die Höhe des Erhaltungsbeitrags 
des Bundes konkret an den wirtschaftlichen Erfolg der DA insgesamt 
oder einzelner Geschäftsfelder. Auch eine Anpassung des Erhaltungs­
beitrags bei Budgetktirzungen im Bereich des BMeiA (Budgetbindung) 

war nicht vorgesehen. 

14 Der Erhaltungsbeitrag des Bundes wurde gemäß den Erläuterungen zum DAK-Gesetz 

1996 mit rd. 2,2 Mio. EUR im ersten Jahr und maximaler Steigerung von 3,4 % gemäß 

den damaligen BudgctrichtJinien festgesetzt. Ziel war es jedoch, durch zusätzliche Eln­
nahm� der DA mitttl- und langfristig tine Untcrschrtitung dieses Ansatzes zu erreichen. 
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Seit dem Jahr 2002 blieb der Erhaltungsbeitrag des Bundes an die DA 
mit jährlich 2.055.000 EUR unverändert. Der Eigenlinanzierungsgrad 
(Erlöse minus Erhaltungsbeitrag) der DA stieg von 45,6 % im Jahr 2006 

auf 60,2 % im Jahr 20 1 1 .  

9.2 Der RH stellte fest, dass das BMeiA der DA keine konkreten Ziele für 
die Aufgabenerfüllung in Hinblick auf die eingesetzten Bundesmittel 
vorgab und eine Evaluierung des Mitteleinsatzes fehlte. 

Nach Ansicht des RH waren die Bedingungen für die Zuerkennung des 
Erhaltungsbeitrags des Bundes unzureichend konkretisiert. Im Sinne der 
Ausgliederungsziele empfahl der RH dem BMeiA, den Erhaltungsbeitrag 
und sonstige Leistungen des BMeiA an die DA mit konkreten Zielvor­
gaben zu verbinden und die Zielerreichung regelmäßig zu evaluieren. 

9.3 Laut Stellungnaltme des BMeiA ergebe sielt die Zielvorgabe für den 
Erltaltungsbeitrag des Bundes (waltrgenommen durclt das BMeiA) aus 
den im DAK-Gesetz 1 996 normierten Aufgaben. Als Grundlage für 
die konkrete Ausgestaltung der Ziele würden u.a. das Strategie- und 
Unterneltmenskonzept, der Bericltt des Direktors, die Budgetvorscltau 
und die Planbilanz dienen. "Sonstige Leistungen " des BMeiA stünden 
immer in Zusammenltang mit einem konkreten Projekt (l.B. Ausbil­
dungsmodule). Die empfoltlene konkrete Zielvorgabe sei in diesen Fäl­
len integraler Bestandteil der Projektausscltreibung, die Zie/erreicltung 
werde standardmäßig evaluiert. 

9.4 Der RH entgegnete, dass das BMeiA der DA keine konkreten Ziele für 
die Aufgabenerfüllung in Hinblick auf die eingesetzten Bundesmit­
tel (Erhaltungsbeitrag des Bundes und sonstige Leistungen) vorgege­
ben hatte und der Erhaltungsbeitrag des Bundes unabhängig von kon­
kreten Zielvereinbarungen jährlich in gleicher Höhe ausbezahlt wurde. 
Der RH hielt daher seine Empfehlung aufrecht, den Erhaltungsbeitrag 
und sonstige Leistungen des BMeiA an die DA mit konkreten Ziel vor­
gaben zu verbinden und die Zielerreichung regelmäßig zu evaluieren. 

10.1 Gemäß den erläuternden Bemerkungen zum DAK-Gesetz 1 996 war Ziel 
der Ausgliederung der DA, neben der Flexibilisierung des Bildungs­
angebots zusätzliche Einnahmequellen - wie etwa Mittel der EU oder 
Internationaler Organisationen - zu erschließen und die Effizienz der 
Verwaltung der DA zu erhöhen. Die DA setzte sich zudem in dem auF 
drei Jahre fortgeschriebenen Unternehmenskonzept 2008 (Strategiepa­
pier 201 I )  das Ziel, sich als Aus- und Weiterbildungsstätte für diplo­
matische Dienste so weit wie möglich auf kommerzieller Basis ohne 
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Leistungen der EntwickJungszusammenarbeit und unter Nutzung von 
Mitteln der EU zu etablieren. 

Bis auf eine einmalige Co-Finanzierung der EU in Höhe von 25.000 EUR 
führte die DA dem RH gegenüber keine Mittel der EU oder Inter­
nationaler Organisationen an. Zudem lagen bis Jänner 201 2 keine 
Kooperationen mit international tätigen Unternehmen vor (vgl. TZ 5). 

An Spenden wies die DA im Jahr 2010 insgesamt 650 EUR aus. 

10.2 Der RH hielt fest, dass die DA das Ziel der Ausgliederung, verstärkt 
zusätzliche Einnahmen aus Mitteln Internationaler Organisationen zu 
erschließen, nicht erreichen konnte. 

10.3 In ihrer Stellungnahme wies die DA darauf hin, dass es sich bei dem 
Strategiepapier aus 2008 um eine 3-lahresvorschau gehandelt habe, 
so dass mitunter Änderungen auf grund unvorhersehbarer Entwick­
lungen erforderlich sein könnten. In dem vom RH beanstandeten Fall 
sei das Ausgliederungsziel anlässlich der österreichischen Kandida­
tur für einen nicht-ständigen Sitz im Sicherheitsrat abgeändert wor­
den, weil auf Ersuchen des BMeiA Ausbildungskurse für jene Länder, 
die für Österreich stimmten, durchgeführt worden seien. Diese Spe­
zialkurse seien ein äußerst wichtiges Instrument der österreich ischen 
Außenpolitik und würden wegen ihres Erfolgs fortgesetzt werden. 

Zur Nutzung von Mitteln der EU merkte die DA an, dass es ihr auf­
grund der generell sehr hohen Hajtungssummen und den geforderten 
Trainingskapazitäten kaum möglich gewesen sei, im Rahmen eines 
Konsortiums .,formell" an Ausschreibungen von EU-Projekten teilzu­
nehmen. In den lahren 2011 und 2012 habe die DA insgesamt vier 
Trainingsseminare bzw. Modulefür Internationale Organisationen bzw. 
ausländische Institutionen geplant bzw. durchgeführt. 

11.1 Die DA hatte ihre Gebarung und Rechnungslegung nach den Grundsät­
zen eines ordentlichen Kaufmannes zu führen. Gemäß den anzuwen­
denden Rechnungslegungsvorschriften (Unternehmensgesetzbuch] 15 

war keine gesonderte Darstellung der überwiesenen öffentlichen Mit­
tel im Jahresabschluss der DA vorgesehen. 

" dRGB!. S 219/ 1897, zuletzt geändert durch BGBl. 1 Nr. 1 20/2005 
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In den Controllingberichten an das BMFI6 hatte die DA jedoch die 
Ausgaben des Bundes gemäß DAK-Gesetz 1 996 und die Zahlungen 
des Bundes für Lieferungen und Leistungen (Zahlungsströme) darzu­
stellen. Dabei wurden die Zahlungsflüsse des Bundes an die DA teil­
weise unrichtig und unvollständig ausgewiesen : 

- Die DA wies von 2007 bis 2010 nur die bereits verwendeten Mittel 
der ADA in Höhe von rd. 1 ,7  Mio. EUR aus, anstatt die tatsächlich 
erhaltenen rd. 2,5 Mio. EUR. Dieser Betrag enthielt sowohl direkte 
Abrechnungen von Veranstaltungen und Seminaren als auch pau­
schale Überweisungen von Projektraten auf Verrechnungskonten. 

- Die Controllingberichte enthielten keine Leistungen des Stipendi­
enfonds der Diplomatischen Akademie an die DA. 

11.2 Der RH stellte fest, dass die Verwendung öffentlicher Mittel nicht aus­
reichend transparent dargestellt war. 

12.1 Im Rahmen der nach Studienjahren eingerichteten Kosten-Leistungs­
rechnung ermittelte die DA insbesondere die Deckungsgrade der ein­
zelnen Geschäftsfelder. 

Die DA legte keine Deckungsgradziele ftir die einzelnen Geschäftsfelder 
fest. Die ausgewiesenen Deckungsgrade stellten sich wie folgt dar: 

I r.  Gem!iß den Richtlinien rur die einheitliche Einrichtung eines Planungs-. lnformations­
und Berichtersl'attungssyslems des Bundes rur das Beleiligungs- und Finanzcontrolling 
(Controlling-Richtlinien) waren Controllingberichte quanalswcisc dem sachlich zustän­
digen Bundcsministcrium und dem BMF vorzulegen (BGBI. 11 Nr. 31 9/2002). 
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Tabelle 6: Entwicklung des Deckungsgrads je Geschaftsfeld (GF) 1 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 

in 0J0 

GF 1 Postgraduale Lehrginge 55,5 47,9 55,1 

davon 

Diplomlehrgang 36.0 46,0 54,6 
MAIS 1 l1.0 54,4 61,6 
MAIS 2 44,0 45,0 48,0 
fTIA 40,3 55,4 

GF 2 Spezialkurse und Seminare 84,7 80,7 82,3 

davon 

Spezialkurse 82,1 82,2 83,6 
Seminare und Sommerschulen 83,3 77,8 80,8 

GF 3 bzw. 4 Öffentliche Veranstaltungen 48,2 44,0 48,2 

davon 

figenveranstaltungen 3,3 0,0 0,1 
Mit-Ieo-Veranstaltungen 24,0 
Mietveransta/tungen 75,2 75,8 87,1 

Gf 32 Publikationen 29,0 28,6 

2010/2011 

55,6 

54,4 
59,7 
54,2 
52,1 

89,4 

93,0 
85,7 

53,9 

0,5 
42,4 
74,4 

GF 1 im Jahr 2007/08 ohne Zimmer und Küche. öffentliche Veranstaltungen mit Küche und ohne Zimmer; ansonsten gesamt 

inkl. Zimmer und Küche; PubLikationen ohne Werbeartikel 

Das frUhere Geschäftsfeld Pubikationen löste die DA nach 2009 auf. 

Quellen: DA, RH 
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( I )  Der Deckungsgrad im Geschäftsfeld 1 (Postgraduale Lehrgänge) 
lag im Zeitraum 2007/08 bis 2010/ 1 1  mit Ausnahme 2008/09 relativ 
konstant, obwohl die DA im geprüften Zeitraum 2006/07 bis 201 1 / 1 2  
sowohl die Studiengebühren als auch die Anzahl der Studenten erhöhte. 
Die Werte lagen zwischen 47,9 'lb und 55,6 'lb. 

Die Studiengebühr betrug im Studienjahr 2006/07 insgesamt 7.650 EUR 
(einheitlich rur alle Lehrgänge) und stieg mit Ausnahme des ETIA-Lehr­
gangsl7 auf 10.700 EUR im Studienjahr 201 1 / 1 2  (39,9 'lb Steigerung). 
Die Anzahl der Studenten erhöhte sich im gleichen Zeitraum von ins­
gesamt 1 1 6  auf 1 60. Die maximal möglichen Einnahmen aus Studien­
gebühren (ohne Berücksichtigung von Studiengebührenerlässen) stie­

gen daher von 887.400 EUR im Studienjahr 2006/07 auf 1 .695.900 EUR 
im Studienjahr 201 1 / 12 .  

1 7  Beim ETIA-lehrgang verweigerte die Technische Universität Wien die Erhöhung der 
Studien gebühr ab 2010/1 1 . Die Studiengebühr rur den ETlA-Lchrgang betrug somit 
auch im Studienjahr 201 1 / 1 2 insgesamt 10.000 EUR. 
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(2) Im Geschäftsfeld 2 (Spezialkurse und Seminare) konnte die DA den 
Deckungsgrad bei den Spezialkursen von 82, 1 % auf 93 % und bei den 
Seminaren von 83,3 % auf 85,7 % steigern. 

(3) Trotz des Ziels der DA im Geschäftsfeld 3 (öffentliche Veranstal­
tungen), bei den Mietveranstaltungen den Deckungsgrad der Vorjahre 
zu halten bzw. zu steigern, verringerte sich der Deckungsgrad geringfü­
gig von 75,2 % auf74,4 % (2007/08 bis 20101 1 1 ). Eigenveranstaltungen 
wiesen nahezu keine Einnahmen auf (0 bis 1 %) ; bei Mit-/eo-Veran­
staltungen lag der Deckungsgrad im Studienjahr 2010/ 1 1  bei 42,4 %. 

12.2 Der RH wies darauf hin, dass die DA zwar ihre Einnahmen aus Studi­
engebühren in einem Zeitraum von fünf Jahren fast verdoppelt hatte, 
kritisierte jedoch, dass der Deckungsgrad der Lehrgänge nahezu kon­
stant bl ieb. Er verwies in diesem Zusammenhang auf die Steigerung 
der Personalkosten der Jahre 2007 bis 201 1 (vgJ. TZ 1 5). Das Ziel der 
DA, eine Verbesserung der Kostendeckungsquote zu erreichen, wurde 
daher nicht umgesetzt. 

Darüber hinaus bemängelte der RH, dass die DA weder den Seminar­
betrieb noch ihre Mietveranstaltungen kostendeckend durchführte. 

Der RH empfahl der DA, für die einzelnen Geschäftsfelder entspre­
chend quantifIzierte Deckungsgradziele festzulegen und bei mittel­
fristiger Nichterreichung der Ziele die Leistungen der Geschäftsfelder 
zu evaluieren. 

12.3 Laut Stellungnahme der DAjänden hinsichtliclI der empfohlenen Fest­
legung von quantifizierten Deckungsgradzielen inteme Gespräche und 
Oberlegungen statt. Die Entwicklung des Deckungsgrads bei lien Post­
gradualen Lehrgängen beurteilte die DA jedoch als äußerst positiv. 

12.4 Der RH wies neuerlich darauf hin, dass der Deckungsgrad im Geschäfts­
feld 1 (Postgraduale Lehrgänge) im überprüften Zeitraum gemäß den 
von der DA bestätigten Werten nahezu konstant geblieben war, obwohl 
sich die Einnahmen aus Studiengebühren und die Anzahl der Stu­
denten erhöhten. 
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13 Die gesetzlich eingerichteten Organe der DA waren das Kuratorium, 
der Direktor und die Studienkommission. Sie unterlagen der Aufsicht 
des Bundesministers für europäische und internationale Angelegen­
heiten. 

Tabelle 7: Organe der DA gemäß DAK-Gesetz 1996 

Organe Erläuterung 

Kuratorium Das Kuratorium bestand aus dem Generalsekretär des BMeiA und zehn weiteren Mitgliedern, 
die vom Bundesminister für europäische und internationale Angelegenheiten bestellt 
wurden. Die Funktionsperiode betrug sechs Jahre. Dem Kuratorium oblag insbesondere die 
Beschlussfassung über das Jahresbudget inkl. eines Finanz- und Investitionsplans sowie 
die Festsetzung von Richtlinien und Wertgrenzen für die Genehmigung dieser Vorhaben. 
Weiters genehmigte das Kuratorium den Rechnungsabschluss, beschloss Richtlinien für die 
Dienst- und Werkverträge des Personals sowie fUr die Studiengebühren für Lehrgänge und 
Veranstaltungen. 

Direktor Der Direktor leitete die DA und wurde für vier Jahre bestellt. Er war insbesondere zuständig 
für die Einrichtung der Lehrgänge und Höheren Lehrgänge, die Erstellung von Lehrplänen 
und von Richtlinien über die Zulassung zu und den Ausschluss von Studien sowie die 
Bestellung und Abberufung des wissenschaftlichen und sonstigen Personals und der 
Professoren nach Anhörung des Kuratoriums. 

Studien- Die Studienkommission bestand aus dem vom wissenschaftlichen Personal gewählten 
kommission Vorsitzenden sowie jeweils einem vom BMeiA bzw. Kuratorium bestellten Mitglied und 

den Fachbereichsleitern. Zu ihrem Aufgabenbereich zählte insbesondere die Beratung 
des Direktors bei der Erstellung der Lehrpläne und der Auswahl des wissenschaftlichen 
Personals sowie bei Entscheidungen über die Zulassung zu und den Ausschluss von Studien. 

Quelle: DAK-Gesetz 1996 

Zusammensetzung 

der Direktion 

388 

14.1 Die DA bestand zum Zeitpunkt der Gebarungsüberprüfung gemäß Orga­
nigramm aus: 

- der Direktion (Direktor, Stellvertretender Direktor und StabspersonaIl, 

- dem wissenschaftlichen Personal (permanent und nicht permanent 
beschäftigte Professoren, Lehrende sowie nebenberuflich Vortragende) 
und 

- der Verwaltung (Studien-, Seminar-, Finanzabteilung, Hausverwal­
tung inkl. Küchenbetrieb, Kanzlei/EDV). 

Das DAK-Gesetz 1 996 sah nicht nur die Bestellung eines Direktors, 
sondern auch die Bestellung eines Stellvertretenden Direktors für die 
DA vor. Gemäß den Materialien zum Gesetz galt die Bestellung eines 
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Stellvertretenden Direktors in der Praxis als unerlässlich für die ord­
nungsgemäße Führung der DA. 

Im Dezember 2008 schlug der damalige Direktor unter Hinweis auf 
andere ausländische Institute vor, den Posten des Stellvertretenden 
Direktors einzusparen oder ihn durch einen bereits in der DA beschäf­
tigten Professor zu ersetzen. Für die Unterstützung der Direktion zur 
betriebswirtschaftlichen Führung der DA erachtete er die Einstellung 
eines Controllers für zweckmäßig.18 Auf Basis der neu verteilten Auf­
gaben des Stellvertretenden Direktors errechnete der damalige Direk­
tor ein Einsparungspotenzial in Höhe von rd. 109.000 EUR jährlich. 

Der Vorschlag des damaligen Direktors wurde nur insofern umgesetzt, 
als ein externer Controller befristet beauftragt wurde. 

Die Bezüge und Lohnnebenkosten des aus dem höheren auswärtigen 
Dienst des BMeiA bestellten Direktors und seiner Stellvertreterin betru­
gen im Jahr 201 1  insgesamt rd. 243.941 EUR. 

14.2 Der RH empfahl dem BMeiA. aus Wirtschaftlichkeitsgründen die Not­
wendigkeit eines Stellvertretenden Direktors auf Basis einer alterna­
tiven Aufgabenaufteilung in der DA zu prüfen und allenfalls auf eine 
Gesetzesänderung hinzuwirken. 

14.3 Laut Stellungnahme des BMeiA sei der Vorschlag des damaligen Direk­
tors Ende 2008 vom Kuratorium diskutiert, aber nicht weiterverfolgt 
worden. Im Jahr 2009 sei der Vorschlag vom Generalinspektor des 
BMeiA nochmals geprüft worden. Dieser sei zum Schluss gekommen, 
dass die bestehende Struktur der DA - längerfristig betrachtet und 
unter der Annahme einer funktionierenden Kommunikationskultur 
innerhalb der DA - zweckmäßig und ausreichend sei. Überdies stehe 
der Stellvertretende Direktor seit 2009 auch einer Fachabteilung (für 
Geschäftsfeld 2:  Spezialkurse und Seminare) vor, weshalb selbst bei 
Abschaffung der Funktion des ..stellvertretenden Direktors" ein Lei­
ter der Abteilung Spezialkurse und Seminare bestellt werden müsste, 
wodurch eine Einsparung nicht mehr gegeben wäre. Zudem sei die zeit­
liche Belastung des Direktors für die Vertretung der DA nach außen 
beachtlich und steige ständig. Die Direktion der DA werde daher nicht 
in Aussicht nehmen, eine gesetzliche Änderung herbeizuführen. 

18 Die dafür in Auftrag gegebene Analyse samt VcrbcsscrungsvorschHigcn flir das Con­
trollingsystcm der DA (Jänner 2008 bis März 2009) kostete insgesamt 52.440 EUR. 
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Personal 15.1 Zum I .  Jänner 201 1  waren in der DA 40.4 Mitarbeiter (VBÄ) tätig. 19 

I 

Tabelle 8: Personalkosten der DA 

2007 

Personalkosten 2.422.705,56 
davon 

Direktion 385.975,56 
(15,9 %) 

Lehre 827.690,51 
(34,2 %) 

Verwaltung1 1.209.039,49 
(49,9 %) 

2008 

2.550.280,29 

325.196,26 
(12,8 %) 

859.356,27 
(33,7 %) 

1.365.727,76 
(53,6 %) 

2009 2010 2011 

in EUR 

2.795.369,17 2.830.125,50 2.879.929,75 

420.383,59 388.113,55 378.967,17 
(15,0 %) (13,7 %) (13,2 %) 

984.328,35 985.486,93 1.050.772,53 
(35,2 %) (34,8 %) (36,5 %) 

1.390.657,23 1.456.525,02 1.450.190,05 
(49,7 %) (51,5 %) (50,4 %) 

Die Verwaltungskosten umfassten laut DA die Personalkosten tür den Seminarbetrieb, für den Campus- und Eventbetrieb und 

!Ur die Verwaltung der Postgradualen lehrgänge. 

Quelle: DA 

Die Personalkosten der Mitarbeiter und der nebenberuflich Vortra­
gende.n betrugen im Jahr 20\ 1 rd. 2,88 Mio. EUR. Davon entfIelen 
rd. 1 ,05 Mio. EUR auf das Lehrpersonal2o (36,S 'lb), rd. 380.000 EUR 
auf die Direktion ( I 3,2 'lb) und rd. 1 ,45 Mio. EUR auf die einzelnen 
Verwaltungsabteilungen (50,4 'lb). 

Innerhalb der DA entfIelen knapp zwei Drittel des Personals auf die 
Verwaltungsabteilungen ink.l. Hausverwaltung und Küche. 

Tabelle 9: Personalstandszahlen der DA 

2007 2008 2009 2010 2011 

Anzahl (in VBÄ) 

Personalstand Ueweils zum 1. Jänner) 38,6 39.2 41,9 40,9 40,4 
davon 

Direktion 
Lehre 
Verwoltung 

Quelle: DA 
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5 4 5 5 
7 7 8 7 

26,6 28,2 28,9 28,9 

19 ohne nebenberuflich Vortragende. sowie nicht permanentts lLhrpersonal 
20 angestelltes Lehrpersonal und nebenberuflich tätiges Lehrpersonal 

4,7 
7,3 

28,4 
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15.2 Der RH wies daraufhin, dass zwei Drittel des Personals bzw. die Hälfte 
der Personalkosten auf die Verwaltung entfIelen. Er empfahl der DA, die 
Struktur der Personalkosten insbesondere in Hinblick auf den hohen 
Anteil im Bereich der Verwaltungsabteilungen (inkJ. Küchenbetrieb) 
zugunsten des Lehrbetriebs zu verbessern. 

15.3 Laut Stellungnahme der DA sei im Verwaltungsbereich bereits begon­
nen worden, die Personalkosten im Campus- und Eventbetrieb zu sen­
ken. Drei natürliche Personalabgänge (Pensionierungen) seien nicllt 
nachbesetzt und im Gegenzug im Lehrbetrieb drei neue hauptberuflich 
tätige Vortragende (Postdoctoral Fellows) angestellt worden. Die Emp­
fehlung des RH sei daher bereits zum Teil umgesetzt worden. 

16.1 Für die nach der Ausgliederung 1996 neu aufgenommenen Mitarbei­
ter waren vom Kuratorium im Einvernehmen mit dem BMF geneh­
migte Richtlinien für die Dienstverrichtung und Leistungsabgeltung 
maßgeblich. Diese wurden im Mai 2008 vom Kuratorium neu gefasst. 

Die Richtlinien enthielten für alle Funktionen Einreihungen in Ver­
wendungs- und Entlohnungsgruppen. Überzahlungen im Ausmaß bis 
zu maximal fünf Gehaltsstufen waren möglich. 

Obwohl die Mitarbeiter auf einen bestimmten Arbeitsplatz mit einem 
bestimmten AnforderungsprofIl aufgenommen wurden, sahen die 
Richtlinien u.a. zusätzlich verschiedene Leitungs-, Sprachen-, Fach­
bereichs-, Direktionssekretariats- und Sachbereichszulagen vor. Alle 
vier angestellten Professoren erhielten im Jahr 2010 eine monatliche 
Fachbereichszulage in Höhe vonje 1 .348, 1 4  EUR. Die Lehrbeauftragten 
für Englisch und Französisch erhielten Sprachenzulagen in Höhe von 
rd. 90 EUR monatlich; der überwiegende Teil der Mitarbeiter erhielt 
Sachbereichszulagen in Höhe von rd. 60 EUR bis 700 EUR pro Monat. 
Die Aufwendungen für die Zulagen beliefen sich im Jahr 2010 auf rd. 
250.000 EUR und damit rd. 8,7 % (von insgesamt rd. 2,88 Mio. EUR) 
der Personalkosten. Bei den Grundbezügen waren zwei Mitarbeiter um 
fünf Stufen und elf Mitarbeiter um vier Stufen überzahlt. 

16.2 Nach Ansicht des RH sollte durch die Einreihung der Mitarbeiter in 
eine bestimmte Verwendungsgruppe der übliche Tätigkeitsbereich der 
DA, der aufgrund der internationalen Ausrichtung des Dienstgebers 
auch Fremdsprachenkenntnisse erfordene, abgegolten sein. 

Um die Schlüssigkeit des Entlohnungssystems zu gewährleisten und 
die Personalkosten zu verringern, empfahl der RH der DA, die allge­
mein gewährten Sprachen- und Sachbereichszulagen abzuschaffen 
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und Zulagen grundsätzlich nur für besondere, zusätzliche Leistun­
gen vorzusehen. 

16.3 Laut Stellungnahme der DA würden die Mitarbeiter der DA nicht nach 
ihrem Dienstalter, sondern nach ihrer Leistung entlohnt werden. Per­
sonalreduktionen und immer höhere Studentenzahlen bedeuteten fiir 
viele Mitarbeiter einen weit höheren Arbeitsaufwand, der mit größtem 
Engagement und Einsatz bewältigt werde. Deshalb sei der DA die Mög­
lichkeit einer finanziellen Anerkennung ausgesprochen wichtig. Sach­
bereichszulagen würden differenziert eingesetzt werden. 

16.4 Der RH hielt seine Empfehlung aufrecht, allgemein gewährte Spra­
chen- und Sachbereichszulagen abzuschaffen und Zulagen grund­
sätzlich nur für besondere, zusätzliche Leistungen vorzusehen. 

17.1 Die Personalkosten (Bezüge und Lohnnebenkosten) der Abteilung Haus­
verwaltung betrugen im Jahr 201 1 insgesamt 773.514 EUR. Davon 
waren gemäß Kostenrechnung rd. 290.000 EUR dem Personalein­
satz für den hauseigenen Küchenbetrieb mit drei Köchen, Küchen­
hilfen und mehreren Teilzeitserviererinnen (ca. 6 VBÄ) zuzurechnen. 
Die Gesamtkosten des Küchenbetriebs der DA betrugen im Studien­
jahr 2010/ 1 1  insgesamt 532.724 EUR. Dem standen Einnahmen in Höhe 
von 255.225 EUR (Kostendeckungsgrad von 47,9 %) gegenüber.2 1  

Die DA bot im Rahmen ihres Küchenbetriebs FTÜhstückbuffets und ver­
schiedene Mittagsmenüs an. Von den insgesamt 22.101 produzierten 
Mittagessen im Studienjahr 2010/ 1 1  wurde mehr als ein Drittel (34,2 %), 
insgesamt 7.552 Menüs, kostenfrei an das eigene Personal abgegeben.22 

Das hausinterne kostenlose Mittagessen war als freiwillige Sozialleis­
tung der DA gedacht, wurde jedoch bei Dienstantritt dem Dienstneh­
mer ohne Vorbehalt eines Widerspruchs mündlich zugesagt. Die Kosten 
für ein Personalessen betrugen 14,65 EUR (Vollkosten) und waren für 
die Dienstnehmer steuerfrei. Der dafür erforderliche Aufwand (Waren­
und Personaleinsatz) betrug in Summe 1 10.637 EUR. 

11 Oie DA schlug dir: Aufwendungen rur die Pcrsonalrsse:n dem G�chäftsfcld 1 (post­

graduale Lehrgänge) zu und errechnete einen Kost'cndeckungsgrad von 20 �. In den 

Geschäftsfeldern 2 und 3 (Spezialk.ursc und Seminare. öffentliche Veranstaltungen) 
hingegen waren die Leistungen kostendeckend (Kostendeckungsgrad von 1 22 % bzw. 

138 <\0). 
l2 Rund ein Viertel der Mittagessen (24,3 CM:l) wurden im Rahmen von Mietveranstaltungen 

verkauft. 19.5 % der Essen im Rahmen der Spczialkurse und Seminare und insgesamt 

3.720 Essen ( 16.8 <\01 an dIe Studenten im Rahmen der lehrgänge. 
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17.2 Aufgrund der hohen Produktions- bzw. Personalkosten des hausinter­
nen Küchenbetriebs empfahl der RH der DA, Möglichkeiten zur Kosten­
senkung zu prüfen und umzusetzen. 

Weiters empFahl der RH, das den Mitarbeitern kostenlos zur Verfü­
gung gestellte Personalessen an das ortsübliche Ausmaß anzupassen. 
Um arbeitsrechtlich die Freiwilligkeit der Sozialleistung zu bewahren, 
wäre ein Widerspruchsvorbehalt festzuhalten. 

17.3 Lau" Stellungnahme der DA habe diese höchstes Interesse daran, die 
Empfehlung des RH umzuse"zen und die Kosten des hausinternen 
Küchenbetriebs zu senken. Auch werde künftig in allen Dienstverträ­
gen ein Widerspruclrsvorbeltalt festgeschrieben. 

HinsichtlicIr der Empfehlung des RH, das den Mitarbeitern kostenlos zur 
Verfügung gestellte Personalessen an das ortsübliche Ausmaß anzupas­
sen, entgegnete die DA, dass eine Fachfirma die Kosten fiir ein Perso­
nalessen im Jahr 201O/1 1  mit 5, 10 EUR (Wareneillsatz plus anteilige 
Strom-, Gas- uml Reinigungskosten) berechne" habe. Die Kosten fir 
die Personalessen hätten sohin im Studienjahr 201O/11  ]8.5 15  EUR 
betragen. 

17.4 Nach Ansicht des RH war für die transparente Ausweisung der Pro­
duktionskosten für Personalessen auch der Personaleinsatz zu berück­
sichtigen. Er hielt daher seine Feststellungen hinsichtlich der Kosten 
für ein Personalessen in Höhe von 14,65 EUR sowie seine Empfeh­

lung, diese an das ortsübliche Ausmaß anzupassen, aufrecht. 

18.1 Im August 1999 schloss der damalige Direktor der DA einen Vertrag mit 

dem BMeiA, wonach die DA als Auftragnehmerin Akten des BMeiA, die 
für die Übergabe an das Archiv der Republik vorgesehen waren, hin­
sichtlich der Freigabe oder Sperrung von Aktenteilen sichten sollte.23 

Die DA hatte dazu - in Absprache mit dem BMeiA - bis zu fünf Per­
sonen als freie Dienstnehmer zu beschäftigen. Vertraglich war zudem 
vereinbart, dass das BMeiA die Lohnkosten sowie eine Pauschalvergü­

tung für den Verwaltungsaufwand an die DA refundierte. 

Auf Grundlage des Vertrags aus 1 999 beschäftigte die DA im Jahr 201 I 
insgesamt sieben freie Dienstnehmer in Teilzeit, die für das BMeiA tätig 
waren. Im Jahr 201 I beliefen sich die vom BMeiA an die DA refun­

dierten Kosten für die freien Dienstnehmer auf insgesamt 53.66 I EUR. 

23 nach Richtlinien des BMeiA 
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Aufgrund einer weiteren Vereinbarung der DA mit dem BMeiA vom 
August 201 1  stellte die DA im Jänner 2012 eine Dienstnehmerin ein, 
um sie dem BMeiA zur Dienstleistung zuzuteilen. 

Das BMeiA teilte aufgrund der Erhebungen des RH im April 201 2 mit, 
dass geplant sei, nach Erstellung eines neuen Konzepts für die gesetz­
lich vorgeschriebenen Skartierungs- und Aktenzuordnungsarbeiten in 
Zusammenarbeit mit der Internen Revision des BMeiA (Generalinspek­
torat) die Beistellungsverhältnisse betreffend die Skartierungsarbeiten 
im Sommer 2012 aufzulösen. Der Vertrag mit der im Jänner 201 2 von 
der DA angestellten, aber im BMeiA tätigen Mitarbeiterin wurde im 
April 201 2 mit Wirkung 1 6. Juli 201 2 aufgelöst. 

18.2 Nach Ansicht des RH sind Beschränkungen zur Personalaufnahme in 
Bundesministerien aufgrund von Deckelungen im Personalplan des 
Bundes nicht dadurch zu umgehen, dass Personal in ausgegliederten 
Einrichtungen zum alleinigen Zweck der Personalleihe angestellt und 
aus dem Sachaufwand von Bundesministerien refundiert wird. 

Er empfahl der DA und dem BMeiA, sicherzustellen, dass Personalan­
stellungen mit dem alleinigen Zweck der Personalleihe an das BMeiA 
nicht durchgeführt werden. 

18.3 Laut Stellungnahme der DA seien die betreffenden Dienstverhältnisse 
gelöst und Abmeldungen durchgeführt worden bzw. geplant. Weitere 
Personalanstellungen mit Personalleihe an das BMeiA seien nicht vor­
gesehen. 

Das BMeiA teilte in seiner Stellungnahme mit, dass es die Empfehlung 
des RH mit Jahreswechsel (2012/13) umsetzen werde. 

19.1 In der DA fand vor 2007 keine Revision statt. Von November 2008 bis 
Juni 2009 fand eine Revision durch das Generalinspektorat des BMeiA 
im Rahmen der gesetzlichen Aufsicht des Bundesministers für europä­
ische und internationale Angelegenheiten24 statt. Im Jahr 201 1 erfolgte 
eine Revision der Studien abteilung durch jenes externe Unternehmen, 
das 2007 die Prüfung des Rechnungsabschlusses der DA erstellt hatte. 

Die im Prüfbericht des Generalinspektorats des BMeiA aus 2009 ent­
haltenen Maßnahmen waren teilweise - wie z.B. die Büroordnung, 
das Organisationshandbuch und das elektronische Aktensystem - bis 
Ende 201 1 in der DA noch nicht umgesetzt. Die im Zuge der Revision 

" § 26 DAK-Gesetz 1996 
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erstellten Wertgrenzen für Rechnungsfreigaben durch Mitarbeiter wur­
den nachträglich teilweise aufgehoben. 

Im Dezember 2009 beschloss das Kuratorium Revisionsrichtlinien für 
die DA. Es waren nunmehr alle prüfungsrelevanten Bereiche der DA 
in einem Zyk.lus von fünf Jahren mindestens einmal zu prüfen. Vor­
gaben zur Vorgangsweise bei der Prüfungsplanung sowie zur Einbin­
dung des Kuratoriums bei der Festlegung von Prüfthemen fehlten. 

Der Bericht des externen Unternehmens aus 201 1 kostete 1 3.800 EUR 
und stellte zwar einige Themen hinsichtlich der Zweck.mäßigkeit der 
Arbeitsabläufe in der Studienabteilung zur Diskussion, enthielt aber 
keine konkreten Umsetzungsempfehlungen. 

19.2 Der RH empfahl der DA, die Revisionsordnung insbesondere hinsicht­
lich der Einbindung des Kuratoriums bei der Festlegung von Prüfthe­
men zu überarbeiten und neu zu beschließen. 

Er empfahl der DA auch sicherzustellen, dass Revisionen in regelmä­
ßigen Abständen durchgeführt werden und bezüglich einer Umset­
zung der empfohlenen Maßnahmen zeitnah entschieden wird. Weiters 
empfahl er, Wertgrenzen für Rechnungsfreigaben für alle Mitarbeiter 
vorzusehen. 

19.3 Laut Stellungnahme der DA werde sie die Revisionsordnung entspre­
chend der Empfehlung des RH überarbeiten und dem Kuratorium zur 
Beschlussfassung vorlegen. Auch werde die DA in regelmäßigen Abstän­
den eine Revision durchfohren und über die Umsetzung der empfohle­
nen Maßnahmen entscheiden. 

Wertgrenzen für Rechnungsjreigaben seien auf Weisung des Direktors 
der DA nachträglich teilweise aufgehoben worden, um den administra­
tiven Ablauf effizienter zu gestalten. Der Direktor sei jederzeit über 
die Honorarauszahlungen informiert gewesen. Alle Honorarzahlungen 
seien aktenmäßig festgehalten und vom Direktor unterfertigt worden. 
Die DA werde aber die Richtlinie betreffend Wertgrenzen überarbeiten 
und dem Kuratorium im Mai 2013 vorlegen. 
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20.1 Die DA nutzte die insgesamt rd. 5.000 m2 der Räumlichkeiten der 
Theresianischen Stiftung in Wien unentgeltlich bzw. zu einem redu­
zierten Mietzins von 5 EUR/m2 (rd. 240 m2), hatte aber teilweise für 
die Instandhaltung der Räumlichkeiten aufzukommen. 

Seit mindestens 1 8  Jahren beschäftigte die DA ein Architekturbüro 
durchgängig bei allen Bauplanungs- und -durchführungsleistungen. 

Von 2007 bis 2010 wendete sie für Instandhaltungs- bzw. Instand­
setzungsarheiten (z.B. Umbau von Räumlichkeiten sowie Reparaturen 
und Wartungsarbeiten wie Ausmalen, Bodenverlegung, etc.) insge­
samt rd. 1 ,2 Mio. EUR auf. Davon entfielen 1 39.672 EUR ( 1 2  %) auf 
Architektenleistungen. Von den im Jahr 2010 durchgeführten Umbau­
arbeiten in Höhe von 85.058 EUR (Baukosten einschließlich Sanierung 
von Außenfenstern) betrugen die Ausgaben für Architektenleistungen 
1 7.945 EUR und somit rd. 21 %. 

20.2 Der RH bemängelte, dass die DA seit 1 8  Jahren einen Architekten hei 
allen Bauplanungs- und -durchführungsleistungen beschäftigte. Ver­
gleichsangebote zur Prüfung der Preisangemessenheit lagen nur zum 
Teil vor. 

Nach Ansicht des RH hätte ein Teil der beauftragten Arbeiten auch 
ohne die Hilfeleistung eines Architekten erfolgen können. Der RH emp­
fahl der DA, künftig vor der Beauftragung von Bauleistungen die Not­
wendigkeit von Architektenleistungen zu prüfen. 

Er empfahl der DA weiters, für die Vergabe von Bauleistungen mög­
liche Synergien mit dem BMeiA (eigene Bauabteilung) zu prüfen sowie 

grundsätzlich Vergleichsangebote zur Beurteilung der Preisangemes­
senheit einzuholen. 

20.3 Laut Stellungnahme der DA sei die Beauftragung einer Fachfirma bei 
vielen Umbauten unumgänglich, weil die DA keine spezifischen Fach­
leute beschäftige. Sie werde jedoch der Empfehlung des RH nachkom­
men und vor der Beauftragung von Bauleistungen die Notwendigkeit 
von Architektenleistungen prüfen. 

Weiters werde die DA Gespräche mit der zuständigen Abteilung des 
BMeiA aufnehmen und mögliche Synergien für die Vergabe von Bau­
leistungen prüfen. 
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